
Holzschutz

Sinn und Unsinn von

Schwammbekämpfungsmaßnahmen

Bautenschutz

Aus alt macht neu – neues WTA-Merkblatt

zur nachträglichen Abdichtung

Holzschutz

Sinn und Unsinn von

Schwammbekämpfungsmaßnahmen

Bautenschutz

Aus alt macht neu – neues WTA-Merkblatt

zur nachträglichen Abdichtung

Sachverständige

Werbemöglichkeiten

Landesverbände

Die Herbsttagungen

Sachverständige

Werbemöglichkeiten

Landesverbände

Die Herbsttagungen





Editorial

Wir haben die Schnauze voll
Das erste, was diese Firma
zu ihren Kunden sagt, ist,
dass sie die Schnauze voll
hat. Noch bevor sich je-
mand blicken lässt.

Der Chef heißt Thomas Berger. So
wie seine Firma in Kamp-Lintfort
am Niederrhein. Glas-Licht-Me-
tall. Berger fertigt Leuchtrekla-
men, Glasfassaden, Messestände,
Kneipentresen, Wintergärten und
Türen. Der Mann kann was. Er hat
65 Mitarbeiter. Seit 101 Jahren
ist sein Betrieb auf dem Markt.
Doch nun scheint der Mann ver-
rückt geworden zu sein. Wie will
er weiterhin Geschäfte machen,
wenn er seine Kunden vergrault?

Doch Berger ist wütend und
Wut macht erfinderisch. So hat
er vom Niederrhein aus eine klei-
ne Revolution angezettelt. Zumin-
dest für den Handwerkermarkt.
Berger will nicht mehr beschei-
ßen. Und er will nicht mehr be-
schissen werden. Das sagt er sei-
nen Kunden ins Gesicht. Er, 44
Jahre alt, hat genug vom übli-
chen Geschäftsgebaren nach dem
Motto „Geiz ist geil – billigbil-
lig“.

„Wir haben uns lange auf den
verbindlichen Handschlag zwi-
schen Kunden und Handwerksmei-
ster verlassen können“, sagt Ber-
ger, „das gibt’s seit gut drei
Jahren nicht mehr. Normal sind
heute 60-seitige Verträge bei
einem Auftragsvolumen von ge-
rade mal 500 Euro, ungerecht-
fertigte Reklamationen, Rech-
nungskürzungen aus Willkür,
unzumutbarer Zahlungsverzug,
Zahlungsverweigerung.“

Die schlechte Zahlungsmoral
ist in Deutschland der Grund für
80% aller Handwerkerpleiten.
Schuldenmachen gilt inzwischen
bei Auftraggebern als strategi-
sche Aufgabe. Jeder dritte Auf-
trag wird nicht mehr wie verein-
bart bezahlt.

Berger hat Außenstände, die
über dem liegen, was er in ei-
nem Monat umsetzt. „Ich habe
keinen Spaß mehr an der Arbeit“,
meint der studierte Physiker. „70
Prozent der Zeit geht für Sachen

drauf, die mit meiner Arbeit
nichts zu tun haben.“ Streit mit
Rechtsanwälten, Mahnschreiben,
Nachfragen, Telefonate mit säu-
migen Kunden, Diskussionen mit
Bauleitern. „Ich werde langsam
krank“, so Berger.

Doch während andere Hand-
werker und Mittelständler klagen
und trotzdem mitspielen, aus
Angst Kunden zu vergraulen, Auf-
träge zu verlieren und schließ-
lich Pleite zu gehen, macht Berger
nicht mehr mit. „Wenn wir jetzt
nichts tun, dann sterben wir eben
auf Raten.“ Ende April diesen Jah-
res hat er deshalb die Aktion
„Schnauze voll“ gestartet, hat
gleichgesinnte Unternehmer ge-
funden und dazu Jürgen Vogdt,
Philosoph und Unternehmensbe-
rater, ein Mann mit Kontakten
und Ideen. Auf ihren Schreibti-
schen steht nunmehr eine Faust
aus Bronze, als Erinnerung dar-
an, dass sie nicht mehr klein bei-
geben wollen. An den Revers ihrer
Jacketts steckt ebenfalls eine
kleine Faust im Knopfloch. Da-
mit jeder sehen kann, wie sie
drauf sind. Dass sie nur arbei-
ten wollen, wenn man einander
vertraut, wenn Fairness herrscht.

Ziel der Unternehmer ist es,
keine faulen Kompromisse mehr
zu akzeptieren. Jeder von ihnen
weiß, dass dies gefährlich ist. Wer
den Bogen überspannt, ist raus
aus dem Rennen um den Auftrag,
vielleicht auch beim nächsten
Mal, vielleicht auch für immer.

Doch die Neinsager vom Nie-
derrhein haben Erfolg mit ihrer
Strategie. Ihr Motto: Nur wer es
ernst meint wird auch ernst ge-
nommen. Das hat auch Gerd Pou-
sen erfahren. Pousen, 42, ist bei
Berger für den Verkauf zustän-
dig. Er kennt das erniedrigende
Gefühl im Preis gedrückt zu wer-
den und später für Mängel zu
haften, die keinen Sinn machen
sich vor Gericht auf einen
schlechten Vergleich einigen zu
müssen, obwohl man zwar Recht
hat, aber nicht die Zeit, um das
Geld bis in die letzte Instanz ein-
zuklagen. Pousen traut sich in-

zwischen auf Augenhöhe zu ver-
handeln. Geht der Auftrag ver-
loren, könne man eben nichts
machen, sagt sein Chef. Zumin-
dest halst man sich nicht noch
mehr Ärger auf.

Auch Günter Hövelmann hat
sich getraut. Als Chef einer mit-
telständischen Druckerei hat er
Aufträge abgelehnt, seit Jahren
das erste Mal. „Früher haben wir
immer mitgeboten im Abwärts-
karussel“, sagt er, „aber das wol-
len wir ja nicht mehr.“ Angst
hatte er vor der Konfrontation
und fand Hilfe bei Berater Jür-
gen Vogdt. Sie übten das Ge-
spräch am Telefon. Am nächsten
Tag sprach Hövelmann mit sei-
nem Absprungkandidaten und
gewann ihn zurück.

Die Faust macht am Nieder-
rhein die Runde. Andere Hand-
werker wollen mitmachen bei
„Schnauze voll“. Doch einige sind
überrascht, dass sich die kleine
Revolution nicht nur nach außen
richtet, gegen die bösen Auftrag-
geber, denen mal ordentlich der
Kopf gewaschen werden muß.
„Neulich rief eine Baufirma bei
mir an und wollte die Faust kau-
fen“, wundert sich Jürgen Vogdt,
„aber die gibt’s nur gegen Lei-
stung.“ Denn wer fair behandelt
werden will, muss ebenso fair
handeln. „Die Handwerker sind
zur Hälfte selbst schuld, dass die
Sitten so verlottern“, sagt Vogdt,
„die waren ja lange Zeit so was
von satt.“

Was man eben so kennt. Teu-
er, schlechte Qualität, Dreck, und
Rücksichtslosigkeit. Unangemel-
det besonders teures Material ver-
brauchen und dann die Rechnung
präsentieren. Sich stur stellen
wenn es Reklamationen gibt. Un-
pünktlichkeit „Für Mittwoch zu-
sagen, aber den übernächsten
Mittwoch meinen“, sagt Thomas
Berger und winkt ab, er kennt das
aus eigener Erfahrung. Günter Hö-
velmann verleugnet die beque-
men alten Zeiten ebensowenig:
„Was haben wir vor Jahren noch
aus dem vollen geschöpft. Wenn
mal ein Kunde absprang, hat uns

das nicht groß gekümmert. Die
Bücher waren ja voll.“ Die Zei-
ten sind vorbei und die Stim-
mung ist verdorben.

Die Beschisskette zieht sich
vom Auftraggeber über Projekt-
firmen wie Berger bis hin zu Zu-
lieferern von Schrauben und Glas.
Keiner traut keinem. „Jeder ver-
sucht jeden zu betuppen“, gibt
Gerd Pousen zu. Wer abgezogen
wird, muss andere abziehen, um
an sein Geld zu kommen. Drük-
ken, ausquetschen, ausnutzen.
Auch wir haben unsere Lieferan-
ten getriezt“, gesteht Thomas
Berger, „für jeden Quark fünf An-
gebote reinholen und dann Stress
machen.“ Einmal hat er seine
Monteure durch einen Subunter-
nehmer ersetzt. Der war nur halb
so teuer wie die eigenen Leute.
„Ein Sklavenhandel war das“, sagt
Berger jetzt, „ich will gar nicht
mehr daran denken.

Berger will nicht mehr mit-
spielen. Seine Kunden können im
Internet jederzeit einen erteil-
ten Auftrag und die auflaufen-
den Kosten kontrollieren. Er wird
seine sieben Montagetrupps nicht
in die Scheinselbständigkeit aus-
lagern, nicht in Polen produzie-
ren lassen. Er hat noch nie je-
mand gefeuert, und hat es auch
nicht vor. Er hat seinen Monteuren
gesagt, sie sollen sich wehren,
wenn ihnen der Chef nicht ge-
nug Zeit gibt für ihre Arbeit.

„Wir wollen zurück zu den
alten Werten“, sagen Berger und
die anderen Faust-Kämpfer.

Gekürzt aus Kölner Stadt-
Anzeiger, 3./4. Juli 2004, Moder-
ne Zeiten S. 3: „Wir können auch
anders“.
Interessant ebenfalls:
www.berger-faust.com

Ihr
Friedel Remes
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Es wird und wurde immer
wieder darüber diskutiert,
ob Schwammbekämpfun-
gen, so wie sie in der
Norm bzw. im WTA-Merk-
blatt E 1-2-03/D beschrie-
ben sind, sinnvoll erschei-
nen. Die Mehrheit der
Fachleute ist sich darüber
einig, dass die dort
beschriebenen Arbeits-
schritte richtig und durch-
führbar sind. Der Erfolg
gibt ihnen auch Recht.
Bisher wurde bei der kon-
sequenten Umsetzung der
Regelwerke kein Reklama-
tionsfall bekannt.

Insbesondere aus dem Bereich
der Denkmalpflege kommen
immer wieder Impulse, von den
o.g. Regelwerken abzuweichen.
Durchaus trug manch clevere
Lösung dazu bei, wertvolle Bau-
substanz zu erhalten. Diese
Lösungen sind aber immer nur
in Einzelfällen anwendbar (eben
für die Denkmalpflege) und kön-
nen nicht standardisiert werden.
Gutachter und Sachkundige für
Holzschutz haben diese erarbei-
tet und mit dem Bauherren bzw.
Planer hinsichtlich der Machbar-
keit und des Restrisikos abge-
stimmt. Trotzdem gibt es auch
hier mitunter Vorschläge, die die
Schwammbekämpfung fragwürdig
erscheinen lassen.

DIE FACHBEREICHE

Holzschutz

Sinn und Unsinn von Schwamm-
bekämpfungsmaßnahmen

Mit Kupferblech gegen
den Echten Haus-
schwamm

In einer Kirche in Sachsen-
Anhalt wurden Ende der 90er
Jahre umfangreiche Schäden an
den Balkenköpfen und den Spar-
renfüßen festgestellt. Verursacht
wurden diese durch den Echten
Hausschwamm. Dieser Pilz hatte
fast den gesamten Traufbereich
erfasst und war noch aktiv. Zur
Ausbreitung wesentlich beige-
tragen hatten Schuttmassen, die
bis zu 30 cm mächtig waren und
damit Sparrenfüße und Balken-
köpfe einschlossen. Nach Be-
räumung der Traufe trat an vie-
len Knotenpunkten die Brisanz
der Zerstörung ans Tageslicht.
Nach der Schuttberäumung und
während der ersten Abstüt-
zungsmaßnahmen wuchsen fri-
sche Fruchtkörper aus den Mau-
erwerksfugen hervor (Bild 1).
Neben dem entsprechenden
Ausbau der geschädigten Höl-
zer wurden seitens des Holz-
schutzgutachters vertikale und
horizontale Bohrungen im Trauf-
mauerwerk zur Schwammbe-
kämpfung festgelegt. Letzteres
wurde vom Planer verworfen und
stattdessen eine Kupferblech-
abdeckung über die gesamte
Traufe eingebaut (Bild 2). Nur
an der Mauerwerksinnenseite

wurde im Schaumverfahren ein
Schwammsperrmittel aufgetra-
gen (Bild 3).

Nachweislich befinden sich
in dem ca. 1,8 m dicken Trauf-
mauerwerk Holzreste, die nur
zum Teil ausgebaut werden

konnten (Skizze 1). Dadurch
besitzt der Pilz auch weiterhin
abbaubare, zellulosehaltige
Substanz für sein Fortbestehen.

Der Erfolg dieser Maßnah-
me gegen den Echten Haus-
schwamm kann an dieser Stel-

Bild 1: Bildung frischer Fruchtkörper auf der Gesimsoberseite.

Bild 2: Mit Kupferblech wird die gesamte Traufe abgedeckt.

Bild 3: Schaumauftrag an der vertikalen Innenfläche am Gesims.

Skizze 1: Unmaßstäbliche Schnittdarstellung der Traufe.
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le nicht garantiert werden und
es entspricht eher einem Lot-
teriespiel. Es ist durchaus mög-
lich, dass sich neue Fruchtkör-
per an der Mauerwerksinnenseite
bilden. Ob das Kupferblech die
neu eingebauten Mauerlatten
und Balkenköpfe dauerhaft
schützen kann, wird die Zukunft
zeigen.

Ohne Chemie (fast)
kein Erfolg

Sehr klüftiges und ca. 60 cm
dickes Kellermauerwerk (Bruch-
stein) in einem Wohnhaus in
Sachsen ist vom Echten Haus-
schwamm infiziert. Ausgangs-
punkt waren im Keller eingela-

gertes Mobiliar sowie auf dem
feuchten Fußboden liegendes
Brennholz. Der Pilz hat umfang-
reiches watteartiges Oberflächen-
myzel sowie Fruchtkörper an der
inneren Wandoberfläche des Kel-
leraußenmauerwerks gebildet
(Bild 4). Im Dez. 2003, an dem
das Bild 4 entstand, begann man
den Keller zu entrümpeln und
erste Entkernungsarbeiten aus-
zuführen. Sämtliche Holzsub-
stanz im Keller sowie größten
Teils im Erdgeschoss wurden
ausgebaut. Zudem wurde die
Oberfläche des Kellermauerwerks
im Trockensandstrahlverfahren
gereinigt. Mehr wurde zur
Schwammbekämpfung bis dahin
nicht unternommen.

Im Juni 2004, also 6 Mo-
nate später, wuchs an der ge-
reinigten Oberfläche an zahlrei-
che Stellen frisches Myzel aus
den Mauerwerksfugen heraus
(Bild 5). Weitere Sondierungen
zeigten, dass sich im Mauer-
werksinneren bis zu 5 mm dik-
ke Stränge befanden. Aus die-
sen hatte der Pilz keine Mühen
frische Myzelstränge zu bilden.
Holz, welches als Nahrungs-
grundlage hätte dienen können,
konnte nicht nachgewiesen
werden.

Eine erfolgreiche Schwamm-
bekämpfung durch Beseitigung
von Oberflächenmyzel und
Fruchtkörper sowie von Holz hat
in diesem Beispiel nicht funk-

tioniert. Eine tiefenwirksame
und oberflächliche Behandlung
mit einem Schwammsperrmit-
tel hätte zum Erfolg geführt.

Aller Guten Dinge
sind Drei

„Holzschutz- und Schwamm-
bekämpfung kann jeder, schließ-
lich gibt’s die Gewerbeanmel-
dung fast umsonst“ – so oder
ähnlich dachte es sich eine Fir-
ma und „bekämpft“ den Pilz
mittlerweile an ein und dersel-
ben Stelle zum dritten Mal! Zur
Vorgeschichte:

Im Feb. 2004 erhält eine
Schwammbekämpfungsfirma den
Auftrag, in einem Keller eines

Bild 10: Ungewollte Symbiose zwischen
Pilz und Packer.

Bild 9: Deutlich erkennbare Holzschäden
am Fensterrahmen.

Bild 8: Fruchtkörper überwächst gerade
eine Injektionsstelle.

Bild 7: Blick auf die Kelleraußenwand mit Holzfenster (!).
Rechts die im Bild 6 gezeigte Trennwand.

Bild 6: Fruchtkörper und Bohrlöcher bilden ein
harmonisches Raster.

Bild 4: In Wachstum
befindliche Frucht-
körper und Oberflä-
chenmyzel vor den
Sandstrahlarbeiten.

Bild 5: Aus den
Fugen entwickelt

sich frisches
Schwammmyzel

(Pfeile).

Detail siehe Bild 9

Fruchtkörper siehe Bild 8
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Leipziger Mehrfamilienhauses
den Echten Hausschwamm zu
beseitigen. An der Preußischen
Kappe sowie an den Trennwän-
den befinden sich Fruchtkörper.
Laut Abrechnung wurde ein
Schwammsperrmittel im Flutver-
fahren sowie im Bohrlochver-
fahren eingebracht. Letzteres
nach Herstellerangaben und nur
„bei besonders starken Durch-
wachsungen“. Scheinbar wusste
der Pilz zwischen besonders
starken und weniger starken
Durchwachsungen nicht zu un-
terscheiden und hat der Aus-
führungsfirma das Bild 6 be-
schert. Dieses Bild wurde 4
Monate nach erster erfolgter
Bohrlochtränkung aufgenom-
men. Zur Verdeutlichung sind die
Bohrlöcher hervorgehoben. Da-
mals war ein großer Fruchtkör-
per am Ansatz der Preußischen
Kappe vorhanden (gestrichelte
Linie).

Die zweite, „erweiterte“
Bohrlochtränkung wurde irgend-
wann im Juni/Juli 2004 durch-
geführt. Als Anfang Juli 2004
dieselbe Trennwand beurteilt
wurde, war immer noch nicht
abzusehen, wessen Interessen
(Firma oder Pilz) sich durchset-
zen (Bild 7). An einer Stelle
könnte man meinen, der Pilz
braucht das Schwammsperrmit-
tel zum überleben. Unmittelbar
neben einem Bohrloch wächst
ein prächtiger Fruchtkörper (Bild
8). Oder wurde ev. nur mit Was-
ser verpresst?

Nebenbei soll noch erwähnt
werden, dass der Holzfußboden
über dem Keller sowie das Holz-
kellerfenster (Bild 9) unange-
tastet blieben. Schließlich muss
man dem Pilz ja im Kampf ge-
gen die Ausführungsfirma eine
faire Chance einräumen.

Auch der Gegenspieler erhält
zum dritten Mal eine Chance,
diesmal unter Anleitung eines
„Trainers“.

„Die Schwammbekämpfungs-
maßnahmen erfordern grundle-
gende Kenntnisse und Erfahrun-
gen.“ Die Insider wissen, in
welchem Regelwerk dies steht.
Aber eben nur die Insider! Und
diese erfüllen auch die Forde-
rungen, die in diesem Satz stek-
ken.

Sie haben Kenntnis darüber,
dass neben der fachgerechten
chemischen Behandlung auch
die Ermittlung des Befallsum-
fanges, die Feststellung der Vi-
talität, der Ausbau geschädig-
ter Hölzer, die Austrocknung des
Befallsbereiches, die Beseiti-
gung der Schadensursache und
der vorbeugende konstruktive
sowie chemische Holzschutz
dazu gehört.

Sinnvolle Schwammbekämp-
fungen, und damit auch erfolg-
reiche, bestehen in der Regel
aus o. g. Komponenten. Letzt-
endlich machen das Zusammen-
spiel und die konsequente Um-
setzung aller Bestandteile den
Erfolg einer Bekämpfungsmaß-
nahme aus. Dies gilt für Pro-
fanbauten.

In der Denkmalpflege wird
oft auf die Umsetzung der ei-
nen oder anderen Komponente
verzichtet. Dafür ist es umso
wichtiger, die übrigen Maßnah-
men mit erhöhter Sorgfalt und
Akribie (u.U. mit erhöhtem
technologischem Aufwand) aus-
zuführen. Nicht selten werden
gesonderte Vereinbarungen
zwischen den am Bau Beteilig-
ten getroffen, die auch vertrag-
liche Regelungen hinsichtlich
der Haftung enthalten.

Ob Profanbauten oder un-
ter Denkmalschutz stehende
Gebäude – in beiden kann die-
selbe Spezies „Serpula lacry-
mans“ auftreten. Jedoch wer-
den bei der Bekämpfung oft
unterschiedliche Maßstäbe an-
gelegt. Der sichere und risiko-
freie Weg ist die Einhaltung der

Es schreibt
für Sie:

Dipl.-Ing.
Ekkehard Flohr

Fachbereichs-
leiter Holz-
schutz

An der Hohen Lache 6
06846 Dessau
Telefon: (03 40) 6 61 18 84
Telefax: (03 40) 6 61 18 85
email:
Ing-Buero-Flohr@t-online.de

DIE FACHBEREICHE

Holzschutz

Regelwerke. Abweichungen soll-
ten, wenn überhaupt, dem
Denkmal vorbehalten bleiben.

Der immer härter werdende
Wettbewerb auf dem Markt ver-
anlasst einige Firmen, ein-
gesparte Schwammbekämp-
fungskomponenten aus der
Denkmalpflege auf die Profan-
bauten zu projizieren. Späte-
stens dann, wenn Packer und
Pilz in Harmonie zusammen fin-
den (Bild 10) kehrt sich dies
zwischen Bauherr und Firma um.
Die Firma ist oft dabei unter-
legen und macht schmerzliche
und hoffentlich wertvolle Erfah-
rungen.

Bildnachweis:
Bild 1 bis 5, 7 bis 10
Ing.-Büro E. Flohr GmbH
Bild 6
Edmund Bromm,
Fa. Isar Bautenschutz
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Aus alt mach neu!
Das Merkblatt der Wissen-
schaftlich-Technischen
Arbeitsgemeinschaft für
Bauwerkserhaltung und
Denkmalpflege e.V., 4-6
„Nachträgliches Abdich-
ten erdberührter Bautei-
le“1  wurde überarbeitet.

Teil 1: „Nachträgliche
Bauwerksabdichtung“
– außen –

Der vor einem Jahrzehnt
erarbeitete und 1996 veröffent-
lichte 3. Bauschadensbericht2

weist prozentuale Schäden des
Deutschen Wohnbaubestandes
im erdberührten Bereich aus:
36% Außenabdichtung
32% Horizontalabdichtung
34% Putzzerstörung
46% Sockelschäden
20% Schäden an der Fuß-

bodenkonstruktion
Mit Kenntnis, das ca. 65% des
Deutschen Wohnbaubestandes
älter als 30 Jahre
und ca. 30% älter als
50 Jahre ist,
verwundert es nicht, dass auf
den Feuchteschutz von Be-
standsbauten besonderes Au-
genmerk zu legen ist!

Bauen im Bestand ist der
Markt der Zukunft.

Das WTA-Merkblatt 4-6 be-
schreibt den Stand der Tech-
nik der nachträglichen Abdich-
tung von erdberührten Bauten
im Bestand.

Es beinhaltet Hilfestellung
für die Planung zwecks Erstel-
lung eines objektbezogenen Ab-
dichtungskonzeptes und be-
schreibt die praxisbewährten,
einzusetzenden Abdichtungs-
stoffe und grundlegend die
Verfahrenstechnik der nach-
träglichen Abdichtung von
feuchtegeschädigten Grund-
mauerwerken.

Flächenabdichtungen der
erdberührenden Gebäudeaußen-
wand oder von der Raumseite
ausgeführte Innenabdichtungen

werden detailliert beschrieben.
Ebenso werden partielle und

flächige Abdichtungen durch
Injektion von Grundmauerwer-
ken im Querschnitt (Flächenin-
jektion) oder gegen Erdreich
(Schleierinjektion) beschrieben.

Je nach baulicher Erforder-
nis werden diese Abdichtungs-
varianten einzeln oder kom-
biniert angewandt.

Die Überarbeitung des WTA-
Merkblattes 4-6-98/D wurde
durch die Novellierung der DIN
18 195 – Bauwerksabdichtun-
gen –, Ausgabe: 08-2000 not-
wendig.3

„Diese Norm gilt nicht für
.... - nachträgliche Abdichtung
in der Bauwerkserhaltung oder
in der Baudenkmalpflege ....“

Die in der DIN 18 195 ge-
troffene Zuordnung der Abdich-
tungsarten nach Wasserbean-
spruchung und Bodenart sowie
Definition der Lastfälle führten
zur Überarbeitung des WTA-
Merkblattes.

Als nachträgliche Abdich-
tungsmaßnahmen in Abhängig-
keit der Wasserbeanspruchung
werden Außenabdichtungen, In-
nenabdichtungen und Injektio-
nen als geeignet ausgewiesen.

Neben den Lastfällen
– Bodenfeuchte
– nichtstauendes Sickerwasser
– nichtdrückendes Wasser auf

Deckenflächen

– drückendes Wasser/aufstau-
endes Sickerwasser

werden die Beanspruchungen,
die zur Feuchtigkeitsaufnahme
führen, wie
– Feuchtigkeit infolge Hygro-

skopizität von Salzen
– Tauwasser/Kondensations-

feuchtigkeit
als Beanspruchung eingestuft
und Abdichtungsvarianten emp-
fohlen, wie z.B. Wärmedämm-
maßnahmen zwecks Vermeidung
von Tauwasserausfall.

Feuchtigkeitsbelastung erd-
berührter Erdbauteile hat un-
terschiedlichste, fast immer
kombiniert auftretende Ursa-
chen. Objektbezogene Unter-
suchungen vor Ort und Diagno-
stik im Labor mit Feuchte- und
Salzbilanz sind darum unerläss-
lich.

Neben dem augenscheinli-
chen Schadensbild in Art und
Ausmaß ist das Bauteil zu un-
tersuchen. Zustand, Konstruk-
tion des Wandbildners, Detail-
ausführungen wie An- und
Abschlussbereiche sowie Fugen-
durchdringungen sind durch
einen Sachkundigen zu prüfen
und zu beurteilen.

Zugängliche, nicht funkti-
onstüchtige Außenabdichtungen
sind neben ihrer Art und ihrem
Zustand auf Verträglichkeit mit
der geplanten Abdichtung zu
überprüfen.

Teerhaltige Abdichtungen
müssen vollständig entfernt und
fachgerecht entsorgt werden!

Durch teerhaltige Altabdich-
tungen kann kein Haftungsauf-
bau in der Kontaktzone Alt-/
Neubauabdichtung stattfinden.

Beim Verbleib derartiger
Altabdichtungen kann das bei
Vorhandensein ungrierbarer
Stoffe zur Weichmacherwande-
rung führen und den Verlust der
zugesicherten Eigenschaften der
z.B. aufgebrachten KMB-Neuab-
dichtung.

Sehen – erkennen –
proben – bewerten –
planen...

...sind die Tätigkeiten des
Sachkundigen, der unter Be-
rücksichtigung der technischen
und wirtschaftlichen, gegebe-
nenfalls denkmalpflegerischen
Gesichtspunkte das Abdich-
tungskonzept erstellt.

„Die billigste Lösung ist
erfahrungsgemäß nicht die
Wirtschaftlichste.“1

Ziel der nachträglichen
Abdichtung erdberührter Bau-
teile ist es, dauerhaft die Wirk-
samkeit zu gewährleisten, um
die Nutzbarkeit des Bauteils zu
garantieren.

Generell müssen die zur
Ausführung kommenden Abdich-
tungssysteme das Bauteil wan-
nenartig umschließen und an
eine funktionstüchtige Horizon-
talabdichtung herangeführt
werden.

Abdichtungen, die nicht im
Verbund aufgebracht werden,
benötigen Auflasten oder Ver-
ankerungen. Kombiniert ange-
wandt müssen unterschiedlich-
ste Abdichtungssysteme unter-
einander verträglich sein und
Feuchtigkeitsbrücken durch aus-
reichende Überlappungsbereiche
unterbunden werden.

Grundmauerwerk mit teerhaltigem Anstrichsystem/Untergrund-
reinigungsverfahren.
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„Bei der nachträglichen
Abdichtung erdberührter Bau-
teile ist eine Abdichtung von
außen anzustreben.“1

Ausführungstech-
nische Empfehlungen

Allgemeine Vorarbeiten
– Freilegung der Außenwand-

flächen gemäß den einschlä-
gigen Vorschriften:
DIN 1041, Baugrundauf-
schluss; DIN 4123, Gebäu-
desicherung im Bereich von
Ausschachtungen, Gründun-
gen und Unterfangungen;
DIN 4124, Baugruben und
Gräben

– Aushub des Arbeitsraumes
von Hand oder maschinell

– Standsicherheit des Gebäu-
des nicht gefährden!

Untergrundvorbereitung
– Teer durch geeignete Maß-

nahmen entfernen!
– Untergrund nach Reinigung

beurteilen
– Haftungsbeeinträchti-

gungen entfernen
– Flächenausgleich bei

Unebenheiten (z. B. Aus-
gleichsputz)

– Fehlstellen < 5 mm (z.B.
bituminös/mineralisch) ver-
schließen

– Ausbrüche > 5 mm vermör-
teln

– Außenecken brechen
– Innenecken runden
– Fußpunktabdichtung am

Wand-/Sohlenanschluss
geeignet:
Systemgerechter Dichtungs-
mörtel (Hohlkehle, Radius
ca. 5 cm) und 2 Lagen Dich-
tungsschlämme

– Ggf. flächige Vordichtung
gegen Rückdurchfeuchtung
auf mineralischem Unter-
grund mittels Dichtungs-
schlämme

Abdichtungsstoffe
geeignet:
– alle in DIN 18 195 – Teil 2,

Ausgabe 08-2000, aufge-
führten Stoffe

– wasserundurchlässiger Beton
gemäß DafStb-Richtlinie
(WU-Richtlinie)

praxisbewährt:
– Kunststoffmodifizierte Bitu-

mendickbeschichtungen
(KMB)

– Mineralische Dichtungs-
schlämmen

– Flexible Dichtungsschläm-
men

Kunststoffmodifzierte
Bitumendickbeschichtungen
(KMB)
– systemabhängige Grundie-

rung:
Einsatz richtet sich in Ma-
terial und Anwendung nach
vorhandenem Untergrund.
Hinweis des Autors:
Bei Verwendung lösemittel-
haltiger Bitumen(vor)an-
striche auf bituminösen An-
strich und/oder Dickbeschich-
tungssystemen vollflächiges
Abstreuen der grundierten
Flächen mit ofengetrock-
netem Hartquarzmaterial
„frisch in frisch“. Mindestab-
lüftezeit > 48 Stunden! Den
Ausführungsempfehlungen
des Materialherstellers und
lt. KMB Richtlinie ist Folge
zu leisten.

– Abdichtung gegen Boden-
feuchte
– 2 Arbeitsgänge
– Spachtel-/Spritzverfah-

ren
– Verstärkungseinlage in

allen Innen- und Außen-
ecken einbauen

– 3 mm Mindesttrocken-
schichtdicke

– systembedingte Trock-
nungszeiten beachten

– Abdichtung gegen nicht-
stauendes Sickerwasser
– Ausführung wie im Last-

fall Bodenfeuchte
– Dränung, gemäß

DIN 40 95
„Der Erhalt der dauern-
den Funktionstüchtigkeit
obliegt dem Eigentümer
des Bauwerks. ... Der Zu-
stand und die Funktion
der Dränanlage sind re-

gelmäßig zu überwa-
chen.“1

– Abdichtung gegen nicht-
drückendes Wasser
– 2 Arbeitsgänge
– Spachtel-/Spritzver-

fahren

– vollflächige Verstär-
kungseinlage

– 3 mm Mindesttrocken-
schichtdicke

– systembedingte
Trocknungszeiten
beachten

1. Systemskizze nachträgliche Außenabdichtung1

1.1 Darstellung – Lastfall „nichtstauendes Sickerwasser“ bei
wasserundurchlässigem Boden
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– Abdichtung gegen aufstau-
endes Sickerwasser/drücken-
des Wasser
– 2 Arbeitsgänge.
– Spachtel-/Spritzverfah-

ren
– 4 mm Mindesttrocken-

schichtdicke
– vollflächige Verstär-

kungseinlage
– systembedingte Trock-

nungszeiten beachten .
– wasserdichter Anschluss

an wasserundurchlässi-
ge Betonbodenplatte.

– Standsicherheit des Bau-
werkes und Untergrun-
des ist zu überprüfen/
ggf. nachzuweisen.

Dichtungsschlämme
– Einsatzbereich auf

mineralische Untergründe
beschränkt!

– Schwindrissüberbrückung
von flexiblen Dichtungs-
schlämmen w < 0,4 mm
gefordert.

– mindestens 2-lagige
Ausführung

– Streich-/Spachtel-/
Spritzverfahren

– Mindesttrockenschicht-
dicken:
– Bodenfeuchte/nicht-

stauendes Sickerwasser
= 2 mm

– nichtdrückendes Wasser
= 3 mm

– aufstauendes Sickerwas-
ser/drückendes Wasser
= 3 mm

Detailausbildungen
– An- und Abschlüsse
– Bewegungsfugen
– Durchdringungen

Schutzmaßnahmen
– geeignete Maßnahmen vor

– während – nach der Aus-
führung

– Schutz vor rückseitiger/vor-
zeitiger Wasserbelastung

– Witterungsschutz

Schutzschichten
– müssen Bauwerksabdichtun-

gen dauerhaft vor schädi-
genden Einflüssen schützen

und können Nutzschichten
des Bauwerks sein

– dürfen erst nach Durch-
trocknung der Abdichtung
aufgebracht werden.

– geeignet:
– Expandierte/extrudierte

Polystyrolhartschaum-
platten

– Noppenbahnen mit
Gleitschichten

– Schaumglasplatten
Baugrubenverfüllung
· lagenweise
· Scherkräfte durch Setzun-

gen des Füllgutes müssen
vor der Abdichtung abge-
tragen werden

· Oberflächenwasser durch Ge-
fälle der Außenanlagen vom
Gebäude fernhalten

Spritzwasserschutz im Sok-
kelbereich
– generell erforderlich!
– mindestens 30 cm OK Ge-

lände
geeignet:

Dichtungsschlämme
WTA-Sanierputzsystem
Sockelputz nach DIN 18 550

Flankierende Maßnahmen
– Trocknung durchfeuchteter

Bauteile zwecks schnellerer
Nutzung der instandgesetz-
ten Räumlichkeiten

1.3 Bewegungsfuge/Bauwerksfuge – Lastfall
„Bodenfeuchtigkeit“

1.2 Durchdringung/Rohrdurchführung – Lastfall
„Bodenfeuchtigkeit“1

– Sanierputzsystem gemäß
WTA bei raumseitig, salzbe-
lastetem Mauerwerk

Qualitätssicherung
Der Erfolg der Maßnahme ist

abhängig von folgenden Fakto-
ren:
– sachkundige Planung
– fachgerechte Ausführung
– geeignete Produktsystem-

auswahl
Empfohlen wird die Ausfüh-

rung durch baubegleitende Kon-
trollen und „ – soweit möglich
– ...“ Erfolgskontrolle oder Funk-
tionsprüfung“.1

– Dokumentationen der aus-
geführten Abdichtungsmaß-
nahme. “Die Ausführungsun-
terlagen sind mindestens
während des Gewährlei-
stungs- zeitraums aufzube-
wahren.“1

– Qualitätsnachweis, wie Qua-
lifikationsmaßnahmen,
Fremdüberwachungen oder
Referenzobjekte sind zu er-
bringen!
Anmerkung des Autors:
Qualifikationslehrgänge mit
freiwilliger Kenntnisprüfung
der Zeitschrift „Schützen und
Erhalten“ sind rückseitig
abgedruckt.

Quellen:
1 WTA-Publications, Edelsbergstraße 8,

D-80686 München
Telefon: 49-89-57869727
Telefax: 49-89-57869729
Internet: http://www.wta.de
e-Mail: wta@wta.de

2 Bundesministerium für Raumordnung,
Bauwesen und Städtebau: Dritter Bericht
über Schaden an Gebäuden, Bonn 1996

3 DIN Deutsches Institut für Normung e.V.,
Berlin, Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Es schreibt
für Sie:

Rainer
Spirgatis

Fachbereichs-
leiter Bauten-
schutz

Plinderheide 2b, 48291 Telgte
Telefon: (02 36) 3 39 93 04
Telefax: (02 36) 3 39 93 63
email:
bautsspirgatis@aol.com
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Die Einladungen für die Ta-
gung sind zum großen Teil
per email und der Rest per
Briefpost versandt worden.
Da die Erfahrung zeigt, dass
trotzdem nicht alle Mitglie-
der die Informationen be-
kommen (z.B. aus Angst vor
Viren wurde die email un-
gelesen gelöscht), möchte
ich Sie auch über diesen
Weg nochmals herzlich zu
unserer diesjährigen Sach-
verständigentagung am 26.
November in Potsdam im
Seminaris See-Hotel einla-
den.

Aus den Erfahrungen der letz-
ten Tagungen und Ihren Anre-
gungen wird die diesjährige
Veranstaltung nur unter einem
Themenkomplex stehen. Dieser
Themenkomplex wird in viele
Unterthemen aufgesplittet, die
wiederum von den Tagungsteil-
nehmern in kleinen Gruppen im
Vorfeld der Tagung (per email,
Telefon oder vielleicht auch
persönliche Treffen usw.) so
bearbeitet werden, dass die Er-
gebnisse allen Teilnehmern am
26.11.04 präsentiert werden
können.

Als Themenkomplex hat sich
nach Auswertung der Mitglie-
derempfehlungen das Thema
„Oberflächentechnologie“ her-
auskristallisiert. Zu diesem The-
menkomplex gibt es sowohl für
den Holz- wie auch den Bau-
tenschutz interessante Bereiche,
die einer fachlichen Auseinan-
dersetzung durch Sachverstän-
dige bedürfen. Der Themenkom-
plex wird aufgeteilt in Unter-
themen, wie z.B.:

Anstriche, Oberflächenbe-
schichtungen, Schutzmittel auf/
in
– Beton,
– Putz,
– Mauerwerk,

– Metall und
– Holz

– Fachwerk
– Fenster, Türen und an-

dere Holzbauteile
Fragestellungen der Unterthe-
men sind z.B.:
– Schäden an Oberflächenbe-

schichtungen und Anstri-
chen?

– Wie kann man Anstrich- und
Schutzsysteme erkennen und
zuordnen?

– Instandsetzung von Anstri-
chen und Oberflächenbe-
schichtungen?

– Wechselwirkungen bei glei-
chen Anstrichen auf ver-
schiedenen Untergründen?

– Grenzen für den Einsatz von
Anstrichsystemen und
Schutzmitteln?

– Einsatzmöglichkeiten für
Holzschutzmittel (vorbeu-
gend, bekämpfend)?

– Welche Alternativen gibt es
zu Holzschutzmittel und wie
sind diese zu bewerten (Ver-
fügbarkeit usw.)?

– Schäden durch Anstrichsy-
steme, Oberflächenbeschich-
tungen und Schutzmittel?

– Schadensfälle?
Da die Themen in vielen Berei-
chen sowohl Holz- wie auch
Bautenschützer betreffen, wird
es keine fachbereichsbezogene
Trennungen der Teilnehmer wäh-
rend der Tagung geben. Die Ta-
gung selbst wird vor allem von
der Präsentation der Ergebnis-
se der einzelnen Arbeitsgrup-
pen und den daran anschließen-
den Diskussionen geprägt sein.

Auf eine Industrieausstel-
lung wird in diesem Jahr ver-
zichtet, um so mehr Zeit für die
fachlichen Aspekte, gegensei-
tige Informationen und Diskus-
sionen zu haben.

Ob im Rahmen der Veran-
staltung Vorträge angeboten

werden, ist zur Zeit noch nicht
sicher, da auch eine Reihe von
allgemeinen Informationen
anstehen, die z.T. intensiverer
Diskussionen bedürfen.

Soweit für die Anmeldung
noch die Unterlagen fehlen,
bitte ich Sie diese direkt bei der
Bundesgeschäftsstelle des DHBV
zu ordern.

Das Anmeldeformular mit
Angabe des Themas welches
Sie bearbeiten bitte bis spä-
testens zum 10. Oktober
2004, besser aber sofort! an
folgende Adresse senden: Bun-
desgeschhäftstelle des DHBV
e.V., Postfach 400220, 50832
Köln, Fax: (0 22 34) 4 93 14.

Die Ergebnisse aller Arbeits-
gruppen einschließlich der Dis-
kussionsprotokolle werden im
Nachgang zur Tagung in Schüt-
zen & Erhalten veröffentlicht.

Für die Mitglieder unseres
Fachbereichs, die als privatgut-
achterliche oder als ö.b.u.v.
Sachverständige tätig sind, be-
steht die Möglichkeit den Stem-
pel „Mitglied im Sachverstän-
digenkreis des DHBV e.V. –
Köln“ für eine Umlage von €
52,00 zu erwerben, vorausge-
setzt die Bewerber erfüllen die
Vergabekriterien des Fachbe-
reichs für die Führung des
Stempels. Antragsformulare
und die Vergabekriterien kön-
nen bei der Bundesgeschäfts-
stelle angefordert werden.

Die Stempelausgabe er-
folgt nur auf unserer Jahres-
tagung im Herbst. Im laufen-
den Jahr werden sonst keine
Stempel ausgegeben. Soweit
Interesse noch für dieses Jahr
besteht, bitte ich um schrift-
liche Bestellung (Kopien der
geforderten Nachweise bitte
nicht vergessen, da sonst kei-
ne Stempelbestellung erfolgt)
bis zum 01. Oktober 2004.

Alle nach dem 1. Oktober
2004 eingehenden Stempel-
bestellungen werden für die
Stempelausgabe im November
2004 nicht mehr berücksich-
tigt.

Zimmerbestellungen werden
von den Teilnehmern selbst
durchgeführt. Im Veranstal-
tungshotel werden unter dem
Stichwort „Deutscher Holz- und
Bautenschutz Verband“ bis zum
08.10.2004  Kontingente an
Einzel- und Doppelzimmern frei-
gehalten.

Die Zimmerpreise betragen
pro Übernachtung mit Frühstück
und Nutzung der hoteleigenen
Fitness- und Wellnessbereiche
für Einzelzimmer € 73,00 und
Doppelzimmer € 103,00.
Die Adresse des Hotels lautet:
Seminaris See-Hotel Potsdam,
An der Pirschheide, 14471 Pots-
dam, Telefon (03 31) 9 09 00,
Fax (0331) 9 09 09 00.
email:
seminaris-potsdam@t-online.de
http://www.seminaris.de

Eine Anfahrtsbeschreibung
befindet sich auf der Internet-
seite des Hotels.

Für die Tagungsteilnehmer
bestehen die Möglichkeiten am
25. (abends) und 26.11. (mit-
tags und abends) am Dinner-
bzw. Lunchbuffet im Hotelre-
staurant „Templiners“ für einen
Preis von jeweils € 17,50 teil-
zunehmen.

Es schreibt
für Sie:

Dipl. Holzwirt
Georg Brückner

Fachbereichs-
leiter Sachver-
ständige

Roggenkamp 7a
59348 Lüdinghausen
Telefon: (0 25 91) 94 96 53
Telefax: (0 25 91) 94 96 54
email: ponty@t-online.de

DIE FACHBEREICHE

Sachverständige – Die diesjährige Sachverständigen-Tagung steht vor der Tür

Liebe Mitglieder des Fachbereichs
Sachverständige!
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Vorläufiges Programm der Sach-
verständigen-Tagung des DHBV e.V.

in Potsdam 2004
Donnerstag, 25. November 2004 – Anreise
ab 20.00 Uhr Stammtisch mit kollegialem Gedanken- und

Erfahrungsaustausch im Hotelrestaurant
„Templiners“

Freitag, 26. November 2004
Dauer der Veranstaltung von 8.30 Uhr bis ca. 18.00 Uhr
8:30–10:00 Uhr Begrüßung, Einführung, Allgemeines
10:00–10:30 Uhr Kaffeepause
10:30–12:30 Uhr Vorstellung der Arbeitsgruppenergebnisse mit

Diskussion
12:30 – 14:00 Uhr Mittagspause
14:00 – 15:30 Uhr Fortsetzung: Vorstellung der Arbeitsgruppen-

ergebnisse mit Diskussion
15:30 – 16:00 Uhr Kaffeepause
16:00 – 17:30 Uhr Fortsetzung: Vorstellung der Arbeitsgruppen-

ergebnisse mit Diskussion

17:30 – 18.00 Uhr Erfahrungsaustausch zum Ablauf der Veran-
staltungen, Kritik und Anregungen, Wünsche
für die nächste SV-Tagung, Stempelausgabe
usw., Beendigung der Tagung

ca. 18.00 Uhr Tagungsende
ab 20.00 Uhr Für alle die noch gerne in Potsdam bleiben

möchten besteht die Möglichkeit zu einem
gemütlicher Tagungsausklang mit gemeinsa-
men Abendessen (Dinnerbuffet) im Hotelre-
staurant „Templiners“

Foto: Stadtverwaltung Potsdam/Michael Lüder

Bekanntmachung, Möglichkeiten der Werbung der
Sachverständigen des Handwerks nach der neuen

Sachverständigenordnung
RA Hans-Joachim Heck, Berlin - Stand Juni 2004 -

1. Vorschrift über die Be-
kanntmachung der Bestel-
lung und das Werbeverbot
in den Sachverständigen-
ordnungen geändert

Bei einigen freien Berufen ist
das Werbeverbot bereits gefal-
len, bei anderen ist es in Be-
wegung geraten. Dies alles ist
ausgelöst worden durch ein ge-
wandeltes Verständnis der
Dienstleistungen der freien Be-
rufe und auch der Sachverstän-
digentätigkeit als eine den Ge-
setzen der Marktwirtschaft
unterliegende Geschäftstätig-
keit, für die es hinsichtlich ih-
rer rechtlichen Beurteilung kei-
ner Sonderregelung bedarf. So
kann der Sachverständige des
Handwerks nach der neuen
MSVO, wie bereits seit einiger

Zeit der Sachverständige der In-
dustrie- und Handelskammern
in Zukunft auch für seine Tä-
tigkeit sachlich informativ im
Rahmen der geltenden Wettbe-
werbsgesetze werben. Die Wer-
bung muss der besonderen
Stellung und Verantwortung
eines öffentlich bestellten
und vereidigten Sachverstän-
digen gerecht werden. Sie ist
insbesondere für den Sachver-
ständigen des Handwerks aus
Glaubwürdigkeitsgründen nach
wie vor strikt von der sonstigen
gewerblichen Tätigkeit als Hand-
werksunternehmer zu trennen.

Der Sachverständige sollte
sich aufgrund der Bedeutung,
die seine Aufgabe für die
Rechtspflege hat, nicht in Wett-
bewerbsstreitigkeiten verwik-

keln lassen. Dies schadet sei-
nem Ansehen und belastet das
Vertrauensverhältnis zu ihm.

Auch sollte sich der Sach-
verständige bei der Empfeh-
lung von bestimmten Anwäl-
ten zurückhalten. Dies kann zu
Befangenheitsaufträgen von
Nichtberücksichtigten führen
und ggf. auch schon die Gren-
ze zur unzulässigen Rechtsbe-
ratung überschreiten.

Vorsorglich noch einmal ein
Hinweis auf eine Selbstverständ-
lichkeit: Der Sachverständige
des Handwerks sollte zur Siche-
rung seiner Erreichbarkeit die
üblichen elektronischen Kom-
munikationsmittel nutzen und
dafür Sorge tragen, dass er unter
den angegebenen Daten auch
geschäftsüblich erreichbar ist.

2. Führung der Bezeichnung
„öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständi-
ger“

Die Führung der Bezeichnung
„öffentlich bestellter und ver-
eidigter Sachverständiger“ ist
Teil des werblichen Auftretens
des Sachverständigen. § 13
MSVO mit der Übschrift „Füh-
rung der Bezeichnung öffent-
lich bestellter und vereidigter
Sachve rständiger“ legt einen
wichtigen Grundsatz fest, den
der Sachverständige bei seinem
Auftreten in der Öffentlichkeit
zu beachten hat. Der öffentlich
bestellte und vereidigte Sach-
verständige des Handwerks muss
bei seiner Sachverständigentä-
tigkeit immer das vollständi-
ge Sachgebiet – meistens den

Werbungsmöglichkeiten für Sachverständige des Handwerks
Nachfolgender Artikel von RA Hans Joachim Reck aus Berlin wurde vom Zentralverband des Deutschen Handwerks

im Juli an seine Mitglieder versandt. Nachfolgend ist der Text in ungekürzter Fassung wiedergegeben. Gerade in dem
sehr sensiblen Bereich der Sachverständigen-Werbung ist dieser Text eine sehr gute Informationsgrundlage.
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Namen des Handwerks, für das
er zum Sachverständigen be-
stellt worden ist – und die be-
stellende Kammer angeben. Er
darf sich nicht aussuchen, ob
er in einem bestimmten Fall als
öffentlich bestellter oder als
„freier“ Sachverständiger arbei-
ten möchte.
Unzulässig ist deshalb
– nur als öffentlich bestellt

und vereidigt, d. h. ohne An-
gabe des Sachgebiets, auf-
zutreten;

– die Aufzählung einer umfas-
senden Leistungspalette in
Kombination mit dem
schlichten Zusatz „öffentlich
bestellt und vereidigt“; Bei-
spiel für einen Sachverstän-
digen aus dem Elektrotech-
niker-Handwerk:

Sachverständigenbüro
Werner J. B. öffentlich
bestellt und vereidigt

Gutachten, Expertisen,
Beratung

(Elektro-Großküchen-
technik, Solarien, Saunen,
Notstromaggregate, elek-
trische Versorgungsnetze)

Manche Handwerkskammern
(z.B. in NRW) lassen in Sach-
verständigenverzeichnissen
nur 3 Hinweise auf Spezia-
lisierungen zu.

– Ohne Hinweis auf die be-
stellende Kammer aufzu-
treten (jeder Auftraggeber
soll eindeutig erkennen kön-
nen, welche bestellende Kör-
perschaft die öffentliche Be-
stellung ausgesprochen hat).

– Die Sachgebietsangabe ei-
genmächtig zu „moderni-
sieren“, etwa um sie dem
geänderten technischen
Sprachgebrauch anzupassen.
Solche Änderungen können
nur von der bestellenden
Kammer vorgenommen wer-
den.

– Schriftliche Ausarbeitungen
und andere Sachverständi-
gen-Leistungen aus dem Be-

stellungsgebiet zwar unter
dem Briefkopf eines öffent-
lich bestellten Sachverstän-
digen, aber ohne Rund-
stempel auszuführen.

– Rundstempel und Unter-
schrift mit anderen Stem-
peln und Signets von Ver-
bänden und Organisationen
einzurahmen oder sie auch
nur daneben zu setzen. Zu
dem, was unter dem Gutach-
ten zu stehen hat, gibt die
SVO der Kammer klare An-
weisungen. Insbesondere bei
den Gerichten würde es auf
völliges Unverständnis und
gerechtfertigte Beanstan-
dung stoßen, wenn der
Sachverständige hier seiner
Fantasie freien Lauf ließe.

– Die öffentliche Bestellung so
„zu verstecken“, dass sie
für den Auftraggeber und
Dritte nicht mehr als maß-
geblich erkennbar ist.

Vorsicht:
Zum Teil wird in der gewichti-
gen Literatur und in der Recht-
sprechung die Auffassung ver-
treten, dass ein Privatgutach-
tervertrag bei Verstoß gegen
eine oder mehrere Sachverstän-
digenpflichten nichtig sein kann
mit der Folge, dass das verein-
barte Honorar nicht eingeklagt
werden kann.
3. Gestaltung von Briefpa-

pier, Visitenkarte, Büro-
schild und „Gelbe-Seiten“-
Eintrag

Zu unterscheiden von der recht-
lichen Zulässigkeit bei der Ge-
staltung von Sachverständi-
gendokumenten ist zunächst
die Frage, wie denn ein seriö-
ses, info rmatives, auf Qualifi-
kation hindeutendes Erschei-
nungsbild des öffentlich
bestellten und vereidigten Sach-
verständigen in der Öffentlich-
keit aussehen sollte. Ob dazu
eine lange, manchmal schier
endlose Auflistung von Ver-
bandsmitgliedschaften und ei-
ner Aneinanderreihung von für
die meisten Auftraggeber un-

verständlichen Abkürzungen der
richtige Weg ist, muss jeder
Sachverständige selbst entschei-
den, ebenso, ob solche Zusät-
ze nun zwingend auf die Visi-
tenkarte, ins Blickfeld eines
Briefes oder besser in die Fuß-
leiste eines Briefbogens gehö-
ren.

Allerdings dürfen solche
Hinweise nicht falsche Vorstel-
lungen erwecken über Art und
Umfang der besonderen Sach-
kunde und über die Stelle, die
den Sachverständigen bestellt
hat. Als irreführend und damit
unzulässig sind z.B. solche Be-
zeichnungen zu sehen, die durch
Inhalt oder Gestaltung falsche
Vorstellungen über die Verbin-
dung eines öffentlich bestell-
ten Sachverständigen zu berufs-
tändischen oder sonstigen
Organisationen (z.B. Hinweis auf
„amtliche Anerkennung“ von
nichtamtlichen Stellen, „Zulas-
sung“, „Anerkennung“, „Emp-
fehlung“ durch Kammern, Ge-
richte oder andere Stellen)
erwecken können.

Die Grundsätze zur vollstän-
digen Angabe von Sachgebiet
und Kammer sind auch bei der
Ausgestaltung von Büroschil-
dern zu beachten. Auf Visiten-
karten sind Sachgebiet und
Bestellungskörperschaft ord-
nungsgemäß und vollständig
anzugeben. Gleiches gilt für die
„Gelben Seiten“. Dabei ist auf
Grund einschlägiger Gerichtsent-
scheidungen auf die Verwendung
von Globalbezeichnungen wie
z.B.: „Sachverständiger für das
Kraftfahrzeugwesen“ oder „...
das Bauwesen“ zu verzichten.

Zusammenfassend ist fest-
zuhalten, dass die Bezeichnung
„öffentlich bestellt und ver-
eidigt“ nur unter gleichzei-
tigem Hinweis auf das kon-
krete Bestellungsgebiet und
die Bestellungskörperschaft
zulässig ist, und zwar auf Brief-
bögen und Visitenkarten, in Zei-
tungsannoncen, auf der Sach-
verständigen- Homepage im

Internet, im Telefonbuch bzw.
den Gelben Seiten, bei Veröf-
fentlichungen in Fachzeitschrif-
ten, in Rundschreibenaktionen
sowie auf den Texten wissen-
schaftlicher Vorträge.

Der öffentlich bestellte und
vereidigte Sachverständige des
Handwerks darf grundsätzlich
keine zusätzlichen Stempel
bei der Sachverständigentätig-
keit, die sein Bestellungsgebiet
berühren, unter sein Gutachten
setzen. Nicht zulässig sind so-
mit z. B. Stempel eines Be-
rufsverbandes oder einer son-
stigen Organisation, bei
welchem bzw. welcher der Sach-
verständige Mitglied ist, selbst
dann, wenn sie in der äußeren
Form und Aufmachung nicht ir-
reführend dem ausgehändigten
Rundstempel nachgebildet sind.
4. Unzulässige Werbeaussa-

gen
Nicht mit einer informativen
Werbung vereinbar ist die so-
genannte Alleinstellungswer-
bung (z.B. „Die meistgefragten
Kfz-Gutachten im Raum Wies-
baden fertigt H. Meier, von der
Handwerkskammer Wiesbaden
öffentlich bestellter und verei-
digter Sachverständiger für das
Kraftfahrzeugtechniker-Hand-
werk“ oder „Wir sind Hauptgut-
achter für das OLG und das LG“).

Unseriös sind auch übertrie-
bene Anlockungen und Aussa-
gen wie: „Jedes Gutachten, das
sie zwischen dem 1. und 15.
November in Auftrag geben,
wird zum einmaligen Sonder-
preis von 500,00 DM erstattet“
oder „Bei Beauftragung bis zum
15. 11. werden keine Reiseko-
sten berechnet“.

Vergleichende Werbung ist
zwar nach einer vom nationa-
len Gesetzgeber noch nicht
ungesetzten EU-Richtlinie in
Zukunft zulässig. Zu achten ist
jedoch darauf, dass Mitbewer-
ber (Einzelne, abgrenzbare
Gruppen) nicht herabgesetzt
werden. So sind Aussagen wie
„Es gibt öffentlich bestellte
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Sachverständige; andere An-
gebote müssen Sie nicht ken-
nen“ oder „Wenn es schon
soweit ist, dass Sie einen
Sachverständigen brauchen,
sollten Sie keinen Kompro-
miss eingehen: Heinrich Mei-
er, öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger
der Handwerkskammer...“. Un-
zulässig sind auch Aussagen wie
„Ich weigere mich generell, die
Aussage des Sachverständigen...
noch weiter zu kommentieren“
oder „Wer den Sachverständi-
gen... beauftragt, ist selber
schuld“.

Das Gebot der erforderli-
chen Neutralität und Unab-
hängigkeit ist verletzt, wenn
ein Sachverständiger mit der
Aussage wirbt: „Ich stelle mich
voll und ganz auf Sie ein“.

Sind Werbemaßnahmen nur
unter bestimmten Voraussetzun-
gen wettbewerbsrechtlich zu-
lässig, so hat sich auch der
öffentlich bestellte Sachverstän-
dige an diese Beschränkungen
zu halten. Dies gilt insbeson-
dere für die unaufgeforderte
Werbung per Telefon, Fax oder
E-Mail. Von einem Anschlussin-
haber nicht erbetene Anrufe
oder Schreiben per Fax oder E-
Mail zu Werbezwecken sind als
aufdringliche und belästigende
Werbung unzulässig.

Manche Sachverständige
werben auch nach Erlöschen
der öffentlichen Bestellung
unter Hinweis auf die früher
einmal vorhanden gewesene Be-
stellung weiter. Folgende Bei-
spiele sind bekannt geworden:
– öffentlich bestellter und ver-

eidigter Sachverständiger a.D.
– ehemals öffentlich bestellt
– öffentlich bestellt und ver-

eidigt emeritiert
– Seniorenmitglied eines Ver-

bandes öffentlich bestellten
Sachverständigen

– vereidigter Sachverständiger
(Begründung: der einmal ge-
leistete Eid könne nicht er-
löschen)

Alle diese Bezeichnungen sind
unzulässig und können mit den
Möglichkeiten des Gesetzes zur
Bekämpfung unlauteren Wett-
bewerbs (UWG) unterbunden
werden.
Wichtig! Nach wie vor Tren-
nung der Werbung für die Sach-
verständigentätigkeit von der
Werbung für die Geschäftstä-
tigkeit.

Beachtet werden muss un-
verändert, dass der Sachverstän-
dige des Handwerks seine Tä-
tigkeit als öffentlich bestellter
und vereidigter Sachverständiger
strikt von seiner sonstigen be-
ruflichen oder gewerblichen
Betätigung zu trennen hat. In
Anzeigen, auf Briefbögen,
Visitenkarten und in anderen
Werbeaussagen, die sich auf
seine sonstige berufliche oder
gewerbliche Betätigung bezie-
hen, darf der Sachverständige
nicht gleichzeitig auf seine öf-
fentliche Bestellung hinweisen.

Was gilt bei bei der Be-
triebshomepage des Sachver-
ständigen? Zum Teil fordern
Handwerkskammern wegen der
strikten Trennung von Sachver-
ständigenamt und Geschäft,
dass der Sachverständige auf
seiner Betriebshomepage nur
einen Link setzen darf zu der
gesondert zu führenden Sach-
verständigenhomepage. Ande-
re Handwerkskammern verlan-
gen keine gesonderte Home-
page. Vielmehr wird es nicht
beanstandet, wenn die Betriebs-
homepage des Sachverständigen
einen fachlich-sachlichen Hin-
weis auf die öffentliche Bestel-
lung zum Sachverständigen ent-
hält. Der Sachverständige sollte
diesen Punkt – bevor er irgend-
welche Kosten aufwendet – mit
seiner Kammer deutlich abklä-
ren.

Ein klassischer Fall einer un-
zulässigen Verquickung von
Sachverständigenamt mit ge-
werblicher Tätigkeit lag z.B.
in dem Fall vor, wo ein Fliesen-
legermeister die Lobpreisung

seiner Person auf seiner Home-
page im Internet mit folgender
Aussage „abrundete“:

„Diese Sachkenntnis des er-
fahrenen Handwerksmeisters –
sie gründet sich auch auf eine
über 30-jährige Berufspraxis –
wurde von der Handwerkskam-
mer durch seine Bestellung als
öffentlicher Sachverständiger für
das ...-Handwerk gewürdigt“.

Der Gedanke, der hinter die-
ser strikten Trennung steckt, ist
der, dass es mit dem Ansehen
eines öffentlich bestellten und
vereidigten Sachverständigen
nicht vereinbar ist, Amt und
Geschäft in der Form miteinan-
der zu verquicken, wonach der
Hinweis auf die Sachverständi-
genbestellung quasi als „Vor-
spannwerbung“ für gewerb-
liche Geschäfte mit dem Unter-
nehmer dient.
5. Das vom Institut für Sach-

verständigenwesen (IfS)
geschaffene Signet für öf-
fentlich bestellte und ver-
eidigte Sachverständige

Für das visuelle Erscheinungs-
bild des öffentlich bestellten
und vereidigten Sachverständi-
gen ist das vom IfS geschaffe-

Neues vom Büchermarkt
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ne Signet von besonderer Be-
deutung. Es hat zum Ziel, dass
die öffentlich bestellten und
vereidigten Sachverständigen
aller Wirtschaftsbereiche als
besonders qualifizierte Sachver-
ständigengruppe besser erkenn-
bar sind, um sich so gegenüber
anderen insbesondere „selbst er-
nannten“ Sachverständigen
abheben zu können. Die gestal-
terische Lösung des Zeichens
basiert auf einer mehrfachen
Symbolik: einem Auge, einem
Siegel und die Symmetrie der
blauen Kreishälften signalisie-
ren im bildlichen Sinne die
Unparteilichkeit des Gutachter-
urteils.

Inzwischen gibt es ca. 4.400
Logo-Nutzer, darunter etliche
Bestellungskörperschaften.

Nähere Informationen erteilt
das Institut für Sachverstän-
digenwesen (Hohenzollernring
85–87, Telefon (02 21) 912 -
7 71-0).

In den Informationen des
Instituts für Sachverständigen-
wesen e.V. (IfS:„Informationen“
3/04 und 4/04) wird in Zusam-
menhang mit dem neuen Justiz-
vergütungs- und -entschädi-
gungsgesetz (JVEG) auf einen
Praxiskommentar von Peter-
Andreas Kamphausen und eine
123 Seiten starke Broschüre mit
dem Titel „Gebühren für Gut-
achter, Tipps für die Honorar-
abrechnung der Gerichtssachver-
ständigen nach neuem Recht“
von RA Dr. Peter Bleutge hin-
gewiesen.

Im derzeitigen Wirrwarr der
Neuordnung mit Sicherheit 2 un-
entbehrliche Unterlagen.

Bibliographische Angaben
zu den Schriften:

Kamphausen, Peter-Andreas,
Praxiskommentar JVEG 2004,
Hamburg, 1. Auflage, 2004, 30
Seiten, Bezugsquelle
jveg@arge-aurnhammer.de,
Preis: 19,80 € zzgl. 2,50 € Ver-
sand + MWST

Bleutge, Dr. Peter, Gebüh-
ren für Gutachter, Tipps für die
Honorarabrechnung der Ge-
richtssachverständigen nach
neuem Recht, Bezugsquelle
DIHK Publikationen Service,
Pützchen Chaussee 60, 53227
Bonn, Fax: (02 28) 4 22 45 93
oder
bestellservice@verlag.dihk.de,
Preis: 15,00 €
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Kündigung per Fax unwirksam!

Bevorzugung von Verwandten
bei betriebsbedingten

Kündigungen
Arbeitgeber darf Verwand-
te bei betriebsbedingten
Kündigungen bevorzugen:

Nimmt ein Arbeitgeber eine
betriebsbedingte Kündigung vor,
darf er bei der erforderlichen So-
zialauswahl Verwandte unbe-
rücksichtigt lassen.

So entschied das Landesar-
beitsgericht (LAG) Rheinland-
Pfalz in einem Urteil. Das Lan-
desarbeitsgericht machte
deutlich, dass der Arbeitgeber
Rücksicht auf eigene verwandt-
schaftliche und gesellschafts-

rechtliche Beziehungen nehmen
durfte. Er war nicht verpflich-
tet, seiner Schwester zu kün-
digen, obwohl diese weniger
schutzwürdig als der tatsäch-
lich gekündigte Arbeitnehmer
war.

Fazit: Beschäftigt ein Arbeit-
geber in seinem Betrieb Ver-
wandte, so kann er diese bei
der im Rahmen einer betriebs-
bedingten Kündigung erforder-
liche Sozialauswahl – zumindest
nach dieser obergerichtlichen
Entscheidung – aussondern.

Ein Arbeitsverhältnis kann
nicht per Telefax gekündigt wer-
den. Kündigungsschreiben müs-
sen eigenhändig unterschrieben
und dem Mitarbeiter im Origi-
nal übergeben werden.

Ein Telefax ist rechtlich be-
trachtet lediglich eine Kopie und
erfüllt daher die Formerforder-
nisse nicht (Landesarbeitsge-
richt Rheinland-Pfalz, 10 Sa
475/03).

Es schreibt
für Sie

RA Albrecht
W. Omankowsky

Rechtsberatung für DHBV-
Mitglieder: Jeden Dienstag
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Weitere Fragen an:
Albrecht W. Omankowsky
Apostelstraße 9–11
50667 Köln
Telefon: (02 21) 9 41 57 57
Telefax: (02 21) 9 41 57 59

Vergütung eines Kosten-
voranschlages

Resturlaub muss finanziell
abgegolten werden

Das Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) enthält nach
der Schuldrechtsreform
nunmehr eine Regelung
zur Vergütung von Kosten-
voranschlägen.

Darin wird festgelegt, dass ein
Kostenvoranschlag grundsätzlich
nicht zu vergüten ist.

§ 662 Abs. 2 lautet seit dem
01.01.2002: “Ein Kostenan-
schlag ist im Zweifel nicht zu
vergüten”.

Dies bedeutet also, dass
immer dann, wenn keine aus-
drückliche Vereinbarung getrof-

fen worden ist, kein Anspruch
auf Vergütung des Kostenvor-
anschlages besteht. Der Hand-
werker, der einen Kostenvoran-
schlag als Vorleistung erstellt
hat und anschliessend nicht
beauftragt wird, oder aber der
Auftraggeber eine andere Fir-
ma mit der Ausführung beauf-
tragt, kann also für seine Lei-
stung keine Vergütung ver-
langen.

Allerdings kann – dann je-
doch ausdrücklich – vereinbart
werden, dass schon die Erstel-
lung des Kostenvoranschlages
zu vergüten ist.

In diesem Fall ist es sicher-
lich ratsam die Vergütung des
Kostenvoranschlages schriftlich
zu vereinbaren, damit sich der
Vergütungsanspruch im Streit-
fall zweifellos beweisen lässt.

Ausdrücklich nicht zulässig
ist die Vergütungspflicht für ei-
nen Kostenvoranschlag in den
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen zu vereinbaren. Dies
bedeutet, dass auch Firmen, die
sehr häufig Kostenvoranschlä-
ge erstellen, sich nicht auf ihre
AGB verlassen dürfen.

Eine Vergütungspflicht be-
steht nur dann, wenn sie aus-
drücklich extra und einzeln ver-
einbart wurde.

Ein Arbeitgeber, der einen
Mitarbeiter fristlos ent-
lässt, muß dessen Restur-
laub in Geld ausgleichen.

Ein Arbeitgeber hatte einen
Mitarbeiter fristlos gekündigt,
war sich aber selbst nicht si-
cher, ob die von ihm ausgespro-
chene Kündigung wirksam sei.

Vorsorglich stellte er den
Arbeitnehmer daher von der
Arbeit frei und verrechnete dies
mit den verbliebenen Urlaubs-
tagen.

Das von dem Arbeitnehmer
angerufene Arbeitsgericht sah
darin ein widersprüchliches Ver-
halten. Der Arbeitgeber könne
nicht einerseits fristlos kündi-
gen, andererseits aber den Mit-
arbeiter freistellen und damit
so tun, als würde das Arbeits-
verhältnis fortbestehen. Soll der
Mitarbeiter fristlos entlassen
werden, so muß der Arbeitge-
ber den restlichen Urlaub finan-
ziell abgelten (Arbeitsgericht
Hamburg, 21 Ca 658/03).



ARBEITS- UND SOZIALRECHT

Zu Unrecht gezahlte Sozialversicherungsbeiträge

Mitarbeitende Familienangehörige zahlen
oft zu Unrecht Sozialversicherungsbeiträge

– und bekommen im Ernstfall keine Leistungen
Sozialversicherungsbei-
träge zahlen, ohne einen
Leistungsanspruch zu er-
werben? In Deutschland
leider durchaus üblich.

Betroffen sind vor allem mit-
arbeitende Familienangehörige,
die davon ausgehen, wenn sie
einen steuerlich anerkannten
Arbeitsvertrag abgeschlossen
haben und ihnen der Betrieb
nicht gehört, seien sie wie alle
anderen Angestellten auch so-
zialversicherungspflichtig. Gut-
gläubig zahlen sie oft jahrzehn-
telang Beiträge zu Arbeitslosen-
und Rentenversicherung. Doch
wenn es zum Versicherungsfall
kommt, etwa bei Insolvenz oder
Berufsunfähigkeit, flattert nicht
selten ein Ablehnungsbescheid
ins Haus. Dann bleibt nur noch
die Rückforderung der Beiträ-
ge – angesichts diverser miss-
verständlicher Formulare ein
mühsames Geschäft.

Doch wie kann es zu dieser
Sozialversicherungsfalle kom-
men? Die Zuständigkeiten
fallen im System der Sozialver-
sicherung auseinander. Kranken-
kassen ziehen die Beiträge ein,
prüfen aber so gut wie nie, ob
sie zu Recht entrichtet werden.
Betriebsprüfer prüfen stichpro-
benartig nur, ob die Beiträge
in der richtigen Höhe abgeführt
wurden. Erst, wenn der Betrof-
fene Leistungen beantragt, wird
das Beschäftigungsverhältnis
unter die Lupe genommen. So
will die Agentur für Arbeit (frü-
her: Arbeitsamt) unter Frage 11
im Antrag auf Insolvenzgeld
wissen, ob der Antragsteller ein
Familienangehöriger seines frü-
heren Arbeitgebers ist. Wenn ja,
folgt häufig die Ablehnung von
Leistungen. Der Grund: Leistun-
gen bekommt nur, wer sozial-
versicherungspflichtig war. Der

Sozialversicherungspflicht unter-
liegen Personen, die nichtselb-
ständig in einem Arbeitsverhält-
nis beschäftigt sind.
Anhaltspunkte für eine Beschäf-
tigung sind eine Tätigkeit nach
Weisungen und eine Eingliede-
rung in die Arbeitsorganisati-
on des Weisungsgebers. Defini-
tionen existieren nicht.
Verwandte des Betriebsinhabers
sind aber häufig nicht abhän-
gig und daher auch nicht sozi-
alversicherungspflichtig.

Die Sozialversicherung dient
zum Schutz der schwächsten
Beteiligten am Wirtschaftsleben.
Dies waren traditionell vor al-
lem Arbeiter und Angestellte,
deren einziges Kapital die ei-
gene Arbeitskraft darstellte und
die eine Entlassung oder schwe-
re Krankheit ebenso unvorbe-
reitet wie unabgesichert traf.
Unternehmer hingegen besitzen
Sachwerte wie die Produktions-
stätte und -mittel und treffen
Statusentscheidungen selbst.
Ihnen sollte das Solidarsystem
nicht zugute kommen. Vor die-
sem Hintergrund wird deutlich,
weshalb im Versicherungsfall
bestimmten Betroffenen Lei-
stungen verweigert werden:
Familienangehörige des Unter-
nehmers unterscheiden sich oft
von fremden Angestellten. Durch
ein Darlehen oder eine Bürg-
schaft wird etwa die für Ver-
waltungsarbeiten angestellte
Ehefrau rasch zur „Mitunterneh-
merin“. Auch gehört nicht sel-
ten das Gebäude, in welchem
sich die Werkstatt oder das Büro
befindet, zumindest teilweise
auch der Frau des Betriebsin-
habers. Wenn sie dann auch
noch gelernte Bankkauffrau,
Steuerfachgehilfin oder ähnli-
ches ist, unterliegt sie als „fak-
tische Geschäftsführerin“, Bü-

roleiterin oder Managerin des
„Papierkrams“ oft durch über-
legenes Fachwissen oder wegen
familiärer Verbundenheit bei
ihrer Tätigkeit keinen Weisun-
gen. Ähnliches gilt für die Kin-
der, die im Betrieb mitarbeiten,
sich vielleicht schon auf die
spätere Übernahme vorbereiten
und bestimmte Geschäftsberei-
che eigenverantwortlich ausbau-
en. Verwandte müssen auch
nicht „nach Stechuhr“ arbeiten,
sind vielleicht gar nicht in die
Arbeitsorganisation eingeglie-
dert. Sie alle sind nicht abhän-
gig beschäftigt im sozialversi-
cherungsrechtlichen Sinn – auch
wenn ihnen das Unternehmen
nicht gehört und sie arbeits- wie
steuerrechtlich zu Arbeitneh-
mern zählen.

Die Anzahl der von dieser
Rechtslücke Betroffenen ist
nicht erfasst; anhand ihrer
mehrjährigen Erfahrung geht die
Dortmunder Unternehmens-
beratung Financial Networx
Dortmund von einer Million Be-
troffenen aus. Viele hundert
Mandanten haben die Spezia-
listen schon erfolgreich aus der
Sozialversicherungsfalle geholt
und ihnen Wege aufgezeigt, sich
abzusichern. Inhaberin Christina
Nickel: „Wir prüfen unverbind-
lich, ob ein Familienangehöri-
ger oder ein Geschäftsführer von
dieser Sozialversicherungsfalle
betroffen sein könnte. Wenn ja,
lassen wir das offiziell überprü-
fen und verschaffen dem Man-
danten Rechtssicherheit. Stellt
sich heraus, dass eine Sozial-
versicherungspflicht nicht vor-
liegt, holen wir auch die zu
Unrecht entrichteten Beiträge
aus Arbeitslosen- und Renten-
versicherung zurück, letztere für
bis zu 30 Jahre. Die Arbeits-
agenturen hingegen berufen

sich meist auf vierjährige Ver-
jährung, die wir aber auch oft
verhindern konnten.“ Für sei-
ne Kunden hat Financial Net-
worx insgesamt 35 Millionen
Euro zurückgeholt. Diplom-Be-
triebswirtin Christina Nickel gibt
ein anschauliches Beispiel: „Wer
zehn Jahre lang Höchstbeiträ-
ge in die Rentenkassen einge-
zahlt hat, erhält alleine aus
diesem Topf 100.000 Euro zu-
rück. Unsere höchste Einzeler-
stattung lag bei fast einer Vier-
telmillion Euro.“ Anschließend
folgt die wichtigste Dienstlei-
stung der Unternehmensbera-
tung. Versicherungsspezialist
Stephen Nickel: „Wir legen gro-
ßen Wert darauf, den Betroffe-
nen Wege aufzuzeigen, wie sie
sich absichern können. Denn
immerhin mussten unsere Man-
danten die unangenehme Erfah-
rung machen, dass sie sich viele
Jahre lang fälschlich in Sicher-
heit wähnten. Es gilt, existenz-
bedrohende Risiken abzudecken
und insbesondere auch, eine
Alterssicherung zu vermitteln,
die einen sorgenfreien Ruhe-
stand ermöglicht.“

Über eine anstehende
Rechtsänderung informiert Ka-
thi-Gesa Klafke, Justitiarin von
Financial Networx: „Nach Drän-
gen vor allem aus Kreisen be-
troffener Ehefrauen hat die Po-
litik im Zuge von Hartz IV zwei
Vorschriften verändert. Danach
werden die Krankenkassen vom
01.01.2005 an verpflichtet sein,
Neuanmeldungen Familienange-
höriger an die BfA-Clearingstelle
zu melden. Dort wird verbind-
lich festgestellt, ob Sozialver-
sicherungspflicht vorliegt. Daran
wird die Bundesagentur für Ar-
beit leistungsrechtlich gebun-
den sein.“ Jedoch weist die
Juristin darauf hin: „Wer jetzt
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Seitdem auch arbeits-
rechtliche Formularverträ-
ge der Kontrolle der All-
gemeinen Geschäftsbe-
dingungen unterliegen,
bestand Unsicherheit dar-
über, ob Vertragsstrafe-
klauseln weiterhin zuläs-
sig sind.

Das Bundesarbeitsgericht hat-
te solche Regelungen bis zur
Schuldrechtsmodernisierungsre-
form zum 1. Januar 2002 grund-
sätzlich für zulässig erachtet.
Die auf die Rechtsänderung fol-
gende Rechtsprechung war un-
einheitlich. Das Arbeitsgericht
Bochum hatte mit Urteil vom
8. Juli 2002 – 3 Ca 1287/02 –
die Zulässigkeit von Vertrags-
strafenabreden nach neuem
Recht abgelehnt. Am 14. Au-
gust 2002 hatte das Arbeitsge-
richt Duisburg – 3 Ca 1676/02
– entschieden, dass die Beson-
derheiten des Arbeitsrechts Ver-
tragsstrafen in Formulararbeits-
verträgen nach wie vor zulie-
ßen. Nunmehr hat das
Bundesarbeitsgericht erstmals
höchstrichterlich entschieden,
dass Vertragsstrafenabreden in
Formulararbeitsverträgen auf-
grund der Besonderheiten im Ar-
beitsrecht grundsätzlich nach
wie vor zulässig sind. Sie kön-
nen aber dann unwirksam sein,
wenn sie eine unangemessene
Benachteiligung für den Arbeit-
nehmer darstellen.

Dem Urteil lag folgender
Sachverhalt zugrunde:

Die Parteien haben über die
Zahlung einer Vertragsstrafe
gestritten. Am 23. Januar 2002
schlossen die Parteien einen Ar-
beitsvertrag, wonach die Be-
klagte ab dem 1. März 2002 als
Verkäuferin bei der Klägerin
beschäftigt werden sollte. Der
Formulararbeitsvertrag enthielt
eine Klausel, wonach die Arbeit-
nehmerin an die Arbeitgeberin
eine Vertragsstrafe in Höhe von
einem

Bruttomonatsgehalt zu zah-
len hatte, wenn die Arbeitneh-
merin das Arbeitsverhältnis
nicht antrat oder durch Vertrags-
bruch löste. Des Weiteren ver-
einbarten die Parteien eine
sechsmonatige Probezeit mit
einer beidseitigen Kündigungs-
frist von zwei Wochen. Mit
Schreiben vom 27. Januar 2002
teilte die Beklagte der Kläge-
rin mit, dass sie die Arbeit nicht
antreten werde, und kündigte
das Arbeitsverhältnis. Die Klä-
gerin verlangte Zahlung der
Vertragsstrafe wegen des Nicht-
antritts zur Arbeit. Die Beklagte
war der Auffassung, sie habe das
Arbeitsverhältnis vor Aufnahme
der Beschäftigung unter Einhal-
tung der vereinbarten Frist kün-
digen können. Jedenfalls sei
aber die Höhe der Vertragsstrafe
von einem Monatsgehalt bei
einer verkürzten Kündigungsfrist

während der Probezeit nicht
angemessen.

Die Klage blieb in allen In-
stanzen erfolglos.

Dem Urteil sind folgende
Leitsätze zu entnehmen:
1. In formularmäßigen Arbeits-

verträgen folgt aus der an-
gemessenen Berücksichti-
gung der im Arbeitsrecht
geltenden Besonderheiten
nach § 310 Abs. 4 Satz 2
BGB die grundsätzliche Zu-
lässigkeit von Vertragsstra-
fenabreden.

2. Eine Besonderheit des Ar-
beitsrechts bildet die Rege-
lung des § 888 Abs. 3 ZPO
wonach es ausgeschlossen
ist, die Verpflichtung zur
Arbeitsleistung zu vollstrek-
ken. Daneben scheitert die
Durchsetzung von möglichen
Schadensersatzansprüchen
wegen Verweigerung der
Arbeitsleistung häufig dar-
an, dass die Kausalität der
Pflichtverletzung für den
Schaden oder dessen Höhe
nicht nachgewiesen werden
kann. Daher besteht ein
Bedürfnis an Sanktionsin-
strumenten, um den Arbeit-
nehmer zur Erfüllung der
vertraglichen Hauptpflicht
anzuhalten.

3. Die Höhe der Arbeitnehmer-
bezüge für die Zeit bis zum
Ablauf der ordentlichen Kün-
digungsfrist liefert grund-

sätzlich einen angemesse-
nen Rahmen für die Vertrags-
strafenhöhe. Stellt eine Ver-
tragsstrafe eine unangemes-
sene Benachteiligung des
Arbeitnehmers dar, führt dies
zur Unwirksamkeit der Klau-
sel. Eine geltungserhalten-
de Reduktion kommt nicht
in Betracht.

Das Urteil hat folgende prakti-
sche Auswirkungen:

Die Entscheidung des Bun-
desarbeitsgerichts ist zu begrü-
ßen. Bereits in der Vergangen-
heit hatte es argumentiert, dass
Vertragsstrafen das berechtig-
te Bedürfnis des Arbeitgebers
sichern, eine arbeitsvertragswid-
rige und schuldhafte Nichtauf-
nahme oder Beendigung der
Arbeitstätigkeit seitens des Ar-
beitnehmers zu vermeiden. Denn
die Darlegung und der Beweis
eines konkreten Schadens für
den Arbeitgeber ist regelmäßig
mit besonderen Schwierigkeiten
verbunden, wenn der Arbeitneh-
mer die Arbeit vertragswidrig
einstellt.

Der Nachweis des Schadens
und des Kausalzusammenhangs
zwischen der Pflichtverletzung
und dem Schaden ist in der Pra-
xis kaum zu führen. Das Inter-
esse des Arbeitgebers an einer
Vertragsstrafenregelung ist des-
halb nach Ansicht des Bundes-
arbeitsgerichts auch nach der
Schuldrechtsmodernisierung

schon angemeldet ist oder bei
wem sich später die Verhältnisse
ändern, wird immer noch nicht
von Amts wegen überprüft.
Außerdem fällt damit auch die
Möglichkeit weg, die Arbeits-
agenturen leistungsrechtlich an
Entscheidungen durch die Bei-
tragseinzugsstelle zu binden.“
Außerdem befürchten die Spe-
zialisten von Financial Networx

lange Wartezeiten. Denn: Was
jetzt noch dezentral bei allen
Krankenkassen geregelt wird,
fällt bald gehäuft bei der BfA-
Clearingstelle an.

Christina Nickel rät daher
allen Betroffenen: „Unbedingt
noch in diesem Jahr eine Über-
prüfung vornehmen, schon, um
nicht noch mehr Beiträge zu
verschenken.“ Aber Vorsicht: Die

Prüfungen werden nicht unbe-
dingt zum Vorteil der Betrof-
fenen gestaltet. Komplizierte
Formulare mit mehrdeutigen
Fragen führen oft zu Missver-
ständnissen. Ohne Hintergrund-
wissen kreuzt der Laie sich da-
mit von Kästchen zu Kästchen
„um Kopf und Kragen“. Wesent-
liche Umstände können durch
den offiziellen Feststellungsbo-

gen alleine auch nicht hinrei-
chend ermittelt werden. Doch
welcher Betroffene weiß schon,
auf welche Tatsachen es an-
kommt? Professionelle Hilfe von
Dienstleistern wie Financial
Networx wird dadurch wertvol-
ler denn je. Informationen un-
ter www.financialnetworx.de
oder Tel. (02 31) 555 787-0.

Ass.iur. Kathi-Gesa Klafke

ARBEITS- UND SOZIALRECHT

Urteil des Bundesarbeitsgerichts - 8 AZR 196/03 – vom 4. März 2004 – Vertragsstrafenabrede

Vertragsstrafenabreden in Formulararbeits-
verträgen sind grundsätzlich zulässig
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anerkennenswert. Damit können
Vertragsstrafenabreden in Mu-
sterverträge aufgenommen wer-
den. Ob die Klausel im Einzel-
fall wirksam ist, hängt davon
ab, ob sie nicht eine unange-
messene Benachteiligung für
den Arbeitnehmer darstellt. Die-
se kann aus der Höhe einer Ver-
tragsstrafe folgen. Zur Feststel-
lung der Angemessenheit einer
Vertragsstrafe ist regelmäßig die
maßgebliche Kündigungsfrist
von erheblicher Bedeutung.
Hierin kommt zum Ausdruck, in
welchem zeitlichen Umfang der
Arbeitgeber Arbeitsleistungen
vom Arbeitnehmer verlangen
kann. Das Bundesarbeitsgericht

hat klargestellt, dass eine Ver-
tragsstrafe dann angemessen ist,
wenn sie sich auf die Höhe des
Lohnes beläuft, den der Arbeit-
nehmer bis zum Ablauf der or-
dentlichen Kündigungsfrist ver-
dient hätte. Eine darüber
hinausgehende Vertragsstrafe
lässt sich allenfalls rechtferti-
gen, wenn das Sanktionsinter-
esse des Arbeitgebers den Wert
der Arbeitsleistung aufgrund be-
sonderer Umstände typischer-
weise und generell übersteigt.

Im vorliegenden Fall sah der
Arbeitsvertrag eine Vertragsstra-
fe in Höhe eines Monatsgehalts
vor. Die Kündigungsfrist betrug
jedoch während der ersten sechs

Monate des Arbeitsverhältnis-
ses lediglich zwei Wochen. Aus
diesem Grund stellte die Klau-
sel eine unangemessene Be-
nachteiligung der Arbeitnehme-
rin dar und war unwirksam. Die
Beklagte brauchte keine Ver-
tragsstrafe zu zahlen. Das Bun-
desarbeitsgericht hat klarge-
stellt, dass sie auch keine Ver-
tragsstrafe in Höhe des Lohnes
für zwei Wochen – den Lauf der
Kündigungsfrist – zahlen muss.
Wäre eine solche Reduzierung
möglich, bestünde die Gefahr,
dass der Verwender von allge-
meinen Geschäftsbedingungen
– in diesem Fall der Arbeitge-
ber, der einen Musterarbeitsver-
trag mit Vertragsstrafenabrede
benutzt – zunächst einmal un-
gefährdet bis zur Grenze des-
sen gehen könnte, was zu sei-
nen Gunsten in gerade noch
vertretbarer Weise angeführt
werden kann. Es bestünde die
Gefahr, dass der Arbeitnehmer
mit überzogenen Klauseln kon-
frontiert würde und erst im Rah-
men eines Gerichtsprozesses

seine Rechte und Pflichten zu-
verlässig klären könnte. Aus
diesem Grund ist eine Geltungs-
erhaltung in angemessener Höhe
ausgeschlossen, so dass der
Arbeitgeber von vornherein
gehalten ist, eine angemesse-
ne Klausel zu verwenden.

Arbeitsverträge sollten die
folgende Vertragsstrafenklausel
enthalten, die den Anforderun-
gen des vorliegenden Urteils des
Bundesarbeitsgerichts entspricht
und damit wirksam ist:

„Nimmt der Arbeitnehmer
die Arbeit nicht auf oder löst
er das Arbeitsverhältnis ohne
wichtigen Grund und ohne Ein-
haltung der Kündigungsfrist, so
verpflichtet er sich, für jeden
Arbeitstag der Kündigungsfrist,
den er nicht einhält, eine Ver-
tragsstrafe in Höhe eines

Tagesverdienstes (brutto) an
den Arbeitgeber zu zahlen, be-
grenzt auf einen Monatslohn.
Darüber hinausgehende Scha-
densersatzansprüche bleiben
unberührt.“

ARBEITS- UND TARIFRECHT

Lohnanspruch in der Rufbereitschaft
Für Rufbereitschaft können

Arbeitgeber und Arbeitnehmer
eine pauschalierte Vergütung
vereinbaren.

Auch Arbeitnehmer von Bau-
betrieben sind von Zeit zu Zeit
in Rufbereitschaft tätig, bei-
spielsweise, wenn Unwetter dro-
hen und entstehende Schäden
umgehend beseitigt werden
sollen.

Arbeitszeitlich und vergü-
tungsrechtlich wird zwischen der
Zeit voller Arbeit, Arbeitsbereit-
schaft, Bereitschaftsdienst und
der Rufbereitschaft unterschie-
den. Die Rufbereitschaft stellt
die geringsten Anforderungen
an den Arbeitnehmer. Sie ver-
pflichtet ihn, außerhalb seiner
regelmäßigen Arbeitszeit auf
Abruf die Arbeit aufzunehmen,
während er sich hierfür an ei-
nem Ort seiner Wahl aufhalten

kann und ständig erreichbar sein
muss. Da die Verfügbarkeit des
Arbeitnehmers durch Handys
sichergestellt werden kann, ist
eine Anzeige des Aufenthalts-
ortes dem Arbeitgeber gegen-
über in der Regel nicht erfor-
derlich. Die eigene Bestimmung
des Aufenthaltsortes ist das
besondere Merkmal der Rufbe-
reitschaft. Beim Bereitschafts-
dienst hat sich der Arbeitneh-
mer an einem vom Arbeitgeber
bestimmten Ort aufzuhalten.
Der Arbeitnehmer muss bei der
Wahl seines Aufenthaltsortes
jedoch gewährleisten, dass er
die Arbeitsstelle in angemesse-
ner Zeit erreicht und die Ruf-
bereitschaft somit nicht gefähr-
det.

Arbeitszeitrechtlich gehört
die Rufbereitschaft zur Ruhe-
zeit im Sinne von § 5 Arbeits-

zeitgesetz (ArbZG). Der Abruf
des Arbeitnehmers beendet die
Ruhezeit.

Die Übernahme von Rufbe-
reitschaft muss zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer verein-
bart werden. Sie stellt eine
besondere Leistung des Arbeit-
nehmers dar, die zu vergüten
ist. Dabei kann sowohl eine
prozentuale Vergütung als auch
eine Pauschale mit dem Arbeit-
nehmer vereinbart werden.

Da die Tarifverträge für das
Baugewerbe eine Vergütung von
Rufbereitschaft nicht regeln,
kann diese Frage betrieblich
geregelt werden. Verschiedene
Tarifverträge anderer Branchen
sehen Regelungen in der Ver-
gütung von Rufbereitschaft vor:
– Der Manteltarifvertrag der

Energie- und Versorgungs-
wirtschaft Baden-Württem-

berg sieht eine Vergütung
mit 11% der Stundenvergü-
tung vor.

– Der Haustarifvertrag der
Deutschen Telekom AG be-
stimmt eine Vergütung in
Höhe von 12,5% der für die
Rufbereitschaft aufgewende-
ten Zeit.

– Der Zulagentarifvertrag der
Deutschen Bahn AG regelt
eine pauschale Rufbereit-
schaftszulage in Höhe von
1,64 Euro/Stunde.

Der Betrieb ist in der Verein-
barung der Rufbereitschaftsver-
gütung frei.

Diese beispielhaften Rege-
lungen aus den Tarifverträgen
anderer Branchen können als
Orientierung angesehen werden.

ARBEITS- UND SOZIALRECHT
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BAUVERTRAGSRECHT

VOB/C – Urteil des BGH vom 17. Juni 2004 (Az.: VII ZR 75/03)

Abrechnungsregelungen (Abschnitt 5) sind
Allgemeine Geschäftsbedingungen

In o. g. Urteil kommt der
BGH zu der Auffassung,
dass die Abrechnungs-
regelungen der VOB/C als
Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen anzusehen
sind (vgl. Anlage).

Dem Urteil liegt folgender Sach-
verhalt zugrunde:

Die Klägerin verlangt von der
Beklagten restlichen Werklohn
für Dämmarbeiten. Die Beklagte
wurde mit der Errichtung einer
Natursteinfassade beauftragt.
Sie schloss mit der Klägerin
unter Zugrundelegung der VOB/
B einen Vertrag über die Erstel-
lung der Wärmedämmung. Die
Leistungen sind fertiggestellt.
Die Schlussrechnung der Kläge-
rin wurde durch die Beklagte
gekürzt, weil sie der Auffassung
ist, das Aufmaß für die Wärme-
dämmung müsse auf der Grund-
lage der DIN 18299, Abschnitt
5, nach den Flächen der Wär-
medämmung erstellt werden. Die
Klägerin ist dem gegenüber der
Auffassung, das Aufmaß sei auf
der Grundlage der DIN 18332,

Abschnitt 5.1.1.3, nach den
Außenmaßen der Fassadenbe-
kleidung zu entnehmen.

Die auf Zahlung gerichtete
Klage hatte in beiden Instan-
zen Erfolg. Auf die Revision der
Beklagten hob der BGH das
Berufungsurteil auf und führt
u.a. aus:

Die Abrechnungsregelungen
der ATV enthalten vertragsrecht-
liche Regelungen. Sie nehmen
Einfluss auf die Art der Abrech-
nung, § 14 Nr. 2 Satz 2 VOB/
B. Damit bestimmen sie auch
den Preis für die erbrachte Lei-
stung. Sie sind wegen ihrer ver-
tragsrechtlichen Bedeutung All-
gemeine Geschäftsbedingungen.
Die Auslegung der Abrechnungs-
regelungen hat nach den Grund-
sätzen zu erfolgen, die die
Rechtsprechung zur Auslegung
von Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen entwickelt hat.

Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen sind nach objektiven
Maßstäben so auszulegen, wie
an den geregelten Geschäften
typischerweise beteiligte Ver-

kehrskreise sie verstehen kön-
nen und müssen.

Dabei kann eine Differenzie-
rung nach unterschiedlichen
Verkehrskreisen geboten sein.
Werden die ATV in Verträgen
zwischen Bauunternehmern ver-
einbart, so ist das den Wort-
laut sowie den Sinn und Zweck
der Regelung berücksichtigen-
de redliche Verständnis der Ver-
tragspartner des Baugewerbes
maßgebend.

Bei der Auslegung der ATV
kommt der Verkehrssitte jeden-
falls dann eine maßgebliche
Bedeutung zu, wenn die ATV in
ihrem Wortlaut nicht eindeutig
ist und auch der Sinn und Zweck
der Regelung einen eindeutigen
Regelungsgehalt nicht erkennen
lässt.

Die Vorgerichte wären nicht
gehindert gewesen, zur Ermitt-
lung der notwendigen tatsäch-
lichen Grundlagen für die von
ihnen vorzunehmende Ausle-
gung der ATV Beweis darüber
zu erheben, wie die herange-
zogenen ATV im Baugewerbe

verstanden werden. Diese Be-
weisfrage kann auch durch ein
Gutachten eines Bausachver-
ständigen beantwortet werden.
Der Gutachter muss die Beweis-
frage frei von nicht belegbaren
Wertungen beantworten und
darlegen, auf welcher Grundlage
er der Auffassung ist, dass ATV
im Baugewerbe in einem be-
stimmten Sinne verstanden
werden.

Dazu muss er, wenn nicht
bereits Stellungnahmen der
beteiligten Verkehrskreise oder
z. B. der IHK sowie der Hand-
werkskammern vorliegen, in
geeignetem Umfang Erkundigun-
gen einholen und diese Quel-
len offenlegen. Eine Kommen-
tierung der VOB/C in der
Literatur ist grundsätzlich nicht
maßgebend für das objektive
Verständnis der ATV. Sie ist nur
dann eine geeigneten Hilfe für
deren Auslegung, wenn sie vom
Baugewerbe als maßgebliche
Darstellung akzeptiert wird und
deshalb das objektive Verständ-
nis der ATV wiedergibt.

Der Bundesgerichtshof
hat  grundlegende Fragen
des § 6 Nr. 7 VOB/B (Kün-
digung bei Unterbrechung
der Ausführung von mehr
als drei Monaten) ent-
schieden.

Der Entscheidung sind folgen-
de Leitsätze vorangestellt:
1. § 6 Nr. 7 VOB/B ist auch

dann anwendbar, wenn ein
Auftragnehmer vor der Un-
terbrechung der Bauausfüh-
rung mit seiner Arbeit auf
der Baustelle noch nicht be-
gonnen hat.

2. Die Kündigung nach § 6 Nr.
7 VOB/B kann vor Ablauf der

3-Monats-Frist erklärt wer-
den, wenn mit Sicherheit
feststeht, dass die Unterbre-
chung länger als drei Monate
dauern wird.

3. Die Kündigung nach § 6 Nr.
7 VOB/B kann auch die Ver-
tragspartei erklären, aus
deren Risikobereich die Ur-
sache für die Unterbrechung
der Bauausführung herrührt
oder die diese zu vertreten
hat, sofern ihr ein Festhal-
ten an dem Vertrag nicht
zumutbar ist.

4. § 642 BGB ist bei gekün-
digtem Vertrag neben § 6
Nr. 6 VOB/B anwendbar.

Merkblatt

„Preisvorbehalte und Preisgleit-
klauseln in Bauverträgen“

Das o.g. Merkblatt wurde
u.a. in Ansehung der we-
gen der Stahlpreiserhö-
hungen ergangenen Erlas-
se des Bundesministeri-
ums für Verkehr-, Bau-
und Wohnungswesen.

Es berücksichtigt die Inhalte

dieser Erlasse sowie bei den Be-
rechnungsbeispielen Kostenän-
derungen, die sich seit der erst-
maligen Veröffentlichung des
Merkblattes ergeben haben.

Das Merkblatt können Mit-
glieder im Internet im kennwort-
geschützten Bereich abrufen.

BGH, Urteil vom 13. Mai 2004 (Az: VII ZR 363/02)

Kündigung des Bauvertrages bei
länger andauernder Unterbrechung

Schützen & Erhalten



Bauvertragsrecht

Muster des Los-
ARGE-Vertrages
Merkblatt Los-ARGE-Ver-
trag-Anpassung in Folge
Änderung des § 13 b UStG.

In Folge der Einführung der
Umkehr der Umsatzsteuerschuld-
nerschaft bei Bauleistungen sind
Anpassungen bei den oben ge-
nannten  Vertragsmuster bzw.
Merkblatt erforderlich geworden.

Die überarbeiteten Texte
können Mitglieder im Internet
im kennwortgeschützten Bereich
abrufen.

BAUVERTRAGSRECHT

Schadensminderungspflicht Bundesgerichtshof, Urteil vom 22. Januar 2004 (Az: VII ZR 426/02)

Verzögerte Mangelbeseitigung
Inwieweit ein Auftragge-
ber gegen die Schadens-
minderungspflicht ver-
stößt, wenn er einen Bau-
mangel erst nach vielen
Jahren mit zwischenzeit-
lich gestiegenen Bau-
kosten beseitigen läßt,
hängt von den Umständen
des Einzelfalls ab. Allein
der Umstand, dass die
Baukosten gestiegen sind,
begründet ein Mitver-
schulden nicht. Dies ent-
schied der Bundesge-
richtshof in o.g. Urteil.

I. Tatbestand

Der Kläger errichtete in den
Jahren 1973/74 ein Einfamili-
enhaus. Der Beklagte war mit
der Tragwerksplanung beauf-
tragt. Infolge fehlerhafter sta-
tischer Berechnungen trat eine
Überlastung der Dachbalken ein;
dies führte seit 1976 zu Rissbil-
dungen in den auf den Balken
stehenden Mauerwänden.

Das Kammergericht stellte
Ende 1983 rechtskräftig fest,
dass der Beklagte dem Kläger
den entstandenen und noch
entstehenden Schaden zu erset-
zen habe. Nach Teilsanierung in
den Jahren 1984/85 ließ der
Bauherr die Risse in zwei Bä-
dern und einem Toilettenraum
erst im Jahre 1998 beseitigen.

Seine Klage auf Ersatz der
Sanierungskosten blieb teilweise
erfolglos. Das Kammergericht
nahm an, der Bauherr hätte die
Arbeiten spätestens 1988 aus-
führen lassen können. Wegen
der bis 1998 gestiegenen Bau-
preise sei ein Abschlag von
26,7% vorzunehmen. Ein wei-
terer Betrag sei nach den Grund-
sätzen „neu für alt“ abzuziehen.
Die Revision war erfolgreich.

II. Aus den Gründen

Nach Auffassung des BGH
tragen die Feststellungen des

Berufungsgerichts nicht die
Annahme, der Kläger habe ge-
gen seine Schadensminderungs-
pflicht nach § 254 Abs. 2 BGB
verstoßen.

Im Ansatz zutreffend gehe
das Berufungsgericht bei der
Schadensberechnung vom Zeit-
punkt der letzten mündlichen
Verhandlung vor dem Tatrich-
ter aus. Dies entspreche der
ständigen Rechtsprechung des
BGH.

Die Frage, ob ein Geschä-
digter gehalten sei, einen Scha-
den so bald wie möglich besei-
tigen zu lassen, um seiner
Schadensminderungspflicht zu
genügen, sei eine vom maßgeb-
lichen Zeitpunkt der Schadens-
berechnung grundsätzlich zu
trennende Frage.

Das Berufungsgericht gehe
zutreffend von dem Grundsatz
aus, dass der Geschädigte den
Zeitpunkt der Beseitigung ei-
nes Schadens an einem Bauwerk
selbst bestimmen könne, dabei
aber gemäß § 254 Abs. 2 BGB
das Interesse des Schädigers an
einer möglichst kostengünsti-
gen Reparatur zu berücksichti-
gen habe. Allein die Feststel-
lung einer Baupreissteigerung
in dem Zeitraum zwischen der
möglichen und der ausgeführ-
ten Reparatur rechtfertige nicht
die Annahme, der Geschädigte
habe gegen seine Schadensmin-
derungspflicht verstoßen.

Die Frage, ob ein Geschä-
digter gegen seine Pflicht zur
Schadensminderung verstoße,
sofern er den Schaden an ei-
nem Bauwerk im Hinblick auf
steigende Baupreise nicht un-
verzüglich beseitige, lasse sich
nur unter Berücksichtigung al-
ler maßgebenden Umstände des
Einzelfalls beantworten.

Dazu gehöre zunächst die
Prüfung, ob eine Schadenser-
höhung zu Lasten des Schädi-
gers eingetreten sei. Es sei der

Zeitraum zu bestimmen, in dem
dem Geschädigten die Beseiti-
gung möglich und zumutbar
gewesen sei. Weiter gehöre dazu
die Feststellung der Entwicklung
der Baupreise, aber auch der
allgemeinen Lebenshaltungsko-
sten, denn eine Schadenserhö-
hung zu Lasten des Schädigers
könne nur in der Differenz zwi-
schen der Steigerung der Bau-
preise und derjenigen der all-
gemeinen Lebenshaltungskosten
bestehen. Darüber hinaus sei zu
berücksichtigen, ob der Schä-
diger den für die Schadensbe-
seitigung erforderlichen Geld-
betrag beispielsweise angelegt
oder bei Aufnahme eines Kre-
dites die dafür anfallenden Kre-
ditzinsen erspart habe. Im Üb-
rigen könnten auch weitere
Umstände, etwa im Bereich der

BGB-Basiszinssatz

Änderung ab
dem 1.  Juli 2004

auf 1,13%
Mit Wirkung vom 1. Juli

2004 hat die Deutsche Bundes-
bank den sogenannten Basis-
zinssatz i. S. v. § 247 BGB auf
1,13% gesenkt. Damit gilt für
alle Geldschulden aus Rechts-
geschäften, die ab dem 1. Ja-
nuar 2002 geschlossen worden
sind, ein gesetzlicher Verzugs-
zinssatz von 6,13% (5% über
dem Basiszinssatz; § 288 Abs.
1 Satz 1 BGB). Für Geschäfte,
an denen ein Verbraucher nicht
beteiligt ist, gilt ein Verzugs-
zinssatz von 9,13% (8% über
dem Basiszinssatz; § 288 Abs.
2 BGB). Für Verträge auf Basis
der VOB 2002 gilt dasselbe
(§ 16 Nr. 5 Abs. 3 VOB/B).

steuerlichen Gestaltung, zu
berücksichtigen sein.

Stehe aufgrund einer sol-
chen Gesamtbetrachtung eine
Schadenserhöhung fest, so setze
ein Verstoß gegen die Schadens-
minderungspflicht weiter voraus,
dass es dem Geschädigten vor-
werfbar sei, vorausschauend
eine solche Schadensentwick-
lung nicht erkannt zu haben.
Im Rahmen dieser Beurteilung
sei u.a. auch zu prüfen, ob der
Geschädigte davon ausgehen
müsse, dass der Schädiger haft-
pflichtversichert sei oder ob ggf.
ein Anwachsen der Kosten für
die Schadensbeseitigung für den
Geschädigten erkennbar dazu
führe, dass die zwischen Versi-
cherer und Schädiger vereinbarte
Deckungshöchstsumme über-
schritten werde.
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Mit der neuen VOB 2002
„Vergabe und Vertragsord-
nung für Bauleistungen“
sind auch gleichzeitig die
„Allgemeine Technischen
Vertragsbedingungen für
Bauleitungen“ (ATV) DIN
18349 Betonerhaltungs-
arbeiten den anerkannten
Regeln der Technik ange-
passt worden.

Die DIN 18349 bezieht sich in
den Angaben der Ausführung auf
die Richtlinie „Schutz und In-
standsetzung von Betonbautei-
len“, herausgegeben vom Deut-
schen Ausschuss für Stahlbeton
(DAfStb) – Ausgabe Oktober
2001.

Die Richtlinie stellt mit der
Verankerung in der DIN 18349
eine gesetzliche Grundlage dar
und hat die Aufgabe:

„Das Ziel von Schutzmaßnah-
men ist die Erhöhung der Wider-
standsfähigkeit von Betonbau-
teilen gegen das Eindringen von
betonangreifenden oder korrosi-
onsfördernden Stoffen oder ge-
gen mechanische Einwirkungen
auf oberflächennahe Bereiche.“

Die DIN 18349 verlangt:
– Im Abschnitt 0.2.2 ein In-

standsetzungskonzept und
einen Instandsetzungsplan
nach der Richtlinie des
DAfStb.
Im Teil 1 der Richtlinie „All-
gemeine Regelungen und
Planungsgrundsätze“ steht
unter Abschnitt 3 Planung:

„Mit der Beurteilung und
Planung von Schutz und In-
standsetzungsarbeiten muss
ein sachkundiger Planer be-
auftragt werden, der die er-
forderlichen besonderen
Kenntnisse auf dem Gebiet
von Schutz und Instandset-
zungen bei Betonbauwerken
hat.“

„Vor der Ausführung sind der
Istzustand des Bauteiles zu
ermitteln und dessen Sollzu-
stand festzulegen.“

„Für jedes Instandsetzungs-
vorhaben ist ein Instandset-
zungsplan (gegebenenfalls
einschließlich Leistungsver-
zeichnis) aufzustellen.“

„Der sachkundige Planer legt
fest, ob die geplante Maß-
nahme für die Erhaltung der
Standsicherheit erforderlich
ist und welche Maßnahmen
zur Überwachung der Ausfüh-
rung zu treffen sind.“

„Vom sachkundigen Planer
ist für die gewählte Ausfüh-
rung ein Instandsetzungs-
plan zu erstellen, der plan-
mäßige Inspektionen und
Angaben zu Wartung und In-
standhaltungsmaßnahmen
enthält.“

– Im Abschnitt 0.2.3 Art der
Vorbereitung und zugehöri-
ge Nachbehandlungen nach
der Richtlinie des DAfStb.
Also, nicht Sandstrahlen
oder Wasserstrahlen, sondern
die genaue Festlegung des
Druckes und Angabe des
Oberflächenzieles mit der
geforderten Rautiefe.

– Im Abschnitt 0.2.5 Art des
Korrosionsschutzes der Be-
wehrung nach der Richtlinie
des DAfStb.

Also, nicht nur 2 × Rost-
schutz auftragen, sondern
genaue Festlegung des In-
standsetzungsprinzipies R, W,
C oder K.

– Im Abschnitt 0.2.6 Art der
Instandsetzungsbetone und
-mörtel mit zugehörigen Sy-
stemkompetenten nach der
Richtlinie des DAfStb.
Die verwendeten Stoffe müs-
sen eine Grundprüfung für
Zementmörtel und Instand-
setzungsmörtel und -betone
mit zugehörigen Systemkom-
ponenten haben.
Im Abschnitt 0.3 Abweichung
von den ATV
Werden in der Leistungsbe-
schreibung andere  Regelun-
gen als in den ATV beschrie-
ben gewählt, so sind diese
in der Ausschreibung genau
zu beschreiben. Im übrigen
gelten grundsätzlich die Fest-
legungen der DIN 18299
„Allgemeine Regelungen für
Bauarbeiten jeder Art.

Zusammenfassung:

Vor jeder Instandsetzung
von Betonbauwerken ist, unab-
hängig davon ob die Standsi-
cherheit gefährdet ist oder
nicht, eine Untersuchung des
Istzustandes erforderlich und
daraus muss ein Instandset-
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Planung von Sanierungsaufgaben an Betonbauwerken

zungskonzept erarbeitet werden.
Diese Leistung ist eine plane-
rische Aufgabe und jeder muss
sich darüber im klaren sein, dass
diese Leistungen nach der HOAI
sind und dann auch die Gewähr-
leistung danach greift – Haf-
tung für Planungsfehler.

Wer ist sachkundiger Planer?
Es gibt spezielle Planungsbü-
ros für diese Leistungen, z.B.
im Sachverständigenkreis des
DHBV e.V. (Köln) sind solche
Ingenieure Mitglied und diese
treffen sich regelmäßig zu ge-
meinsamen Fachtagungen und
Schulungen.

Dipl.-Ing. Frank Trebesius,
Planungsbüro für

Bausanierung, Unna



Tiefsten Winter mitten im
Juni mit Neuschneefällen
um die 40 Zentimeter –
das erlebten jene Ansba-
cher, die in den Lechtaler
Alpen auf 2380 Meter Ur-
laub und Freizeit opfer-
ten, um den Bestand der
Hütte des Ansbacher Al-
penvereins, welche auf
normalem Verkehrsweg
nicht zu erreichen ist, zu
sichern.

Doch nicht nur Wetterkapriolen
erschwerten die Sanierung des
in den Sommermonaten meist
überbelegten Schutzhauses, der
Hausschwamm hatte sich weit
intensiver in dem 100 Jahre
alten Gemäuer und Gebälk aus-
gebreitet als man vorher erwar-
tet hatte.

Rolf Körner gehörte zu je-
nem Kernteam, das unter der
Bauleitung des Architekten Ar-
min Völkert die nicht einfachen
Bau- und Schwammsperrarbei-
ten an dem maroden Altbauteil
des mächtigen Schutzhauses

ausführte. An Kosten für den
Ansbacher Alpenverein fielen
übrigens nur Material- und
Transportkosten an, denn alle
anderen Arbeiten wurden ehren-
amtlich und kostenlos von
Alpenvereinsmitgliedern oder
Firmen wie dem Ansbacher Holz-
schutzunternehmen Eichhorn,
dem Zimmereibetrieb Vogel, dem
Stuckateur Redlingshöfer und
dem Architekturbüro Völkert
geleistet. Die erforderlichen
Schwammsperrmittel wurden
von Herrn Bräunlein (Firma Kul-
ba Bauchemie) hierfür zu Son-

derpreisen zur Verfügung ge-
stellt.

Viel Geld für
Hubschrauber

Eine Knochenarbeit war es
schon allein deswegen, weil die
Hütte nur zu Fuß oder per Hub-
schrauber erreichbar ist. So
begannen die Arbeiten an der
Hüttensanierung erst einmal im
Tal:

Bei der Einrichtung eines
Materialdepots auf 1100 Meter
über Meereshöhe an der per
Luftlinie von der Hütte aus am
schnellsten erreichbaren Stra-
ße, wo Schwammsperrmittel,
Geräte, Balken, Bretter, Zement-
säcke usw. zunächst in hand-
lichen 750 Kilo-Packs zusam-
mengestellt wurden.

Genau diese Last nämlich
kann der Hubschrauber tragen,
den man für den Materialtrans-
port angemietet hatte, – mit
Kosten von insgesamt rund
10.000 Euro – weil die sonst
dafür eingesetzte Materialseil-
bahn noch von dicken Schnee-
massen blockiert war.

Wie hoch der Schnee an der
Hütte noch lag (etwa 3 Meter),
erfuhren die Männer als sie nach
mühsamen Aufstieg den Eingang
zum Schutzhaus erst einmal
stundenlang freischaufeln mus-
sten, um erschöpft und frierend
im völlig durchkühlten Haus die
Nacht zu verbringen. Dann aber

wurde es den ehrenamtlichen
Arbeitern umso wärmer. Durch-
schnittlich 12 Stunden am Tag
schufteten die Männer, durch
den Schnee teilweise tagelang
von der Außenwelt abgeschnit-
ten, in der für die meisten un-
gewohnten Höhe. Wegen der
Kälte war dicke Winterbeklei-
dung nötig, darunter aber rann
der Schweiß vor allem, wenn
über der Winter- auch noch
Schutzkleidung und Atemschutz
getragen werden musste.

Der Hausschwamm hatte
sich in dem alten aus Bruch-
stein errichteten und nur mit
Lehm vermauerten Wänden und
dem Balkenwerk in einem Maße
ausgebreitet, dass schon die
Holzvertäfelung mancher Räu-
me von den Wucherungen weg-
gesprengt wurde.

Weitaus schlimmer als be-
fürchtet war das, was nach
Entfernung der Decken, Böden
und Holzverkleidungen vorge-
funden wurde. Der Befall war so
arg, dass die Freiwilligen mit
Pickel und Schaufel (insgesamt
8 Werkzeuge überstanden den
Einsatz nicht) teilweise in den
gewachsenen Fels vordringen
mussten. Eine heikle Angelegen-
heit, weil die Statik des Bau-
werks angesichts des ungewohn-
ten Umfangs der Arbeiten nur
durch dauerhaftes „Umbolzen“
mit beweglichen Stützen gesi-
chert werden konnte. Da die
Hüttensaison bereits am 2. Juli
begann, mussten bis dahin alle
Arbeiten inkl. dem Innenaus-
bau fertiggestellt sein, auch
wenn das Wetter nicht so sehr
mitspielen wollte wie es die Ver-
antwortlichen gerne gesehen
hätten.

Arbeitsablauf der
Schwammsperrarbeiten

Aufgrund des Aufbaus des
Mauerwerks (unterschiedlich
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Ansbacher Alpenverein sanierte seine Hütte in den Lechtaler Alpen

Knochenarbeit im Neuschnee

Durch Schnee von
der Außenwelt
abgeschnitten.

Der Material-
transport erfolgte
per Hubschrauber.

Schwammbaustelle
auf 2380 Meter Höhe.



große Felsbrocken mit Lehm ver-
mauert) war eine DIN-konfor-
me Hausschwammbekämpfung
hier nicht möglich. Trotzdem
wurden nach genauer Ermitt-
lung der Befallsausbreitung alle
Holzbauteile (Balkenwerk im
Kriechkeller, Fußbodendielung,
hölzerne Wandverkleidung, ein-
gemauerte Holzdübel, Türfutter,
Türblätter, Fensterrahmen, höl-
zerne Fensterstürze usw.) kom-
plett entfernt. Der Wandverputz
wurde abgeschlagen. Ein Aus-
kratzen der Mauerfugen war
aufgrund der Bauweise ebenso
wenig möglich wie das Anlegen
von Bohrungen zum Einbringen
von Schwammsperrmittel in die
verbleibenden Außenwände.

Nach gründlicher Entfernung
der nun oberflächlich sichtba-
ren Myzelreste (die im Mauer-
werk sich befindlichen konnten
naturgemäß nicht entfernt wer-
den) sowie Entfernung allen
Bauschutts aus dem Gebäude
wurden alle betroffenen Wand-
und Bodenflächen mit einem
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ausreichenden Sicherheitsab-
stand über den letzten erkenn-
baren Befall hinaus zweimal
gründlich im Schaumverfahren
mit dem Schwammsperrmittel
„Kulbasal M“ gemäß Herstell-
ervorschrift behandelt. Im An-
schluss hieran wurden für den
neuen Fußbodenaufbau Punkt-
fundamente aus Vollziegeln
aufgemauert. Der Mauermörtel
hierfür wurde mit einer 12%igen
Kulbasal M Lösung angemischt.
Auf diese Punktfundamente
wurden die Lagerbalken, wel-
che übrigens wie alle anderen
neu eingebauten Konstruktions-
hölzer gemäß Gefährdungsklasse
3 vorbeugend geschützt wurden,
aufgelegt.

Zwischen Lagerbalken und
Punktfundament wurde eine
Schicht Teerpappe eingelegt,
welche ober- und unterseitig
dick mit „Kulbasal M Konzen-
trat“ (Depotwirkung) eingestri-
chen war. Auch die Hirnholz-
flächen, welche übrigens um-
laufend mindestens 2 Zentimeter
Abstand von den Außenwänden
aufwiesen, wurden mit eben
demselben Produkt in konzen-
trierter Form dick eingepinselt.
Die hierauf aufgenagelte Raus-
pundschalung wurde ebenfalls
mit einem Mindestabstand von
zwei Zentimetern zur Außen-
wand eingebaut, die wandsei-
tigen Bretter wurden ebenso wie
das Hirnholz der Lagerhölzer
dick mit Kulbasal M in konzen-
trierter Form eingelassen. Im
Anschluss hieran wurde die Fuge
zum Kriechkeller, für welchen
übrigens eine großzügig ange-

legte Belüftung eingebaut wur-
de, mit PU-Schaum gewissen-
haft verschlossen.

Auf diese Rauspundschalung
wurde nun eine bituminöse
Dampfsperre aufgebracht, die an
den Außenwänden hochgezogen
und mit diesen verklebt wur-
de. Hierauf wurden erneut
Lagerhölzer aufgelegt, die Zwi-
schenräume mit Perliteschüt-
tung verfüllt und der Oberbo-
den aufgebracht.

Reparatur- und Füllmörtel
für Fehlstellen im Außenmau-
erwerk wurden ebenso wie der
Mauermörtel der Punktfunda-
mente mit 12%iger Kulbasal M
Lösung angemischt. Auf hölzer-
ne Wandverkleidungen im In-
neren der Aufenthaltsräume
wurde vollständig verzichtet und
stattdessen ein rustikaler mi-
neralischer Spritzbewurf vor-
gezogen, der dann auch mit
mineralischem Innenanstrich
versehen wurde.

Nachdem abschließend auch
die Inneneinrichtung trotz man-
cher witterungsbedingter Wid-
rigkeiten eingebaut wurde,
stand einer termingerechten
Neueröffnung des Ansbacher
Schutzhauses am 2. Juli 2004
nichts mehr im Wege.

Hans-Rolf Körner,
öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger
für Desinfektion,
Schädlingsbekämpfung und
biologische Schäden am Holz,
Ansbach

 Mit Atemschutzmaske – DHBV-
Mitglied Rolf Körner, Ansbach.
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Baustellenbericht

Nachträgliche äußere Abdichtungsarbeiten
an einem teilunterkellerten Einfamilienhaus

Der im Jahre 1972 erstell-
te Flachdachbungalow, der zwi-
schenzeitlich mit einem Steil-
dach ergänzt wurde, ist im
Straßenbereich teilunterkellert.

Das Gebäude hatte in der
Vergangenheit mal mehr mal
weniger Probleme mit Durch-
feuchtungsschäden im unterkel-
lerten Bereich. Hilfsweise wurde
versucht, durch Montage von
Filterkrumen mit Pumpenanla-
ge den Wassereintritt zu verhin-
dern. Weiter wurde versucht, den
Innenbereichen in einer Höhe
von ca. 60 cm durch Einbau von
Fliesen, den Eintritt von Feuch-
tigkeit zu verhindern. Beide
Maßnahmen hatten auf Dauer
keine Wirkung erzielt.

Die Überprüfung, ob etwaige
Undichtigkeiten im Rohrnetz
vorliegen, wurden nicht be-
stätigt. Die festgestellten Be-
wegungen an der Wasseruhr
waren ausschließlich auf Druck-
schwankungen im Versorgungs-
netz zurückzuführen.

Zur Beurteilung der notwen-
digen Sanierungsmaßnahmen
wurde Ende April an zwei Stel-
len die Kelleraußenwand frei-
gelegt, um die Konstruktion zu
überprüfen. Festgestellt wurde
hierbei, dass ein Bauzeit-typi-
scher Zementputz mit Enatol-
Anstrich auf Kalksandsteinmau-
erwerk vorhanden war. Der
Außenputz war tragfähig und
ließ sich nur mit Stemmgeschirr
lösen. Bei Freilegen des Wand-
sohlenanschlusses wurde fest-
gestellt, dass Grundwasser ca.
auf Oberkante/Sohle anzutref-
fen ist und keine Hohlkehle
vorhanden war.

Auf Grund der so gewonne-
nen Erkenntnisse wurde die
gesamte Leistung nach dem
Aida Kiesolsystem unter Verwen-
dung von Sulfiton Profibaudicht
für den Lastfall drückendes

Wasser ausgeschrieben. Zum
Zeitpunkt der Ausschreibung
wurde unterstellt, dass in den
Sommermonaten sich der Grund-
wasserstand unterhalb der Sohle
einstellen würde.

Die Arbeiten wurden Mitte
Juni 2003 begonnen, in dem
die gärtnerische Anlage entfernt
und der Arbeitsraum freigelegt
wurde. Widererwarten wurde
festgestellt, dass durch nach-
laufendes Schichtenwasser Ab-
dichtungsmaßnahmen ohne
Grundwasserabsenkung nicht
möglich waren.

Die besondere Problematik
der Teilunterkellerung wurde
dadurch gelöst, dass hier das
Betonfundament entfernt und
der darunter befindliche Sand
ausgebaut wurde.

Nach Fertigstellung der Frei-
legungsarbeiten bei laufender
Grundwasserabsenkung erfolg-
te eine Bestandsanalyse des
gesamten Außenmauerwerks.

Hier wurden sämtlich Risse
und Fehlstellen dokumentiert.
Bei Freilegen des Kellerhalses
wurde festgestellt, dass hier die
Sohlplatte nicht bis Außenkante
Mauerwerk hergestellt wurde.
Die Fehlstelle wurde mit Beton
aufgefüllt und als zusätzliche
Maßnahme ein Verpressschlauch
eingebaut.

Die Dach- und Hausentwäs-
serung wurden provisorisch an
das vorhandene Leitungsnetz
angeschlossen. Nach Durchfüh-
rung der Reinigungsarbeiten
wurden die Wandflächen nach
dem Kiesolsystem in der Auf-
tragsfolge Aida Sperrmörtel,
Aida Kiesol, Aida Sulfatex-
schlämme abgedichtet. Nach
den notwendigen Durchtrock-
nungszeiten – hierzu sei ange-
merkt, dass ideale Witterungs-
bedingungen vorherrschten –
wurden die Flächen in einer

Bild 1: Ansicht des Gebäudes mit Kellerhals.

Bild 2: Schadensbild im Bereich des Kellers mit Trocknungsmaßnahmen
(Handtücher).

Bild 3: Freigelegter Arbeitsraum mit Grundwasser.

Bild 4: Tunnel unter Anbaubereich.
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zweilagigen Dickbeschichtung
mit Sulfiton Profi Baudicht ab-
gedichtet.

Während der Ausführung
erfolgte eine ständige Kontrolle
der Temperatur und Feuchteda-
ten innerhalb der Baugrube.

Zusätzlich erfolgte eine
Schichtdickenkontrolle sowohl
am Bauteil als auch an Refe-
renzsteinen. Nach Durchtrock-
nung des Materials wurde der
im System erforderliche Anfüll-
schutz montiert und der Arbeits-
raum lagenweise verfüllt.

Nach Einbau des Anfüll-
schutzes wurde nach drei Wo-
chen Bauzeit die Grundwasser-

Bild 10: Ausbetonieren des nicht unterkellerten Bereichs mit Füllbeton.

absenkung abgeschaltet. Um
den Arbeitsraum unterhalb des
Gebäudes zu verfüllen, wurde
hier Quellbeton von der Seite
her eingefüllt.

Anschließend wurde eine
neue Terrassenanlage auf Beton-
sohle hergestellt und die Ga-
ragenauffahrt wie auch die Au-
ßenanlagen neu angelegt.

Es wird bestätigt, dass die
Arbeiten unter Einhaltung der
Herstellervorschriften durch-
geführt wurden.

Bild 5 (oben): Überprüfung der Wandkonstruktion.

Bild 6 (oben): Schichtdickenprobe an Referenzprobe.

Bild 7 (oben): Schichtdickenmessung an Sohleüberstand.

Bild 8 (oben): Überprüfung der Abdichtungshöhe am Sohleüberstand.

Bild 9: Verfüllen des
Arbeitsraumes.

Frank Deitschun,
ö.b.u.v. Sachverständiger

für Schäden an Gebäuden,
Bremen

CavaStop 300 gegen feuchte Mauern
Leicht zu verarbeiten und besonders langlebig ist
die CavaStop 300 Horizontalsperre der Neisius
Bautenschutz, und dazu ein deutsches Marken-
produkt. Die ausgewogene Zusammensetzung
aus verschiedenen Komponenten wie Impräg-
nierstoffe, Spezialharze, Naturharze und Öle
macht aus CavaStop 300 eine nahezu unverrott-
bare Kunstharzkautschuk-Isolierschicht, die in

kürzester Zeit wasserundurchlässig ist. Bei allen mineralischen Baustoffen
können diese Kapillarwassersperren eingesetzt werden. Auf dieses giftklasse-
freie Produkt erhalten Sie 10 Jahre Garantie. Informationen erhalten Sie von:

Neisius Bautenschutz
Im Mörsewinkel 29 • 30900 Wedemark

Telefon 0 51 30/79 30-0 • Telefax 0 51 30/79 30-30
E-Mail: neisius@t-online.de • Internet: www.cavastop.com

Wir suchen noch Fachbetriebe für die Verarbeitung

Möchten auch Sie unser Produkt verarbeiten? Rufen Sie uns an.
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Einleitung

Das Thema „Schimmelpilze“
beschäftigt in den letzten Jah-
ren wieder mehr und mehr die
Fachwelt. Begründet ist dies
zum Einen in der Zunahme der
Schadenshäufigkeit und der all-
ergischen Krankheitserscheinun-
gen in der Bevölkerung und zum
Anderen in der Streitfrage, ob
ein Bauwerksmangel (bauphy-
sikalische Faktoren), Nutzerver-
halten (falsches Heizen und
Lüften) oder eine Kombination
aus beiden Faktoren schadens-
ursächlich ist. Während früher
hauptsächlich Bauphysiker und
andere Baufachleute über Wär-
mebrücken und U-Werte (damals
k-Werte) diskutierten, beschäf-
tigen sich inzwischen auch Bio-
logen, Mediziner und Juristen
mit dieser komplexen Problema-
tik.

Im Folgenden sollen Wachs-
tumsfaktoren, Gründe für das
vermehrte Auftreten von Scha-
densfällen in den letzten
Jahrzehnten, bauphysikalische
Grundlagen, Bekämpfungsmög-
lichkeiten des Schimmels und Sa-
nierungsvorschläge sowie

juristische Aspekte der Proble-
matik betrachtet werden.

Allgemeines:

Die Zahl der vorkommenden
Pilzarten wird auf über 250.000
geschätzt, von denen bisher
etwa 100.000 bekannt sind. Die
Vermehrung erfolgt überwiegend
asexuell über Sporen, die in die
Raumluft abgegeben werden.
Schimmelpilzsporen umfassen in
aller Regel den Größenbereich
von 3 bis 20 µm (1 µm ent-
spricht 1/1000 mm) und haben
einen Durchmesser unter 10 µm.
Dies bedeutet, dass sie vom
Menschen eingeatmet werden
und über weite Strecken schwe-
ben können. Die ca. 200 Arten,
die bevorzugt in Wohnräumen
vorkommen, machen dabei nur
einen geringen Anteil aus. Nach
Schätzungen reagieren inzwi-
schen bis zu 25% der Bevölke-
rung allergisch auf Schimmelpil-
ze. Besonders gefährdet
sind hierbei Personen mit ge-
schwächtem Immunsystem, äl-
tere Leute und Kleinkinder. Da
erwiesenermaßen einige Schim-
melpilze Gifte erzeugen können,
dürfen durch sie ausgelöste

Krankheiten nicht unterschätzt
werden. Die Aufnahme von
Schimmelpilzen erfolgt beim
Menschen überwiegend über die
Atemwege und den Magen-
Darm-Trakt. Krankheitsbilder
können Husten- und Niesreiz,
Fließschnupfen, Asthma, Magen-
Darm- Erkrankungen bis hin zu
Gedächtnis- und Sprachstörun-
gen sein. Es gibt jedoch keine
Studie, aus der eindeutig her-
vorgeht, ab welcher Konzentra-
tion an Schimmelpilzen in der
Luft mit gesundheitlichen Aus-
wirkungen zu rechnen ist.

Wachstumsfaktoren:

Für das Wachstum von
Schimmelpilzen sind mehrere
Faktoren nötig. Die drei Haupt-
faktoren sind:
– Ein geeigneter Nährboden

(Substrat):
alle organischen Materiali-
en wie z.B. Holz, Spanplat-
ten, Tapeten, Papier, Putze,
Textilien, Leder, Farben,
Lacke, Kunststoffe, Gummi,
etc., aber auch ganz allge-
mein organische Substanzen
wie Hautschuppen oder
Hausstaub. Schimmelpilze

können aber auch auf Ma-
terialien wachsen, die selbst
keine Nährstoffe abgeben
(z.B. Glas oder Silicon- und
andere Dichtstoffe), sich auf
diesen aber organische Sub-
stanzen abgesetzt haben.

– Eine gewisse Umgebungs-
temperatur:
Pilze bevorzugen feuchtwar-
me Luft, passen sich jedoch
gut an veränderte Bedingun-
gen (Kälte, Wärme, saures
oder basisches Klima) an. Es
gibt Pilze, die in einem mitt-
leren Temperaturbereich
(mesophil, 0–40 °C) wach-
sen, andere die auch bei
höheren Temperaturen gut
wachsen können (thermoto-
lerant, 0–50 °C) und solche
deren Wachstumsbereich bei
Temperaturen von 20–60 °C
(thermophile Schimmelpil-
ze) liegt.

– Eine gewisse Feuchtigkeit:
Für das Auskeimen von Spo-
ren sind nicht grundsätzlich

AUS DER PRAXIS

Komplexe Problematik:

Schimmelpilze in Wohnungen und Gebäuden

Typische Pilz-Myzel mit
Fruchtkörpern.

Stachybotrys Chartarum
toxisch und allergen

(Quelle Dr. Strohmeyer isa).
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Taupunktsbedingungen er-
forderlich. Schimmelpilze
können auf Materialien
wachsen, wenn eine gewisse
Mindestfeuchte vorhanden
ist. Es ist dabei aber nicht
die Gesamtfeuchte des Ma-
terials ausschlaggebend,
sondern nur das in den Spo-
ren zur Verfügung stehen-
de freie Wasser. Dieser An-
teil wird ausgedrückt als
Wasseraktivität (aw-Wert)
und definiert sich als Quo-
tient des Wasserdampfdruk-
kes im bzw. auf dem Näh-
boden (Pd) und des Sätti-
gungsdruckes (Ps) des reinen
Wassers bei derselben Tem-
peratur:

aw = PD / PS
Der aw-Wert kann berech-
net werden, wenn die rela-
tive Luftfeuchtigkeit (rel.
L.f.) über dem Material be-
kannt ist:
aw = rel. L.f. (%) / 100

Diese Zusammenhänge gel-
ten allerdings nur für eine
ruhende Luftschicht und
weitgehend stationäre Be-
dingungen. Da in der Pra-
xis jedoch die Feuchte über
dem Material laufend durch
z.B. Temperaturänderungen,
Luftströmungen oder Feucht-
produktion im Raum beein-
flusst wird, sollte zur Beur-
teilung der Oberflächen-
feuchte die relative Luft-
feuchtigkeit auf der Ober-

fläche über einen längeren
Zeitraum hinweg mit einem
Hygrometer gemessen wer-
den.
Die meisten Schimmelpilz-
arten benötigen für ihr
Wachstum aw-Werte von
mindestens 0,80–0,85. Be-
sonders xerophile (trocken-
liebende) Pilze können aber
bereits bei aw-Werten von
0,7 wachsen. In der Praxis
bedeutet dies, dass
 Schimmelpilze auf Materia-
lien wachsen können, die
nicht sichtbar nass sind. Es
genügt vielmehr, wenn eine
relative Luftfeuchtigkeit von
ca. 70% an der Oberfläche
des Materials herrscht.

Beispiel:
Betrachten wir eine Außen-
wand bei folgenden klima-
tischen Randbedingungen:
Temperatur Außen: -5 °C
Temperatur
Innenraum: 20 °C
relative
Luftfeuchtigkeit: 50%.
Der Taupunkt an der innen-
seitigen Wandoberfläche be-
trägtbei diesen Randbedin-
gungen 9,3 °C

Wie oben beschrieben, ist
jedoch das Erreichen des
Taupunkts für das Wachstum
vieler Pilzarten nicht zwin-
gend erforderlich. Geht man
von einer in vielen Gebäu-
den durchaus realistischen
Wandoberflächentemperatur

von 14 °C aus, liegt die re-
lative Luftfeuchtigkeit im
oberflächennahen Bereich
bereits bei 72% (aw-Wert
0,72). Hier kann also bereits
bei ansonsten vernünftigen
raumklimatischen Bedingun-
gen das Schimmelwachstum
gewisser Arten beginnen.

Weitere Faktoren, die das Wachs-
tum beeinflussen können sind
der Sauerstoffgehalt der Luft,
der pH- Wert des Nährbodens,
das Licht (Sporenbildung) so-
wie chemische Substanzen.

Gründe für das
vermehrte

Auftreten von
Schimmelbefall in

Wohnungen:
Feuchte Wände und die häu-

fig damit verbundene Schimmel-
bildung gab es schon immer,

doch die Schadenshäufigkeit ist
in den letzten beiden Jahrzehn-
ten stark angestiegen. Dafür
gibt es einige Gründe, die im
Folgenden anhand von Beispie-
len dargelegt werden:

– Grundsätzlich besitzen die
früher häufiger verwendeten
Baustoffe wie Ton, Lehm,
Holz, etc. deutlich günsti-
gere Eigenschaften bezüg-
lich der Wasserampfdiffusi-
on und ein höheres Was-
serdampfaufnahmevermögen
als neuere Baumaterialien
wie z.B. Beton oder viele
Dämmstoffe.

– Fenstersanierungen mit wär-
metechnisch besten Rah-
menmaterialien und Isolier-
verglasungen werden häufig
nicht durchdacht. Vor der
Fenstererneuerung waren die
Fensterscheiben der kälte-
ste Punkt, das Tauwasser
bildete sich dort zuerst, d.h.
die Konstruktionen passten
bauphysikalisch zusammen,
wenn auch Dämmwerte von
Wand und Fenstern nicht gut
waren. Dies ändert sich mit
dem Einbau sehr dichter
Fenster, die extrem gute
Dämmeigenschaften aufwei-
sen, keine „natürliche Lüf-
tung“ durch undichte Fugen
mehr zulassen und bewirken,
dass nun Teilbereiche der
Außenwände, z.B. Außen-
wandecken die kältesten
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Links: Wärmebrücke in einer Fensternische mit Schimmelbefall,
rechts: Wärmebrücke im Eckbereich Außenwand mit Schimmelbefall.

Punktförmige
Wärmebrücke
(Feldstelle bei
Vermauerung
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Temperaturzonen darstellen.
Es sollten folglich bei einer
Fenstererneuerung immer
auch die Wärmedämmeigen-
schaften der Außenwände
betrachtet werden.
Außerdem gilt es zu beden-
ken, dass die Nutzer in der
Regel ihre Gewohnheiten,
was das Lüften und Heizen
betrifft, nach dem Einbau
neuer, dichterer Fenster
nicht automatisch ändern,
da ihnen gewöhnlich die
bauphysikalischen Zusam-
menhänge nicht bekannt
sind.

– Der frühere Aufbau der Fen-
ster lud eher dazu ein, für
eine ausreichende Lüftung
zu sorgen: Sie waren oft
mehrflügelig und mit einem
zu öffneden Oberlicht aus-
gestattet. Außerdem ließen
sich die meisten Fenster
nach außen öffnen, heute
müssten die Fensterbänke
zum Lüften erst abgeräumt
werden. Die Fenster werden
der einfacheren Handhabung
wegen gekippt, ein ausrei-
chender Luftwechsel ist so-
mit häufig nicht mehr ge-
währleistet.

– Heute wird grundsätzlich
weniger gelüftet und spar-
samer geheizt als früher. Be-
rufstätige schalten in ihrer
Abwesenheit aus energeti-
schen Gründen die Heizung
ab, die Außenwände kühlen
aus und es bedarf eines er-
höhten Heizaufwandes, um
die Innenräume und Außen-
wandflächen auf nicht mehr
kritische Oberflächentempe-
raturen aufzuheizen.

– Die Abgabe von Feuchtig-
keit in Wohnungen in Form
von Wasserdampf ist in den
letzten Jahrzehnten ange-
stiegen.

Hierzu einige Beispiele:
– Heute wird häufiger ge-

duscht, gebadet und gekocht
als früher

– Es gibt im Gegensatz zur Ver-
gangenheit in den mei-

sten Haushalten Geschirr-
spül-, Wasch- und Trocken-
maschinen

– In vielen Wohnungen befin-
den sich eine Vielzahl an
Topfpflanzen. Diese brau-
chen nur geringe Mengen an
Wasser zum Wachstum und
geben die überschüssige
Feuchtigkeit in verdunste-
ter Form an den Wohnraum
ab.

– Der häusliche Wasserver-
brauch allgemein ist stetig
angestiegen. Die vermehr-
te Abgabe von Feuchtigkeit
an den Wohnraum müsste,
um die Wahrscheinlichkeit
der Schimmelbildung zu
verringern, veränderte Heiz-
und Lüftungsgewohnheiten
zur Folge haben. Da dies nur
selten beachtet wird, kommt
es in Kombination mit an-
deren Ursachen zwangsläufig
öfter zu Schimmelerschei-
nungen in Wohnungen.

– In Neubauten wird häufig
nicht ausreichend gewartet,
bis die Baufeuchte, die in
der Bauzeit z.B. durch Put-
ze, Gips, Mörtel oder Estri-
che eingebracht wird, ent-
weichen kann. Das Trocknen
des Gebäudes muss daher
von den Bewohnern über-
nommen werden. Die früher
eingehaltene Regel, einen
Rohbau über einen Winter
austrocknen zu lassen, wur-
de von wirtschaftlichen
Aspekten verdrängt.

Bauphysikalische
Grundlagen:

Wichtig für das Verständnis
der Feuchte- und Schimmelpro-
blematik sind bauphysikalische
Begriffe, Zusammenhänge und
Einflussfaktoren für das Schim-
melpilzwachstum, auf die im
Folgenden kurz eingegangen
werden soll.

1. Luftfeuchtigkeit
Tauwasser

Unter Luftfeuchtigkeit ver-
steht man die Menge des in der

Luft befindlichen Wasserdampfs.
Man unterscheidet die absolu-
te Luftfeuchte (Feuchtegehalt
der Luft in g/m2, temperatur-
unabhängig), die Sättigungs-
feuchte (maximal möglicher
Feuchtegehalt der Luft in g/
mm2, temperaturabhängig) und
die relative Luftfeuchtigkeit
(Quotient aus absoluter Feuchte
und xSättigungsfeuchte × 100
%). Luft enthält immer eine
gewisse Menge an Wasserdampf.
Je nach Temperatur kann die
Luft eine unterschiedlich gro-
ße Menge an Wasser aufnehmen,
und zwar desto mehr, je wär-
mer sie ist. Es besteht also für
jede Lufttemperatur ein be-
stimmtes maximales Wasserauf-
nahmevermögen, wird dieses
Aufnahmevermögen erreicht
bzw. überschritten, fällt Tauwas-
ser aus.
Beispiel:

Bei 20°C kann die Luft bis
zu 17,3 g/m2 Wasserdampf auf-
nehmen, dann ist sie gesättigt,
d.h. die relative Luftfeuchtig-
keit beträgt 100%. Bei 0°C
kann die Luft nur noch 5,0 g/m2
Wasserdampf bis zur Sättigung
aufnehmen. Erwärmt man die
Luft von 0°C mit 100% rela-
tiver Luftfeuchte auf 20°C, so
sinkt die relative Luftfeuchtig-
keit auf knapp 30% (5/17,5 =
28,6%). Die Luft wird also
trockener.

2. Wasser-
dampfdiffusion

Unter Diffusion versteht man
das Vermischen und Ausgleichen
von dampfförmigen, flüssigen
oder festen Stoffen. Das Bestre-
ben des Wasserdampfes z.B. eine
Außenwand zu durchdringen ist
umso stärker, je größer der
Unterschied der Wasserdampf-
konzentrationen auf beiden
Seiten des Bauteils ist. Für
Bauteile spielt die Wasserdampf-
diffusion hauptsächlich im Win-
ter eine wichtige Rolle (Taupe-
riode), im Sommer findet eine
Trocknung statt (Verdunstungs-
periode). Die Wasserdampfdif-

fusion ist materialabhängig, d.h.
die Baustoffe besitzen sehr un-
terschiedliche Dampfdiffusions-
widerstandszahlen m. Ein Au-
ßenwandaufbau sollte generell
so beschaffen sein, dass der Dif-
fusionswiderstand (sd-Wert oder
diffusionsäquivalente Luft-
schichtdicke) der verwendeten
Materialien von innen nach
außen abnimmt, um den Dif-
fusionsstrom nicht zu bremsen
und die Gefahr der Kondensat-
bildung im Bauteil-inneren zu
verringern. Fällt im Wandaufbau
eine so große Menge Tauwas-
ser an, dass diese im Sommer
nicht mehr durch Trocknung
entweichen kann, wird der U-
Wert der Wand größer und da-
mit schlechter, da feuchte Bau-
stoffe Wärme besser leiten als
trockene. Ein Teufelskreis be-
ginnt, denn mit schlechterem
U-Wert steigt durch geringere
Wärmedämmwirkung die Gefahr
der Kondensatbildung im Bau-
teil, der U-Wert wird noch
schlechter, usw.

3. Sorption

Unter Sorption versteht man
die Fähigkeit von Stoffen, in
Abhängigkeit von der Luftfeuch-
tigkeit einen baustofftypischen
Feuchtegehalt anzunehmen.
Dieser Feuchtegehalt wird auch
als Ausgleichsfeuchte bezeich-
net. Ändert sich die relative
Luftfeuchtigkeit, so verändert
sich auch mit einer gewissen
Zeitverzögerung die Material-
feuchte. Grundsätzlich gilt, dass
in Räumen, in denen wasser-
dampfaufnahmefähige Materia-
lien vorhanden sind bei Feuch-
teproduktion die relative
Luftfeuchtigkeit langsamer an-
steigt, als in Räumen, in de-
nen dampfdichte Materialien
vorherrschen.

Entstehung von
Feuchtigkeit:

Durch das Nutzen einer Woh-
nung werden erhebliche Men-
gen an Feuchtigkeit freigesetzt.
Deshalb kommt dem Nutzer- und

AUS DER PRAXIS
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Lüftungsverhalten der Bewoh-
ner bezüglich des Schimmelpilz-
wachstums eine entscheidende
Bedeutung zu. Die folgende
Tabelle soll Aufschluss darüber
geben, woher die Feuchtigkeit
kommt und in welchen Mengen
sie in die Raumluft abgegeben
wird.

Wie in Tabelle 1 zu ersehen
ist, werden in einem Haushalt
an einem Tag mehrere Liter
Wasser an die Raumluft abge-
geben. Damit diese erheblichen
Feuchtigkeitsmengen keine
Schäden in Form von Tauwas-
ser anrichten, müssen sie durch
richtiges Lüften abtransportiert
werden.

Richtiges Nutzer-
und Lüftungs-

verhalten:
Im Folgenden sollen einige

Aspekte angesprochen werden,
die dem Nutzer die Möglichkeit
geben, die Gefahr der Schim-
melpilzbildung zu verringern.
– Baurestfeuchte:

Bei Erstbezug eines Gebäu-
des muss unbedingt darauf
geachtet werden, dass die
in der Bauphase eingebrach-
te Baufeuchte abtranspor-
tiert wird. Dies kann vor
Bezug mit Entfeuchtungsge-
räten und oder nach Bezug
durch ver-stärktes Heizen
und Entlüften erfolgen.

– Anordnung von Einrich-
tungsgegenständen:
Innenseitig vor einer Außen-
wand stehende Möbel,
Vorhänge aber auch Bilder
wirken wie eine Innendäm-
mung. Die dahinter liegen-

den Wandflächen werden
von der Raumluft nicht er-
wärmt, kühlen aus und der
Taupunkt der Wand wird
folglich herabgesetzt. Beim
Anbringen von Vorhängen
oder Wandverkleidungen
(z.B. aus Holz) ist unbedingt
für eine ausreichende Hin-
terlüftung zu sorgen. Möbel-
stücke sollten möglichst
nicht vor Außenwänden auf-
gestellt werden, wenn doch,
muss der Wandabstand min-
destens 10 cm betragen.
Außerdem sollte die Wärme-
abgabe der Heizkörper nicht
durch Möbel oder Vorhän-
ge behindert werden.

– Tauwasser auf Fenstern:
Tauwasser in der Nähe von
Fensterrahmen sollte unbe-
dingt abgewischt und abge-
trocknet werden, um die
Schimmelbildung auf den
Silikonfugen der Glasabdich-
tung zu vermeiden.

– Raumluft- und Wandober-
flächentemperaturen:
Grundsätzlich sollten die
Unterschiede der Raumluft-
temperaturen innerhalb ei-
ner Wohnung nicht größer
als etwa 4°C sein. Häufig
bevorzugen Bewohner eine
geringe Lufttemperatur in
Schlafzimmern, die Folge ist,
dass auch die Wandoberflä-
chentemperaturen gering
sind und bei den nächtlichen
Ausdunstungen der Bewoh-
ner die relative Luftfeuch-
tigkeit stark ansteigt, die

für Wohnräume
ca. 20°C–22°C
und für Schlafräume
ca. 16°C–18°C.

– Richtiges Lüften:
Wie in Tabelle 1 ersichtlich,
können in einem größeren
Haushalt pro Tag durchaus
bis zu 10 Liter Feuchtigkeit
in Form von Wasserdampf an
die Raumluft abgegeben
werden. Für den unbedingt
notwendigen Abtransport
dieser Feuchtigkeit lassen
sich folgende Regeln aufstel-
len:

Tabelle 1: Wasserdampfproduktion in Wohnungen
Feuchtigkeitsabgabe pro Tag

Mensch ............................................ 1,0–1,5 Liter
Duschen, Baden
(pro Person) ................................. 0,5–1,0 Liter
Kochen ............................................ 0,5–1,0 Liter
Wäschetrocknen
(4,5 kg) .......................................... ,0–1,5 Liter (vorher geschleudert)

2,0–3,5 Liter (tropfend nass)
Zimmerblumen,
Topfpflanzen ................................ 0,5–1,0 Liter
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sich dann als Kondensat an
den ausgekühlten Wandober-
flächen abschlägt und das
Schimmelwachstum zur Fol-
ge haben kann. Weitere
Richtwerte sagen aus, dass
die Wandoberflächentempe-
raturen nicht mehr als 3°C
unter den Raumlufttempe-
raturen liegen sollten und
die relative Luftfeuchtigkeit
in Wohnungen dauerhaft
etwa 65% nicht überschrei-
ten sollte. Diese Werte kön-
nen mit relativ preisgünsti-
gen Messgeräten (Hygrome-
ter, Thermometer) überprüft
werden. Jeder Raum sollte
seiner Nutzung entsprechend
beheizt werden, als Richt-
werte gelten

– Grundsätzlich sollte pro Tag
öfters gelüftet werden und
zwar mindestens drei- bis
viermal. Wichtig ist das Ab-
führen der in der Nachtzeit
angefallenen Feuchtigkeit
durch Personen aber auch
Pflanzen.

– Größere Feuchtigkeitsmen-
gen, wie sie z.B. beim Ko-
chen oder Duschen anfallen,
sollten sofort abgeführt
werden (Lüften während des
Kochens bzw. Einschalten
des Dunstabzugs).

– In Bädern sollte nach dem
Duschen oder Baden die
angefallene Feuchtigkeit
durch mehrmaliges Stoß-
lüften oder längere Spalt-
lüftung abgeführt werden.
Zusätzlich ist es ratsam,
sichtbaren Tauwassernieder-
schlag an Wandfliesen ab-

Temperaturverlauf
in einer Außenecke

Schimmel auf einer Lederjacke
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zuwischen, denn die so ent-
fernte Feuchtigkeit muss
schon nicht mehr durch Ver-
dunstung oder Lüftung ab-
geführt werden.

– Die Türen zu weniger beheiz-
ten Räumen (z.B. Schlafzim-
mern) sollten bei Feuchte-
aufkommen geschlossen
bleiben, damit sich keine
feuchte Luft an kalten Wän-
den niederschlagen kann.

– Die häufig bevorzugte Lüf-
tungsart, die Fenster zu kip-
pen, führt dazu, dass die
Luftumwälzung im Raum
wesentlich langsamer von-
statten geht, als beispiels-
weise bei der Quer- oder
Stoßlüftung. Dies wiederum
hat zur Folge, dass einerseits
die Energieverluste größer
sind als bei anderen Lüf-
tungsarten und andererseits
die Oberflächen durch die
längeren Lüftungszeiten we-
sentlich mehr auskühlen und
damit die Gefahr der Tau-
wasserbildung erhöht wird.
Durch Querlüftung, bei der
gegenüberliegende Fenster
und Türen ganz geöffnet
werden, um einen entspre-
chenden Durchzug zu er-
möglichen, kann die Raum-
luft energiesparend und in
kurzer Zeit ausgetauscht
werden.

– Die Dauer der Belüftung
hängt von der Außentempe-
ratur ab, je kälter es drau-
ßen ist, desto kürzer sollte

gelüftet werden. Der Belüf-
tungsvorgang sollte minde-
sten 10 bis 15 Minuten dau-
ern.

– Bei längerer Abwesenheit
der Bewohner sollten zumin-
dest die Innentüren offen
gehalten werden, damit
noch vorhandene Feuchte
aus z.B. Küche und Bad
gleichmäßig über alle Räu-
me verteilt wird.

Bekämpfungs-
möglichkeiten des

Schimmels und
Instandsetzungs-

vorschläge:
Unabhängig von der Frage,

ob das Entdecken eines Schim-
melpilzbefalls mit einer akuten
Gesundheitsgefährdung der
Bewohner gleichzusetzen ist,
handelt es sich zumindest um
ein hygienisches Problem, das
auf alle Fälle bekämpft bzw.
beseitigt werden sollte. Grund-
sätzlich gilt, dass für eine dau-
erhafte Beseitigung des Pro-
blems die Ursachen für das
Schimmelpilzwachstum, insbe-
sondere die Frage eines erhöh-
ten Feuchteeintritts, zu klären
ist. Für die übergangsweise
Reinigung bzw. Desinfektion
befallener Stellen kann mit hö-
herprozentigem Alkohol (z.B.
Spiritus) gearbeitet werden. Der
häufig geäußerten Empfehlung,
dass die Reinigung mit Essig-
lösungen sinnvoll sei, muss hier

widersprochen werden. Essig
neutralisiert alkalische Inhalts-
stoffe vieler Baustoffe (so z.B.
Kalk, der in gewisser Konzen-
tration in nahezu allen Putzen
und Anstrichen vorkommt) und
bringt zudem organische Be-
standteile auf die behandelten
Flächen, die wie oben erwähnt
einen Wachstumsfaktor für
Schimmelpilze darstellen. Das
Schimmelpilzwachstum hängt
also vom pH- Wert der Oberflä-
chen ab, hochalkalische Ober-
flächen schützen sich selber und
werden nicht befallen. Durch
Anwendung von saureren Sub-
stanzen wird der pH-Wert er-
niedrigt und somit das schüt-
zende Alkalidepot abgebaut.

Das Entfernen von Pilzbe-
fall mit fungizid ausgestatte-
ten Lösungen ist ebenfalls nicht
zu empfehlen, da nicht ausge-
schlossen werden kann, dass die
Inhaltsstoffe solcher Lösungen
über einen längeren Zeitraum
in den Wohnräumen verbleiben
und die Gesundheit der Bewoh-
ner gefährden können.

Instandsetzungsvorschläge
können je nach den Erkennt-
nissen bei der Begehung des Ob-
jekts (z.B. ist das Gebäude un-
terkellert, sind vertikale und/
oder horizontale Abdichtungen
vorhanden, wie liegt das Gebäu-
de im Gelände, welche Wärme-
dämmmaßnahmen wurden ge-
troffen) sowie den Ergebnissen
aus Untersuchungen (z.B.
Schimmelpilzart und Raumluft-
konzentration) und Messungen
(z.B. Raumlufttemperatur, rela-
tive Luftfeuchtigkeit, Taupunkt-
temperaturen, Oberflächentem-
peraturen und Materialfeuchte)
beispielsweise wie folgt ausse-
hen:
– Nachträgliches Einbringen

einer funktionsfähigen Ho-
rizontalabdichtung. Hierbei
unterscheidet man im We-
sentlichen die mechanischen
Verfahren (Öffnen des Mau-
erwerks durch Aufsägen,
Aufstemmen oder Maueraus-
tausch und anschließendes

Einbringen einer kapillar-
dichten Schicht in den ge-
schaffenen Freiraum) und
Injektionsverfahren (Ein-
bringen flüssiger oder creme-
artiger Substanzen in das
Mauerwerk mit oder ohne
Druck zur Schaffung einer
durchgängigen Sperrschicht
im Mauerquerschnittsbe-
reich). Ziel beider Verfah-
rensarten ist es, den Kapil-
larwassertransport von un-
ten nach oben und von oben
nach unten zu stoppen und
somit die Komponente auf-
steigende Mauerfeuchtigkeit
auszuschalten.

– Nachträgliches Einbringen
einer Vertikalabdichtung im
Außenbereich. Hierbei wird
die Saugfläche des Mauer-
werks gegenüber Feuchtig-
keit aus dem Erdreich be-
trächtlich reduziert. Vertikal-
abdichtungen können je
nach Objekt- und Unter-
grundbeschaffenheit sowie
dem vorliegenden Lastfall
durch Sperrputze, Dichtungs-
schlämmen, einer vorgesetz-
ten Betonwand, einer was-
serdichten Schweißbahn
oder einer kunststoffmodi-
fizierten Bitumendickbe-
schichtung realisiert werden.

Bild 6: Wärmebrücke mit Schimmelbefall.
Außenwanddecke/dachgeschoß
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– Beheizung der gefährdeten
Wandbereiche über eine par-
tiell zu installierende Sok-
kelleistenheizung, die z.B.
als Warmwasser- oder Elek-
troheizung ausgelegt wird
und mit dem vorhandenen
Heizsystem kombiniert wer-
den kann. Durch diese Nied-
rigtemperaturheizung erfolgt
eine Erhöhung der Wandtem-
peratur, weil die im Sockel-
bereich erwärmte Luft durch
Konvektion nach Oben
strömt und die Wandflächen
beheizt. Die dann wenige °C
wärmeren Oberflächen rei-
chen in vielen Fällen aus,
um das Schimmelpilzwachs-
tum einzustellen.

– Beheizung der gefährdeten
Wandbereiche über soge-
nannte Wandflächenheizun-
gen. Hierbei kommt es zu
einer gleichmäßigen Erhö-
hung der Oberflächentempe-
raturen in der gesamten
Wandfläche.

– Nachträgliche Dämmmaß-
nahmen im Außenbereich,
z.B. durch das Anbringen
eines Wärmedämmverbund-
systems (WDVS). Durch Ver-
besserung des U-Wertes ei-
ner Außenwand kühlen die
Innenseiten der Wände nicht

mehr so stark aus und ver-
ringern somit die Gefahr in
kritische Oberflächentemper-
arturbereiche zu gelangen.
Allerdings sind solche nach-
träglichen Außendämmmaß-
nahmen in aller Regel nur
dann möglich, wenn auch
die Fenster erneuert werden,
da durch das Aufbringen
einer zusätzlichen Dämm-
schicht auch die Fensterebe-
ne weiter nach Außen ver-
setzt werden muss, um das
Gesamtbild der Fassade zu
wahren.

– Nachträgliche Maßnahmen
im Innenbereich, z.B. das
Aufbringen eines Schimmel-
sanierputzes. Dieser neuartige
Putz wirkt in seinen tech-
nischen Eigenschaften be-
züglich des Feuchte- und
Wärmetransports den gän-
gigen Schimmelpilzmecha-
nismen entgegen. Er besitzt
im Vergleich zu anderen In-
nenputzen eine deutlich
höhere Wärmedämmfähig-
keit (Wärmeleitfähigkeit D =
0,125 W/mK) und kann
somit bewirken, dass sich
die Oberflächentemperatu-
ren der Innenwände je nach
aufgebrachter Schichtdicke
des Putzes um 2–6 °C er-
höhen. Zudem ist der Schim-
melsanierputz sehr wasser-
dampfdiffusionsoffen.
Aufgrund seiner niedrigen
Dampfdiffusionswiderstands-
zahl < 8 ist er in der Lage,

aufgenommenes Wasser aus
der Umgebungsluft in Peri-
oden mit ausreichender Be-
lüftung leicht wieder abzu-
geben. Bei ungünstigen
Bedingungen (z.B. in Win-
termonaten) kann eine gro-
ße Menge an Wasserdampf
im Schimmelsanierputz kon-
densieren. Dies ist der
Grund, warum der Putz nicht
hydrophob (wasserabwei-
send) ausgerüstet ist und
somit eine relativ hoheka-
pillare Wasserleitfähigkeit
besitzt. Das im Putz anfal-
lende Wasser wird über die
Kapillarität des Putzes über
einen größeren Bereich ver-
teilt und es wird somit den
Pilzen der entscheidende
Faktor zum Wachstum ent-
zogen. Ein weiterer großer
Vorteil des Schimmelsa-
nierputzes ist, dass die
Schichtdicken variabel sind
und er somit auch ohne bau-
liche Veränderungen z.B. im
Laibungsbereich von Fen-
stern oder Türen eingesetzt
werden kann. Außerdem
besitzt der Putz einen ho-
hen pH- Wert und schützt
sich somit wie bereits oben
beschrieben durch ein ho-
hes Alkalidepot selber.

– Eine weitere Variante für den
Innenbereich ist das Anbrin-
gen sogenannter Calciumsi-
likatplatten. Diese Platten
besitzen eine sehr hohe
Wasserdampfdiffusion und

sehr gute Sorptionseigen-
schaften. In die Platten ein
gebrachte Feuchtigkeit kann
somit im Laufe der Zeit bei
entsprechenden Bedingun-
gen wieder an die Raumluft
abgegeben werden.
Bei allen Instandsetzungs-

arbeiten im Innenbereich ist auf
alle Fälle darauf zu achten, dass
die nötigen Schutzmaßnahmen
getroffen werden. Es werden
nämlich beispielsweise häufig
durch mechanisches Entfernen
und Reinigen des Untergrundes
(z.B. Abschlagen des vorhan-
denen Putzes, Abbürsten oder
Abratzen von Anstrichen) mehr
Sporen aufgewirbelt, als dies vor
der Instandsetzung der Fall war.
Eine Instandsetzung sollte des-
halb nur von Fachfirmen durch-
geführt werden, die mit den
einschlägigen Sicherheits- und
Arbeitsschutzmaßnahmen ver-
traut sind und diese auch ein-
halten. Solche Maßnahmen sind
das Tragen von Schutzhandschu-
hen, eines Mundschutzes und
einer Schutzbrille. Außerdem
sollten die Mitarbeiter ihre
Schuhe und Arbeitskleidung
ausziehen, wenn sie die bela-
steten Räume verlassen. Diese
Auflistung ist keineswegs voll-
ständig, doch selbst die hier als
selbstverständlich anmutenden
Maßnahmen werden in der Pra-
xis häufig nicht eingehalten.

Schimmelpilz-
bildung aus

juristischer Sicht:
Häufig kommt es bei Schim-

melpilzbildung in Wohnräumen
zu rechtlichen Auseinanderset-
zungen zwischen Mieter und
Vermieter. Zwar gibt es eine
Reihe von Gesetzen, Vorschrif-
ten und Normen, die zu Rate
gezogen werden können, doch
gefällte Urteile besitzen für
andere Gerichte keine Rechts-
verbindlichkeit und zunächst nur
beispielhaften Charakter. In aller
Regel ist für einen Streitfall eine
genaue Analyse des vorliegen-
den Sachverhalts anzustellen.

AUS DER PRAXIS



So gibt es für durchaus ähnlich
gelagerte Fälle unterschiedliche
Urteile verschiedener Gerichte.
Die bei gerichtlichen Auseinan-
dersetzungen eingeschalteten
Sachverständigen sind neben
der Ursachenbeurteilung des
Schadens v.a. mit der Fragestel-
lung betraut, in wessen Verant-
wortungsbereich aufgetretene
Schäden liegen, d.h., ob die
Entstehung des Schadens auf
bauliche Fehler und/oder auf
fehlerhaftes Nutzerverhalten
(Lüftungs- und Heizverhalten,
falsche Möblierung, Wahl fal-
scher Beschichtungen, Anstri-
che und Tapeten, etc.) zurück-
zuführen ist. Grundsätzlich gilt
hierbei, dass die Beweislast auf
Seiten des Vermieters liegt. Er
muss also nachweisen, dass die
Schadensursache im unmittel-
baren Einflussbereich des Mie-
ters liegt und die Bausubstanz
nicht für den Eintritt von Feuch-
tigkeit ins Mauerwerk verant-
wortlich ist. Hat der Vermieter
diesen Beweis erbracht, kann
nachfolgend der Mieter versu-
chen, sich hinsichtlich der Ver-
ursachung und Verschuldung des
Schadens zu entlasten.

Für die Klärung der Ursachen
eines aufgetretenen Feuchte-
schadens mit daraus resultieren-
dem Schimmelbefall ist es sinn-
voll, wenn sich die beiden
Parteien (also auf der einen
Seite der Mieter und auf der an-
deren Seite der Vermieter,
Eigentümer oder Bauträger) ge-
meinsam einen Sachverständi-
gen aussuchen, um zu verhin-
dern, dass dieser von der jeweils
anderen Seite als parteiisch ab-
gelehnt wird. So lassen sich
unnötige Kosten von vornher-
ein einsparen. Grundsätzlich
wird zwischen einem Privatgut-
achten (Abschließen eines Werk-
vertrags) und einem Gerichts-
gutachten (Gutachter kann von
der beantragenden Partei dem
Gericht vorgeschlagen werden,
das Gericht ist aber nicht an den
Vorschlag gebunden) unter-
schieden.

Als problematisch erweist
sich bei der Rechtssprechung
häufig, dass sichere bauphysi-
kalische Erkenntnisse teilweise
vor Gericht nicht in die Urteils-
findung miteinbezogen werden.

Zum Thema richtiger Wand-
abstand von Einrichtungsgegen-
ständen vor Außenwänden bei-
spielsweise spricht das LG Berlin
das Urteil, „dass es dem Mie-
ter nicht zuzumuten ist, auf das
Aufstellen von Möbeln an Au-
ßenwänden zu verzichten, wenn
er einen Wandabstand von we-
nigen Zentimetern einhält.“ Zu
einem ähnlichen Ergebnis
kommt das LG Hamburg, denn
„zur Gebrauchstauglichkeit ei-
nes Wohnraums zählt, dass er
in üblicher Art und mit handels-
üblichen Möbeln eingerichtet
werden kann“.

Wie bereits oben erwähnt,
liegt bei diesen Urteilen jedoch
eine Diskrepanz zwischen der
Rechtssprechung und den bau-
physikalischen Erkenntnissen
vor, die nämlich eindeutig be-
weisen, dass insbesondere Au-
ßenwände, vor die Einrichtungs-
gegenstände mit weniger als
zumindest 10 cm Abstand ge-
stellt werden, weder genügend
erwärmt noch ausreichend be-
lüftet werden können.

Auszüge aus weiteren Urtei-
len verschiedener Gerichte sol-
len zeigen, wie unterschiedlich
und einzelfallabhängig mit der
Problematik Schimmelpilzbefall
juristisch umgegangen wird. Ein
Baumangel und kein fehlerhaf-
tes Lüftungsverhalten des Mie-
ters liegt demnach gemäß ei-

nes Urteils des LG Bochum vor,
wenn „in einem Bad Feuchtig-
keitsschäden und Schimmelpilz-
bildungen auftreten und dieses
lediglich über eine Innenlüf-
tung/Zwangsentlüftung verfügt.
Der Vermieter muss das Bad so
herrichten, dass der Mieter du-
schen kann, ohne dass sich
Schimmelpilz an den Wänden
bildet.“ In gewissem Wider-
spruch dazu kommt das LG Mün-
chen zu dem Urteil, dass „das
Auftreten von Schimmel die
typische Folge von Kondenswas-
serbildung und daher aufgrund
bauphysikalischer Gesetze der
erste Anschein dafür ist, dass
ein fehlerhaftes Heizungs- und
Lüftungsverhalten ursächlich
ist.“

Auch in der grundsätzlichen
Fragestellung, ob Schimmelpilz-
bildung im Verantwortungsbe-
reich des Mieters oder Vermie-
ters liegt, gibt es verschiedene
Meinungen, so urteilt das OLG
Celle, dass „feuchte Wände und
Schimmelflecke immer Mängel
der Mietsache sind.“ Anders
sieht dies das LG Lübeck und
urteilt, dass „oft eine Kombi-
nation von Baumangel und ei-
nes Fehlverhaltens des Mieters
vorliegt. Dann verringert das
Fehlverhalten des Mieters sei-
nen Anspruch auf Mietminde-
rung.“

Nahezu einig urteilen ver-
schiedene Gerichte darüber, dass
der Vermieter nach dem Einbau
neuer, dichterer Fenster dazu
verpflichtet ist, den Mieter auf
die Notwendigkeit eines geän-
derten Lüftungsverhaltens hin-

zuweisen. Beispielsweise kommt
das LG Gießen zu dem Urteil,
dass „selbst wenn der Mieter
nach dem Einbau neuer Isolier-
glasfenster den Anforderungen
an eine sachgerechte Lüftung
nicht gerecht wird, der Mangel
dennoch aus dem Gefahrenbe-
reich des Vermieters stammt,
wenn dieser den Mieter nicht
präzise über die nach dem
Fenstereinbau aufgrund des ver-
änderten Raumklimas notwen-
digen zusätzlichen Lüftungs-
maßnahme aufgeklärt hat.“

Auch das AG Neuss stellt
fest, dass „der Vermieter den
Mieter nach einer Fenstermoder-
nisierung sachgerecht auf das
Wohnverhalten unter geänder-
tem Raumklima hinweisen
muss“.

Mehr in der Verantwortung
steht der Mieter nach Ansicht
des AG Hannover, denn demnach
„muss sich der Mieter beim Auf-
treten von Feuchtigkeitsschä-
den nach dem Einbau von
Isolierverglasungen in einem Ge-
bäude neueren Baujahrs dahin-
gehend entlasten, dass er aus-
reichend geheizt und gelüftet
hat“, obgleich ihn „der Vermie-
ter auf die Notwendigkeit ei-
nes geänderten Verhaltens hin-
weisen muss.“

Diese wenigen Beispiele
zeigen, wie schwierig, streitbar
und komplex die Schimmelpilz-
problematik auch aus juristi-
scher Sicht ist. Allerdings wird
aber gleichzeitig deutlich, dass
durch gezielte Aufklärung der
Mieter und Vermieter sowie das
Erkennen oft einfacher (bauphy-
sikalischer) Zusammenhänge
viele Schadens- und Streitfälle
vermieden werden können.

Autoren:
Prof. Dr. Helmut Weber,

Dipl. Ing. Ralf Weber
Kompetenzzentrum Bautenschutz

und Bausanierung (KBB),
Ebersberg
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„Dichten im Alten Rom“

Abdichtung des „Hotel
Colosseo“ im Europa-Park Rust

– mit WEBAC Bitumendickbeschichtung –

Der Europapark Rust ist
mit 3,5 Mio. Besuchern im
Jahr eine der meistbe-
suchten Touristenattrak-
tionen in Deutschland –
nur der Kölner Dom hat
noch mehr Besucher.

Der Park – 1975 auf einer Grö-
ße von 16 Hektar eröffnet – ist
inzwischen über 65 Hektar groß;
zu groß um Alles an einem Tag
anzusehen. So wurde bereits
1995 das erste Hotel im Euro-
pa-Park eröffnet, ein weiteres
folgte 1999. Diese beiden Häu-
ser sind mit 97% Auslastung
nahezu ständig ausgebucht, was
den schnellen Bau eines drit-
ten Hotels erforderlich macht.

Geplant wurde ein Hotel-
komplex mit 1400 Betten, dop-
pelt so groß wie die beiden be-
stehenden Hotels zusammen.
Der Name „Hotel Colosseo“ ist
Programm: die Front ist dem rö-
mischen Kolosseum nachemp-
funden, im Innenhof ist eine
riesige Piazza geplant, Brunnen
und Säulen werden ebenso zum
mediterranen Flair des Hauses
beitragen, wie Themenzimmer
mit so klangvollen Namen wie
„Carneval di Venezia“ und „Ro-
meo und Julia“.

Die Bauarbeiten begannen
im Januar 2003, der Grundstein
für das Hotel wurde am 25. Juni
2003 gelegt und schon ab Juni

2004 sind die ersten Zimmer
vermietet. Die Bauzeit von
knapp 1 Jahr war und ist eine
Herausforderung für alle Betei-
ligten: es mussten kompeten-
te Partner gefunden werden, die
einen reibungslosen Ablauf der
Bauarbeiten sicherstellen kön-
nen. Materialien müssen „just-
in-time“ angeliefert werden, da
es auf der Baustelle keinen La-
gerplatz gibt. Grund genug für
die ausführende Firma, sich für
eine Zusammenarbeit mit der
WEBAC zu entscheiden. Gemein-
sam mit unserem kompetenten
und qualifizierten Außendienst-
mitarbeiter Herrn Norbert Blum-
berg wurde das Beschichtungs-
system WEBAC 1K-Bitumendick-
beschichtung nach der DIN
18195 Lastfall 4–6 zur Abdich-
tung der mehr als 3.000 m²
gewählt.

Das System besteht aus
WEBAC Voranstrich, Armierungs-
gewebe und der polystyrol-ge-
füllten, 1-komponentigen WEB-
AC 1K-Bitumendickbeschich-
tung. Das Beschichtungssystem
wurde so gewählt, dass Voran-
strich und Bitumendick-be-
schichtung aufgespritzt werden
konnten: eine sehr wirtschaft-
liche und schnelle Möglichkeit
der Verarbeitung. Der gesamte
Hotelkomplex war Dank der
guten Zusammenarbeit inner-
halb weniger Wochen abgedich-
tet. Nun sind neben den Auf-
traggebern auch die Parkbesu-
cher zufrieden, die mit dem
„Hotel Collosseo“ zukünftig ein
Stück „Altes Rom“ im Europa-
park Rust bestaunen können.

Schützen & Erhalten

DER HAMBURGER FISCHMARKT –
HERINGE, KABELJAU UND STINTS 
WERDEN HIER ENTLADEN UND FRÜH 
MORGENS UNTER DIE MENSCHEN
GEBRACHT. WENN DER WIND VON 
DER SEE KOMMT, WIRD DIE ELBE 
ÜBER DIE KAIMAUERN GEDRÜCKT 
UND DER FISCHMARKT STEHT UNTER
WASSER. ZAHLREICHE GEBÄUDE AM
FISCHMARKT, DAS STILWERK, DIE 
KAIMAUERN, BAUGRUBEN WURDEN
MIT WEBAC®PUR-INJEKTIONSHARZEN
ABGEDICHTET. 

stoppt Wasser

WEBAC® Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel bei Hamburg
Telefon: +49 (0)40 670 57-0
Telefax: +49 (0)40 670 32 27
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Firmenjubiläum

Vom Kuhstall zu 2.500 qm Fertigungsfläche
Im Juli feierte die Desoi
GmbH aus Kalbach ihr 25-
jähriges Firmenjubiläum.
Gleichzeitig wurde die
neue Montagehalle einge-
weiht.

Drehermeister Siegfried Desoi
gründete 1979 das Unterneh-
men in einem umgebauten Kuh-
stall in Niederkalbach. Mit ei-
ner Dreh- und Bohrmaschine,
einer Säge und einer Werkbank,
sowie einem Auszubildenden
konnten die ersten Aufträge
bewältigt werden.

Aus Platzgründen ist die
Firma in 1986 in das Gewerbe-
gebiet Mittelkalbach umgezo-
gen. Durch ständige Neuerun-
gen und Erweiterungen ist die
Spanabhebende Fertigung nun

mit einem neuen, hochmoder-
nen Maschinenpark ausgestat-
tet. Dieser umfasst 5 CNC-
Drehmaschinen, 3 CNC- Fräsma-
schinen und diverse konventio-
nelle Zerspanungsmaschinen.
Desweiteren sind 2 Schweißar-
beitsplätze vorhanden.

Im Laufe der Jahre erfolg-
te der Bau neuer Fertigungshal-
len und die Produktion vergrö-
ßerte sich bis jetzt auf eine
Fläche von 2.500 qm.

Einen entscheidenden Ver-
lauf nahm die Firmengeschichte
in 1982. Ein Freund benötigte
einen Packer ø 13 × 110 mm
und so wurde die Injektions-
technik im Hause Desoi gebo-
ren.

Seitdem entwickelt, produ-
ziert und vertreibt das Unter-
nehmen Maschinen- und Pak-
kertechniken für die Zement-,
Harz- und Gelinjektion. Das
Sortiment wird durch Mischtech-
nik, Spritz- und Fördertechnik
für Bitumen, Luftverdüsung und
Airless, Verfugtechnik, Holz-
schutz und Hausschwammbe-
kämpfung, sowie Zusatzausrü-
stungen wie Strahltechnik und
Kompressoren erweitert. Geprüf-
te Systeme für ZTV- ING oder
die Risssanierung mit Spiralan-
ker runden das Ganze ab. Aber
auch für spezielle Gebiete wie
z.B. Baustellenlogistik ist Desoi
der richtige Ansprechpartner.

Mittlerweile ist die DESOI
GmbH ein wachstumorientiertes,
internationales Unternehmen mit
Vertretungen in aller Welt und
gehört zu den führenden Her-
stellern von Injektions-, Misch-
technik und Beschichtungssyste-
men. Langjähriges Know-How
sowie eine enge Zusammenarbeit
mit den Kunden, ermöglichen
eine optimale und baustellen-

gerechte Umsetzung der Kunden-
bedürfnisse. Eine schnelle und
unkomplizierte Abwicklung des
gesamten Auftragswesens erzeu-
gen eine Servicequalität auf
höchstem Niveau, die von den
Geschäftspartnern aus dem Sa-
nierungsbereich, der Abdich-
tungstechnik und dem Hoch-
und Tiefbau geschätzt wird.

Mit besonderem Stolz wird
gesehen, dass viele Mitarbeiter
aus den ersten Jahren der Fir-
ma bis heute treu geblieben
sind. Desoi beschäftigt heute
48 gut ausgebildete Mitarbei-
ter, sieben davon sind Auszu-
bildende. Die Förderung des
Nachwuchses aus eigenen Rei-
hen genießt hohe Priorität.

DESOI GmbH
Gewerbestraße 16
36148 Kalbach/Rhön
Tel: (0 66 55) 96 36-0
Fax: (0 66 55) 96 36-66 66
E-Mail: info@desoi.de
Internet: www.desoi.de

Fachforum

Schimmelsanierung
Institut für handwerkliche Bauwerkserhaltung und Bau-
denkmalpflege gemeinnützige GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 1, 04849 Bad Düben
(Nähe Leipzig), Büro Löningen
Tel.: 0 54 32 / 83 236, Fax: 0 54 32 / 83 745

Referenten:
Prof. Dr. Helmut Weber, Dipl.-Ing. Wolfgang Thölke
28.09.2004 – Hamburg, 29.09.2004 – Berlin
12.10.2004 – Düsseldorf, 23.11.2004 – München
24.11.2004 – Stuttgart
Beginn: 13.00 Uhr

• Rechtliche Rahmenbedingungen der Schimmelpilzproblematik
für Vermieter und Mieter

• Naturwissenschaftliche Grundlagen des Schimmelwachstums
– Gasförmige und flüssige Wasseraufnahme
– Bedeutung der relativen Luftfeuchte
– Definition und Bedeutung des aw- Wertes
– Wärmebrücken
– Sonstige Voraussetzungen für Schimmelwachstum

• Bauphysikalische Möglichkeiten zur Bekämpfung und Verhin-
derung des Schimmelbefalls

• Sanierung von Schimmelpilzbefall
– Instandsetzungsprinzipien
– Instandsetzungstechnologien
– Lastfall und Lösung

•  Diskussion
Ende: ca. 17.00 Uhr

Schützen & Erhalten

DHBV-Landesvorsitzen-
der Lothar Knöß

überreicht die
Ehrenurkunde für

das 25-jährige
Betriebsjubiläum
der Firma Desoi.

V.l.n.r.:
Regina Desoi,
Martin Desoi,

Siegfried Desoi,
Lothar Knöß.



Mecklenburg-
Vorpommern

Hamburg/
Schleswig-

Holstein
5.–6.

November
Ahrenshoop/Darß

Bremen/
Niedersachsen
18.–19. November,
Papenburg

LANDESVERBÄNDE

Herbsttagungen 2004
in den Landesverbänden

Nordrhein-
Westfalen
5. November,
Heinsberg

Hessen/Rheinland-
Pfalz/Saarland
7.–8. Oktober,
Schloss Romrod

Berlin/
Brandenburg

24.–26.
September

Potsdam

Sachsen-Anhalt
28.–29.
Oktober

Wittenberg

Thüringen
10.–11. Dezember,
Mellingen

Bayern
18.–19. Oktober
Nürnberg

Baden-Württemberg
19. November,
Sinzheim
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Sachsen
3.– 4.

Dezember
Raum Dresden



Bremen/Niedersachsen

Fachtagung und Besuch der
Meyer-Werft in Papenburg

Der Landesverband Bremen/
Niedersachsen plant zu seiner
diesjährigen Herbsttagung am
18. und 19. November eine Be-
sichtigung der Meyer Werft in
Papenburg sowie eine Fahrt mit
dem Transrapid auf der nahe-
gelegenen Teststrecke der Bun-
desbahn.

Einzelheiten sowie die The-
men der Fachveranstaltung wer-

den den Mitgliedern des Lan-
desverbandes in Kürze mitge-
teilt.

Programm

Freitag, 24. 9. 2004
18.30 Uhr: Anreise
19.00 Uhr gemeinsames Abendessen, danach

Stammtischrunde, Erfahrungsaustausch
Samstag, 25. 9. 2004

09.00 Uhr Fachtagung mit den Themen
– Handwerkersoftware
– Neuheiten in der VOB-B
– Neuheiten im Steuer- und Umsatzsteuerrecht

13.00 Uhr Führung durch das Schloss Sancoussi
16.00 Uhr Schlösserrundfahrt mit dem Spreedampfer
18.30 Uhr Der Landesverband lädt ein in den Weinkeller

„Sochers“ in der Nähe des Luisenplatzes
Sonntag, 26. 9. 2004

10.00 Uhr Mitgliederversammlung
11.00 Uhr Besichtigung der berühmten Stadtvillen von

Potsdam-Babelsberg mit Führung
13.00 Uhr Ende der Herbstveranstaltung

Berlin/Brandenburg

Tagung am Templiner
See in Potsdam

In alter Tradition wartet
auch in diesem Jahr der Lan-
desverband Berlin/Brandenburg
zu seiner Herbsttagung mit
einem Programm auf, das auf
hervorragende Weise fachliches,
geselliges und kulturelles mit-
einander verbindet. Für alle
Mitglieder des Landesverbandes
und deren Partner ein absolu-

ter Höhepunkt, den  man nicht
verpassen sollte.

Kongresshotel am
Templiner See, Potsdam

Bayern

Bauschäden sanieren
Symposium in Nürnberg am 19. Oktober

Unter dem Motto „Ein
Schultag von Experten für
Bauschaffende“ veran-
staltet der DHBV-Landes-
verband Bayern auch in
diesem Herbst ein Sympo-
sium zum Holz- und Bau-
tenschutz.

Die Schwerpunktthemen sind
diesmal Schimmelpilze, Risse
und Feuchteschäden. Als Ziel-

gruppen wurden neben den Mit-
gliedern Baubehörden, Architek-
turbüros, Bausachverständige,
Wohnungsbaugesellschaften,
Hausverwaltungen und Bauträ-
ger eingeladen. Die Teilnahme-
gebühr beträgt für Verbandsmit-
glieder Euro 40,–, für Gäste Euro
65,– pro Person. Tagungsgeträn-
ke und Mittagsimbiss sind im
Preis inbegriffen.

Anmeldungen nimmt der
Landesvorstand unter Telefon
(0 93 63) 9 06 00 oder Fax:
(0 93 63) 90 60 60 entgegen.

19. Oktober 2004
Bauindustrie-Zentrum
Nürnberg/Wetzendorf
Parlerstraße 67

LANDESVERBÄNDE

Programm

9.00 Uhr Begrüßung durch den Landesvorsitzenden Gero
Hebeisen

9.10 Uhr Schimmelpilze
Ursachen – Gesundheitsrisiken, Arten der Scha-
densbehebung
– Dr. Klaus Zinsmeister, Kompetenzzentrum für

Bautenschutz und Bausanierung
10.45 Uhr Kaffeepause
11.00 Uhr Risse im Baukörper

Ursachen und Lösungen zur Sanierung von Rissen
in Baukörpern und Putzen
– Dipl.-Ing. Klaus Kolonko, Ing. Büro Experta

12.15 Uhr Mittagspause
13.15 Uhr Sinn, Aufgaben und Nutzen eines Fachverban-

des
– Dr. Friedrich Remes, DHBV-Bundesgeschäfts-

führer
14.00 Uhr Feuchteschäden an Bauwerken

Schadensbilder – Ursachenanalyse, dauerwirksame
Lösungsempfehlungen
– Prof. Dr. Helmut Weber, Kompetenzzentrum für

Bautenschutz und Bausanierung
15.00 Uhr Kaffeepause
15.15 Uhr Gebäudeschäden durch eindringendes Wasser

Ursachen – Dichtungsmöglichkeiten, bewährte
Verfahren und Dichtstoffe,
– Dipl.-Ing. Bodo Appel, Webac Chemie

16.00 Uhr Schlusswort

Schützen & Erhalten



LANDESVERBÄNDE

Nordrhein-Westfalen

Herbsttagung bei der
Firma Trotec in Heinsberg

Zu einigen Möglichkeiten der
Messtechniken am Bau wird Herr
Michael Resch von der Firma
Trotec berichten und Sie an
praktischen Beispielen erläu-
tern.
Beginn der Tagung 9.00 Uhr:
Top1: Eröffnung und

Begrüßung
Top 2: Aktuelle Probleme des

neuen Arbeitsrechts
Herr Rechtsanwalt
Omankowsky

Top 3: VOB auf dem Prüfstand
Herr Rechtsanwalt
Omankowsky

Top 4: Messtechniken in der
Bauwerksanalyse
– Feuchte- und Tem-

peraturmessung
– Thermographie
– Endoskopie
– Radiometrie
– Impuls-Radar
Herr Michael Resch

Bei seiner Herbsttagung
am 5.11.2004 ist der Lan-
desverband NRW zu Gast
bei der Firma Trotec in
Heinsberg.

Das neue Arbeitsrecht und so-
mit das Kündigungsschutzgesetz
birgt einige Probleme und Ri-
siken in sich. Viele Unterneh-
mungen sind verunsichert und
wissen nicht wie sie sich bei
Neueinstellungen aber auch bei
Kündigungen verhalten sollen.

Die „neue“ VOB bringt Ver-
unsicherung und es verbergen
sich Verfahrensfehler in einer
gewissen Grauzone. Es stellt sich
die Frage, ob Werkverträge wei-
ter nach VOB oder doch besser
nach BGB zu vereinbaren sind.

Beide Themen hat der Lan-
desverband aufgegriffen und
wird sie bei der diesjährigen
Herbsttagung mit Herrn Rechts-
anwalt Omankowski thematisie-
ren.

Messtechnik in der Bau-
werksanalyse und der Bauzu-
standsanalyse ist heute in fast
allen einschlägigen Richtlinien
verankert und ein absolutes
Muss für jeden Fachbetrieb. Das
bedeutet kein Angebot in der
Bauwerkssanierung ohne Bau-
zustandsanalyse.
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Mecklenburg-Vorpommern/Hamburg/
Schleswig-Holstein

Herbsttagung auf dem Darß
Nach Ahrenshoop auf dem

Darß lädt vom 5.–6. November
der Landesverband Mecklenburg-
Vorpommern seine Mitglieder
und die des benachbarten Lan-
desverbandes Hamburg/Schles-
wig-Holstein ein.

Tagungshotel ist das Roman-
tikhotel Fischerwiege, Am Schif-
ferberg.

Programm
Freitag, 5.11.2004

16.00 Uhr Mitgliederversammlung
19.00 Uhr geselliges Beisammensein

Samstag, 6.11.2004
9.00–12.30 Uhr Fachvorträge

– Prof. Helmut Weber zum Thema Bautenschutz
– Abdichtung

– Angela Steinfurt zum Thema Schimmelpilze
und Fogging

Nach dem Mittagessen folgt ein Ausflug „auf den Spuren der Künst-
lerkolonie“. Ausklang der Tagung ist im „Cafe Namenlos“ gegen
ca. 16.00 Uhr.

Foto: www.photocase.de/Klaus Heidemann



FORUM

Leserbrief

Die Schleierinjektion:
Pro oder contra?

Vorbemerkung: Als ich
Herrn Remes im Telepho-
nat eine Stellungnahme
zur Diskussion um die
Schleierabdichtung anbot,
kam die Frage spontan:
„und stehst Du positiv
oder negativ dazu?“ Nach
jahrelanger praktischer
Erfahrung kann die Ant-
wort nur eine sein: „kri-
tisch differenziert!“

Das Abdichten von erdberühr-
ten Bauwerken als Außenab-
dichtung – aber ohne Abgra-
ben – die Idee scheint genial!
Doch wenn eine Idee genial ist,
braucht sie nicht gleichzeitig
einfach zu sein. Die Schleier-
injektion ist es jedenfalls nicht!

Der immer erste – auch von
Herrn Bromm angeführte – Kri-
tikpunkt: wie kann ich sicher-
stellen, dass sich das Injekti-
onsgut an den abzudichtenden
Flächen verteilt?

Zu Recht macht Herr Bromm
auf die vereinfachenden Darstel-
lungen in den Herstellerprospek-
ten aufmerksam. Die in Sche-
mata dargestellte einheitlich
dicke Schicht vor der Außen-
wand herzustellen ist unreali-
stisch.

Schon vor langen Jahren
haben wir mit Hans Axel Kab-
rede bei Versuchen an Testwän-
den die völlig unregelmäßige
Verteilung feststellen können.
Mittlerweile gibt es seit eini-
ger Zeit auch „Freilandversuche“
an wirklichen Baustellen, deren
Ergebnisse mit Photos im In-
ternet einzusehen sind. Schon
die Angabe der Verbrauchsmen-
gen (25–30 kg/m2 im Durch-
schnitt) zeigt, dass mit einem
ernormen „Verlust“ gerechnet

wird (zum Vergleich: Abdichtung
mit KMB o. Schlämme: ca. 6 kg/
m2).

Wichtig ist im Endeffekt
eben nur, dass Material überall
hingelangt. Wie aber kann ich
dieses Ziel nachweisbar errei-
chen?

Die Injektion eines Bohrlo-
ches muß solange fortgeführt
werden, bis Injektionsgut an
den nebenliegenden Bohrlö-
chern austritt. Die Annahme
besagt, dass sich das Gel in dem
Fall an der Außenwand verteilt
hat und anschließend den leich-
testen Weg, nämlich den über
die nächstliegenden Löcher
sucht. Da es sich hierbei wie
gesagt um eine Annahme han-
delt – Fehlstellen sind dennoch
nicht ausgeschlossen! – können
spätere Nachinjektionen erfor-
derlich sein. Das hierdurch ent-
stehende Kalkulationsrisiko (hö-
herer Materialverbrauch,
zusätzlicher Zeitaufwand durch
erneute Anfahrten, Baustellen-
einrichtungen,...) restlos auf
den Auftraggeber abzuwälzen,
wird von Herstellerseite meist
empfohlen.

Dies erfordert jedoch eini-
ges verkäuferisches Geschick,
sollen wir doch nicht nur Pro-
bleme lösen, sondern letztend-
lich zufriedene Kunden hinter-
lassen!

Bauwerksuntersuchungen
(vor Angebotserstellung!) wer-
den von allen Seiten empfoh-
len, so auch im bisher einzi-
gen Regelwerk zur Schleierin-
jektion, herausgegeben von der
Deutschen Bahn, werden aber
kaum jemals gemacht. Die Fest-
stellung des vorliegenden Last-
falles, Untersuchung des Boden-

Thüringen

Herbsttagung in Mellingen

Nach reiflicher Diskussi-
on wurde beschlossen,
dass im Jahr 2004 erst-
mals der Stammtisch an
einem Freitag durchge-
führt wird und die Weiter-
bildung  und  Mitglieder-
versammlung am Samstag.

Freitag, den 10. 12. 2004 ab
19.00 Uhr Stammtisch
Samstag, den 11. 12. 2004  ab
8.30 Uhr Weiterbildung mit
anschließender Mitgliederver-
sammlung
1. Balkonabdichtung
2. Fugenabdichtung
3. Fehler bei der Beschichtung

von maßhaltigen Bauele-
menten wie Türen, Fenster,
u.s.w. im Aussenbereich
– Erläuterung von Schäden

durch Fallbeispiele.
4. Versicherungen? Wie gut

oder schlecht sind wir ab-
gesichert mit Fallbeispielen.

Veranstaltungsort Hotel Ilmtal
in Mellingen

LANDESVERBÄNDE

Sachsen Anhalt

Sanierungsarbeiten in der
Schlosskirche Wittenberg

Die diesjährige Herbsttagung
des Landesverbandes Sachsen-
Anhalt, die sich thematisch der

holzschutztechnischen Sanie-
rung historischer Bauwerke wid-
met, findet am 28. und 29.
Oktober in der Lutherstadt Wit-
tenberg statt.

Das Programm sieht vor:
28. 10. 2004:
Mitgliederversammlung
29.10.2004:
Führung durch die Schloß-

kirche Wittenberg und fachli-
che Erläuterungen zur Sanierung

Neuer Vorstand 2004:
links 2. Vorsitzender Klaus Renhak,
rechts 3. Vorsitzender Rainer Pausch.

Blick zur Schloßkirche.
Foto: www.wb4you.de



materials (Sieblinie) etc – al-
les nicht einfach und auch
kostspielig (wer zahlt’s?).

Das Anlegen einer Schürf-
grube z.B. wird meistens nicht
praktikabel sein, denn nicht
umsonst hat man sich gegen das
Aufgraben entschieden...! Soll
man auf das Verständnis des
Kunden hoffen, die Kernbohr-
maschine mitbringen und an-
kündigen, dass (mehrere!) Boh-
rungen durch (jede!) Wand (in
verschiedenen Höhen!) anzule-
gen sind, um eine Aussage über
den ungefähren Verbrauch ma-
chen zu können?

Für den Fall, dass an der
Außenwand zum Zeitpunkt der
Untersuchung der Lastfall „auf-
stauendes“ oder „drückendes“
Wasser herrscht, sollte man sich
vorab seine Versicherungspo-
lice durchlesen!

Angenommen, Untersuchun-
gen würden gemacht und das
außen anliegende Material hätte
sich als stark hohlräumig erwie-
sen (Extremfall: Bauschutt!),
wären Vorabmaßnahmen, wie
das Verpressen mit PUR-Schaum
über Lanzen mit einzukalkulie-
ren.

Schmutz- und Oberflächen-
wasserrohre sollten mit Kame-
ra auf Dichtigkeit überprüft
werden. Alternativ dürfte der
Hinweis nicht fehlen, dass bei
Undichtigkeiten die Rohre mit
verfüllt werden! Hinweise auf

weitere Gefahren, wie z.B. für
am Haus wachsende (mitunter
teure!) Pflanzen dürfen im An-
gebot nicht fehlen. Die Liste
ließe sich verlängern!

Zurück zur Anfangsfrage:
Nein, ich bin kein Gegner der
Schleierinjektion!

Doch nach jahrelanger Er-
fahrung habe ich immer noch
das Gefühl, dass viele Materi-
al- und Maschinenlieferanten
ihre in naivem Vertrauen gewie-
gelten Verarbeiter ins Feuer
schicken und letztere sich auch
gerne – mit Hoffnung auf die
schnelle Mark (Euro) – ins Feuer
schicken lassen.

Meine Prognose ist denn
auch, dass es noch lange Jah-
re dauern wird, bis sich eine
eigentlich sehr interessante
Technologie zu den „allgemein
anerkannten Regeln der Tech-
nik“ wird rechnen lassen. Nur
die Frage, wie viele Mängel,
Schäden, Streitigkeiten (und
Firmenpleiten!) es auf diesem
Wege noch geben wird...

Jochen Nickel,
Geschäftsführer

Jochen Nickel Bautenschutz
GmbH, Westerland/Sylt

Literatur:
– Rudolph/Hornig: „Experimentelle Unter-

suchungen zur Ausbreitung des Gelschlei-
ers im Baugrund“

– K. Asendorf: „Die nachträgliche Abdich-
tung von Bauwerken durch Injektion von
Acrylatgelen in den Baugrund: Erfahrun-
gen – Chancen – Risiken „

– Frank Frössl: „Immer gut beraten?“ in
„Bauhandwerk“ 6/04



Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Absender

Name

Firma

Mitgliedsnummer

Bitte beachten Sie: Bei NICHT-Mitgliedern erfolgt die Liefe-
rung ab einer Bestellsumme von € 25,– nur gegen Vorkasse.

DHBV-Shop
Fax-Bestellung (0 22 34) 49314

Hiermit bestelle ich aus dem Sortiment des Deutschen Holz- und Bautenschutzverbandes e.V.
(Hans-Willi-Mertens-Str. 2, 50858 Köln, Tel. (0 22 34) 4 84 55 zzgl. Versandkosten und MwSt.:

Nur für DHBV-Mitglieder! Preis Anzahl

DHBV-Briefumschläge, selbstklebend mit Fenster 110 × 220mm 100 Stück € 8,00
PVC-Aufkleber „DHBV-Mitglied“, 30 Millimeter Durchmesser 100 Stück € 10,00

DHBV-Hinweise – pro Hinweis– 30 Stück € 8,00
– pro Hinweis– 50 Stück € 11,00
– pro Hinweis– 100 Stück € 18,00

Nr. 1, Außenabdichtungen

Nr. 2, Nachträgliche Kellerinnenabdichtung

Nr. 3, Fußbodenbeschichtungen/Fußbodenversiegelungen

Nr. 5, Holzschutz

Nr. 6, Schwammbekämpfung

Behandlungsnachweis 100 Stück € 16,00
für Holzschutzarbeiten nach DIN 68800/4 500 Stück € 52,00

1.000 Stück € 77,00

Für DHBV-Mitglieder und Nichtmitglieder DHBV-Preis Sonst. Preis Anzahl

Handbuch zur Sachkundeausbildung € 27,00 € 31,50
Herausgeber: Ausbildungsbeirat Bekämpfender Holzschutz

Richtlinie „kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen € 5,00 € 6,50
KBM“ (Ausgabe 11/01)

Richtlinie „flexible Dichtungsschlämmen“ (Ausgabe 01/99) € 4,00 € 5,50

Richtlinie „mineralische Dichtungsschlämmen“ (Ausgabe 05/02) € 3,00 € 4,50
DIN 18 195, Bauwerksabdichtung (Ausgabe 8/2000) € 5,50 € 6,50
Seminarunterlagen (bitte ankreuzen welche) je je

 Crash-Kurs Holzschutz  Bauwerksabdichtung  Injektionstechnik € 16,00 € 23,00
Leitfaden 1 und 2 für die Preisermittlung € 25,00 € 33,00
von Bausanierungsarbeiten, 3. Auflage

Diskette zum Leitfaden 1 und 2, MS-DOS, Windows € 8,00 € 9,50

Leitfaden 3 für die Preisermittlung € 24,00 € 32,00
von Holzschutzarbeiten, 1. Auflage

Diskette zum Leitfaden 3, MS-DOS, Windows € 8,00 € 9,50
Ich will mehr über den Deutschen Holz- und Bautenschutzverband und seine Leistungen wissen,
bitte schicken Sie mir Informationsmaterial!



NOTIERT

29. Oktober 2004 in Rostock

31. Norddeutsche
Holzschutzfachtagung

Tagungsort:
Handwerkskammer Ostmecklenburg/Vorpommern
Schwaaner Landstraße 8, 18055 Rostock

Programm:
8.30 Uhr Eröffnung der Industrieausstellung der Holzschutz-

mittelhersteller
9.00 Uhr Hauschwammbekämpfung erfolgreich und sinn-

voll?!
Beispiele erfolgreicher und fehlgeschlagener Sa-
nierungen
– Dipl.-Ing. Ekkehard Flohr, ö.b.u.v. SV; Dessau

10.15 Uhr Kaffeepause
10.45 Uhr Regelwerke zum Holzschutz auf dem Prüfstand

– Obering. Dipl.-Ing. Dipl.-Päd. Klaus Kempe,
Leipzig

12.00 Uhr Buhnenzerstörung und -neubau nach Schäden
durch die Bohrpfahlmuschel an der deutschen
Ostseeküste
– Dipl.-Ing. Hans-Joachim Meier, Leiter des Staat-

lichen Amtes für Umwelt und Natur, Rostock
12.30 Uhr Mittagspause
13.30 Uhr Workshop zum Thema:

Normgerecht getrocknetes und imprägniertes Holz
auf der Baustelle – Wunschdenken oder Reali-
tät?
These: In nur 20–30% aller Fälle wird qualitäts-
und normgerechtes Holz eingebaut!
Mit Kurzvorträgen von:
– Frau Dr. Gesa Haroske, Fachbeirat des HFN e.V.

Frau Dipl.-Ing. Annette Böhme, Klöpferholz
GmbH, Schwerin (Holzlieferant)

– Herr Bernd Kröhnert, Säge- und Hobelwerk Ober-
weser (Imprägnierer)

– Herr Prof. Thomas Truebswetter, ehem. Fach-
hochschule Rosenheim

– Herr Dr. Peter Jüngel, Kurt Obermeier GmbH
& Co.KG (Holzschutzmittelhersteller)

– Herr Dipl.-Ing. Borimir Radovic, MPA Univer-
sität Stuttgart, Verband der Deutschen Säge-
und Holzindustrie

– Herr  Dipl.-Ing. Detlef Krause, Fachbeirat des
HFN e.V.

ca.  14.45 Uhr Kaffeepause.
Anschließend Diskussion mit allen Referenten des
Tages zum Thema.

17.00 Uhr Schlußwort
Info über: HFN e.V., Geschäftsstelle, Am Dorfanger 19, 18246 Groß
Belitz oder per eMail an webmaster@hfn-home.de.

Detlef Krause, Geschäftsstelle HFN

Hanse Sail Rostock im Stadthafen
Foto:
Hansestadt
Rostock,
Irma
Schmidt

www.deitermann.de

Das war Teamwork.

Einer für alle. Alle für einen.

● Dauerhafter Feuchtigkeitsschutz durch 
abgestimmte Systemkomponenten

● Hochwirksam, praxiserprobt
● Universell einsetzbar
● Für jede Objektgröße, für jede Wasserbelastung

Das Deitermann Mauerwerkssanierungssystem:
● HKS Dichtungsspachtel ● DS Fix Flexible Dichtungsschlämme

● Horizontalsperre Adexin HS 2/HS ● Cerinol BSP Bohrlochsuspension
● AS Spritzbewurf ● PG Porengrundputz ● Sanierputz SP weiß/grau

● FP Feinputz ● RP Reibeputz 
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Altes und Neues im Seminarangebot

Qualifikationslehrgänge Herbst 2004
Neben den bekannten
Lehrgängen Nachträgliche
Bauwerksabdichtung, In-
jektionsschein, SI-Schein
und KMB-Schein sind in
diesem Herbst die folgen-
den Qualifikationslehr-
gänge neu in das Semi-
narprogramm mit aufge-
nommen worden.

OS-Schein

(Oberflächenschutz durch Be-
schichtung von Betonböden)

Grundlegend wird in diesem
Lehrgang die Frage beantwor-
tet, welchen Anforderungen
Oberflächenschutzsysteme von
Betonböden nachkommen müs-
sen.

Also was ist eine Imprägnie-
rung, Versiegelung, Beschich-
tung, ein Belag oder ein Est-
rich?

Wie wird der Untergrund
geprüft, vorbereitet und nach-
behandelt?

Die Bodendiagnose wird
anhand einer Checkliste für In-
dustrieböden demonstriert.

Ebenso werden neben der
Charakterisierung chemischer
Belastungen/Rutschfestigkeits-
anforderungen Arbeitsschritte
wie Grundierung, Kratzspachte-
lung, Versiegelung, Beschich-
tung, Belag und Estrich demon-
striert.

Das Seminar findet am 19.
und 20. November in Münster
statt.

FS-Schein

(Fassadenschutz in Theorie und
Praxis)

Bauchemische und bauphy-
sikalische Grundlagen werden
ebenso neben den notwendigen
Voruntersuchungen und Kenn-
datenermittlungen theoretisch
und praktisch erläutert.

Schadensbilder und Scha-
densformen an Fassaden wer-
den anschaulich an Objektbei-

spielen des Fassadenschutzes
mit unterschiedlichen Problem-
stellungen referiert und nach
theoretischer Vorstellung wer-
den Fassadenschutzmitttel di-
rekt auf Musterflächen aufge-
tragen.

„Chemie zum Anfassen“, der
Themenkomplex beinhaltet da-
her Laborversuche und Experi-
mente ebenso wie objektbezo-
gene Ausschreibungen und
Leistunsverzeichnistexte .

Das Seminar findet am 26.
und 27. November in Münster
statt.

Schimmelpilzsanie-
rung in Gebäuden

Das Thema nasser und
schimmeliger Wände in Wohnun-
gen wird in den Medien immer
intensiver behandelt. Die Fach-
zeitschriften sind voll von An-
bietern, die zu dem aktuellen
Top-Thema „Schimmelpilze in
Gebäuden“ Seminare, Lehrgänge
und Workshops anbieten. Die
Themen sind häufig die glei-
chen:
– Ursachen für das Schimmel-

pilzwachstum
– Erkennen von mikrobiellem

Befall
– Gesundheitliche Auswirkun-

gen
– Messung von Innenraumbe-

lastungen  bei mikrobiellem
Befall

– Bewertung von Innenraum-
belastungen

– Vorbeugung vor Schimmel-
pilzbefall

– Juristische Aspekte bei
Schimmelpilzbefall

Aber wie sieht es mit einer fach-
und richtliniengerechten Sanie-
rung aus?

Die fachgerechte Sanierung
eines mikrobiellen Befalls in
Gebäuden bleibt in Seminaran-
geboten meistens außen vor.
Und die Unternehmen (Fachun-
ternehmen?) bleiben bzgl. der

Sanierungsplanung auf sich al-
lein gestellt und müssen sich
mit Schlagwörtern wie:

Biostoffverordnung, Gefahr-
stoffverordnung, technische
Regeln biologische Arbeitsstof-
fe, technische Regeln gefähr-
liche Stoffe, Handlungsempfeh-
lung für die Sanierung von mit
Schimmelpilzen befallenen In-
nenräumen, Empfehlungen des
Umweltbundesamtes und des
Landesgesundheitsamtes Baden-
Württemberg, u.v.m. auseinan-
dersetzen.

Auch bei den Ingenieurbü-
ros, Planern, und Baubiologen
wird der Ruf nach Fachunter-
nehmen im Bereich „Schimmel-
pilzsanierung in Gebäuden“
immer lauter. Der Holz- und
Bautenschutzverband möchte
dem Rechnung tragen, indem er
einen Lehrgang mit Prüfung zu
diesem Thema anbietet. Ziel
dieses Lehrganges ist es, den
Unternehmern und seinen Mit-
arbeitern Fachkenntnisse zu ver-
mitteln, den Weg durch die Ver-
ordnungen, Gesetze und
Empfehlungen aufzuzeigen und
gleichzeitig einen Qualifika-
tionsnachweis zu erwerben.
Das Gebiet der Schimmelpilzsa-
nierung in Gebäuden ist so
umfassend und birgt so viele ge-
sundheitliche Risiken für Be-
wohner, Mitarbeiter und Auftrag-
nehmer, dass eine kompetente
Sanierung nur durch ein aus-
gebildetes und qualifiziertes

Fachunternehmen sichergestellt
werden kann. Eine Aufgabe, der
sich jedes zukunftsorientierte
DHBV-Unternehmen nicht ver-
schließen sollte!

Das Seminar findet am 8.
und 9. Oktober sowie am 22.
und 23. Oktober in Münster
statt und umfasst vier Seminar-
tage.

Qualitätssicherung
im Holz- und Bauten-
schutz

In diesem erstmals stattfin-
denden Tagesseminar werden
folgende Themen der Qualitäts-
sicherung anschaulich darge-
stellt und erläutert:
– Kundenzufriedenheit als

Maßstab für unternehmeri-
sches Handeln

– Das Leitbild des Unterneh-
mens

– Qualität definieren und
Standards festlegen

– Controlling – Welche Kenn-
zahlen sind sinnvoll und
aussagekräftig?

– Organisation und Ablaufpla-
nung

– Fremdüberwachung – Sinn
und Nutzen

Das Seminar findet am 1. Ok-
tober in Münster statt.

Anmelden zu den Semina-
ren können Sie sich wie gewohnt
bei der Bundesgeschäftsstelle
in Köln oder direkt beim HBZ
Münster.

Warnung vor Trickbetrügern
Die BfA warnt aktuell vor Trick-
betrügern. Derzeit seien gefälsch-
te Briefe, deren Absender angeb-
lich die BfA sein soll, im Umlauf,
in denen den angeschriebenen
Arbeitgebern die Rückerstattung
von angeblich überzahlten Ar-
beitgeberbeiträgen zur gesetz-
lichen Rentenversicherung in
Aussicht gestellt werde. Absen-
der der Schreiben sei in den bis-

her bekannt gewordenen Fällen
„BfA, Postfach 100700, 70006
Stuttgart“. Die Betriebe werden
zur Angabe ihrer Kontoverbin-
dung aufgefordert. Statt einer
Überweisung – der angeblich
überzahlten Beiträge – erfolge
dann jedoch eine Abbuchung. In
Zweifelsfällen empfiehlt die BfA
eine Nachfrage beim zuständi-
gen Prüfdienst.

NOTIERT
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PERSONALIEN/NOTIERT

Geburtstagskalender: Wir gratulieren
OKTOBER

6. Oktober Dipl.-Ing. Dirk Opländer Kleingedankstraße 12 50677 Köln 50
16. Oktober Gerhard Meyer Esslinger Straße 3 71334 Waiblingen 60
21. Oktober Dipl.-Betriebswirt Peter Lindner Leipziger Straße 133 15236 Frankfurt/Oder 50
22. Oktober Kurt Gerst Im Altenschemel 39 A 67435 Neustadt 70
23. Oktober Paul Hunkemöller Boschstraße 14–16 48653 Coesfeld 65
26. Oktober Bernhard Dittmann Germensdorfer Allee 31 16515 Oranienburg 55

NOVEMBER
1. November Heinz Dietrich Atzelbergstraße 99 60389 Frankfurt am Main 70
2. November Bernd Höllstern Greschbachstraße 34 76229 Karlsruhe 55
9. November Adolf Lindermeier Obere Breitensteinstraße 11 83059 Kolbermoor 70
14. November Horst Vollenbruch Velauer Straße 61 45472 Mülheim 70
16. November Dipl.-Ing. Matthias Theisen Schönfelder Straße 65 54298 Orenhofen 70
16. November Manfred Bischoff Untere Ortsstraße 14 72270 Baiersbronn 60
21. November Hans-Joachim Rüpke Grünaustraße 14 30455 Hannover 55
24. November Dipl.-Ing. Bernd Türcke Antonienstraße 26 06749 Bitterfeld 65

DEZEMBER
16. Dezember Hermann Deden Arsterdamm 93 28277 Bremen 65

Neuaufnahmen: Herzlich willkommen beim Deutschen
Holz- und Bautenschutz Verband!

Wir freuen uns über folgende neue Mitglieder:
BERLIN/BRANDENBURG

Zimmerei Ulbrich 14542 Werder Bliesendorfer Dorfstr. 5a Tel. (0 33 27) 446 33 Tel. (0 3327) 73 00 69
OT Bliesendorf torsten.ulbrich@zimmerei-ulbrich.de

HAMBURG/SCHLESWIG-HOLSTEIN
wartig Chemieberatung GmbH 22763 Hamburg Friesenweg 4 Tel. (040) 8 8180 30 Tel. (0 40) 88 18 03 77 info@wartig.de

Schützen & Erhalten · September 2004 · Seite 43

WestWood

Qualität + Erfahrung

Vergleichen Sie die Qualität.
Profitieren Sie von unserer Erfahrung. Überzeugen Sie sich!

Mit WestWood und Ihrer guten Ausführung
gewinnen Sie noch mehr zufriedene Kunden.

WestWood Kunststofftechnik GmbH
Zur Schmiede 8-10 · 32423 Minden · Telefon: 05 71 / 8 89 27 -20 · Telefax: 05 71 / 8 89 27 -21
info@westwood-kunststofftechnik.de · www.westwood-kunststofftechnik.de

WestWood ist ein innovativer Anbieter von qualitativ hochwertigen Flüssigkunststoffen für die Baubranche. Wir entwickeln, produzieren 
und vertreiben Systemlösungen für bautechnische Probleme, wie die Abdichtung von Flachdächern, Balkonen und Parkhäusern.
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Qualifikationskurse und Lehrgänge
DHBV-Siegel-
workshops

Teilnahmepflicht zur
Erlangung des DHBV-Siegels

Siegel-Workshop 1

Der Unternehmer und
seine Kunden
Kassel, Hotel La Strada
18. September 2004
Sa. 10.00–17.30 Uhr
€ 180,– zzgl. MwSt.
inkl. Tischgetränke, Kaffee-
pause, Mittagsbuffet
Siegel-Workshop 2

Der Unternehmer und
seine Mitarbeiter
Kassel, Hotel La Strada
13. November 2004
Sa. 10.00–17.30 Uhr
€ 180,– zzgl. MwSt.
inkl. Tischgetränke, Kaffee-
pause, Mittagsbuffet
Anmeldung:
DHBV-Geschäftsstelle in Köln

Techniker-Lehrgang

Holz- und Bautenschutz-
techniker
HBZ Münster
24.–28. 1. 2005
(Allgemeiner Teil)
21.–25. 2. 2005
(Bautenschutz)
4.–8. 4. 2005 (Holzschutz)
€ 1.500,– inkl. Prüfungsge-
bühr

Bautenschutz

SI-Schein mit TÜV-Prüfung

(Schutz- und Instandsetzung
von Betonoberflächen)
HBZ Münster
2.–4. 12. 2004
Do.–Sa. 8.00–17.00 Uhr
DHBV-Mitglieder: € 300,–
inkl. Seminarunterlagen
Nicht-Mitglieder: € 356,–
inkl. Seminarunterlagen
Prüfungsgebühr € 130,–
Nachträgliche
Bauwerksabdichtung
HBZ Münster
12.–13. 11. 2004
Fr.–Sa. 8.00–17.00 Uhr
DHBV-Mitglieder: € 175,–
inkl. Seminarunterlagen
Nicht-Mitglieder: € 200,–
inkl. Seminarunterlagen
Prüfungsgebühr € 130,–

VOB für Baupraktiker
(Teil 1)
HBZ Münster
24.–25. 10. 2004
Fr. 9.00–17.00 Uhr
Sa. 8.00–13.00 Uhr
DHBV-Mitglieder: € 220,–
inkl. Seminarunterlagen
Nicht-Mitglieder: € 245,–
inkl. Seminarunterlagen
Bei Mehrfachanmeldungen
aus einem Betrieb € 200,–
pro Person
VOB für Baupraktiker
(Teil 2)
HBZ Münster
5.–6. 11. 2004
Fr. 9.00–17.00 Uhr
Sa. 8.00–13.00 Uhr
DHBV-Mitglieder: € 220,–
inkl. Seminarunterlagen
Nicht-Mitglieder: € 245,–
inkl. Seminarunterlagen
Bei Mehrfachanmeldungen
aus einem Betrieb € 200,–
pro Person
Anmeldung und Info zu den
Lehrgangsinhalten:
HBZ Münster
Echelmeyerstraße 1–2,
48163 Münster
Frau Ariane Höing,
Tel.: 0251/705-1128,
Fax: 0251/705-1350
e-mail: ariane.hoeing@hwk-
muenster.de

Holzschutz

Sachkundenachweis
Holzschutz am Bau
Kleinmachnow, Hotel NH
Berlin/Potsdam
1. Teil: 15. 11.–19. 11. 2004
2. Teil: 29. 11.–2. 12. 2004
Konsultationstag: 17. 12. 2004
Prüfung: 18. 12. 2004
Abschluß: Sachkundenachweis
Lehrgang: 1250,– €
zzgl. MwSt.
Inkl. Mittagessen und
Pausengetränke
Prüfungsgebühr: 200,– €
zzgl. MwSt.

Lehrgang
Pilzbestimmung II
BFH Hamburg
(Ref. Dipl.-Biol. Tobias Huck-
feldt)
17. 9. ’04, 9.00 bis 17.00 Uhr
18. 9. ’04, 9.00 bis 14.00 Uhr
DHBV-Mitglieder: 135,- €
zzgl. MwSt., Nicht-Mitglieder:
200,- € zzgl. MwSt.

Injektionsschein
HBZ Münster
15.–16. 10. 2004
Fr.–Sa. 8.00–17.00 Uhr
DHBV-Mitglieder: € 175,–
inkl. Seminarunterlagen
Nicht-Mitglieder: € 200,–
inkl. Seminarunterlagen
Prüfungsgebühr € 130,–
KMB-Schein
6.–8. 10. 2004
Mi.–Fr. 8.00–17.00 Uhr
DHBV-Mitglieder: € 350,–
inkl. Seminarunterlagen
Nicht-Mitglieder: € 410,–
inkl. Seminarunterlagen
Prüfungsgebühr € 105,–

Neu im Lehrgangs-
angebot

Fassadenschutz in
Theorie und Praxis
HBZ Münster
26.–27. 11. 2004
Fr.–Sa. 8.00–17.00 Uhr
DHBV-Mitglieder: € 175,–
inkl. Seminarunterlagen
Nicht-Mitglieder: € 220,–
inkl. Seminarunterlagen
Prüfungsgebühr € 130,–
Oberflächenschutz durch
Beschichtungen von
Betonböden
HBZ Münster
19.–20. 11. 2004
Fr.–Sa. 8.00–17.00 Uhr
DHBV-Mitglieder: € 175,–
inkl. Seminarunterlagen
Nicht-Mitglieder: € 220,–
inkl. Seminarunterlagen
Prüfungsgebühr € 130,–
Schimmelpilzsanierung
in Gebäuden
HBZ Münster
8.–9. 10. 2004
22.–23. 10. 2004
(insgesamt 4 Seminartage)
Fr. 9.00–18.00 Uhr
Sa. 8.00–17.00 Uhr
DHBV-Mitglieder: € 245,–
inkl. Seminarunterlagen
Nicht-Mitglieder: € 275,–
inkl. Seminarunterlagen
Prüfungsgebühr € 130,–
Qualitätssicherung im
Holz- und Bautenschutz
HBZ Münster
1. 10. 2004
Fr. 9.00–18.00 Uhr
DHBV-Mitglieder: € 150,–
inkl. Seminarunterlagen
Nicht-Mitglieder: € 175,–
inkl. Seminarunterlagen

Lehrgang
Pilzbestimmung III
BFH Hamburg
(Ref. Dipl.-Biol. Tobias Huck-
feldt)
1. 10. ’04, 9.00 bis 17.00 Uhr
2. 10. ’04, 9.00 bis 14.00 Uhr
DHBV-Mitglieder: 135,– €
zzgl. MwSt, Nicht-Mitglieder:
200,– € zzgl. MwSt
Thema: Verwechslungsmöglich-
keiten, Färbemethoden, selte-
ne Pilzarten, Bestimmungs-
übung an Schaustücken und
unter dem Mikroskop
Lehrgang

Insektenbestimmung
Aufbauseminar III
BFH Hamburg
Dr. Uwe Noldt
24. 9. ’04 9.00 bis 17.00 Uhr
25. 9. ’04 9.00 bis 14.00 Uhr
DHBV- Mitglieder: 135,– EUR
zzgl. MwSt.
Nicht-Mitglieder: 200,– EUR
zzgl. MwSt.
Inhalt: Frischholzinsekten (z.B.
Ambrosiakäfer, Bockkäfer, Holz-
wespe, Holzbohrer)
Marine Holzzerstörer (z.B.
Schiffsbohrmuschel, Asseln)
Gelegentliche Vorratsschädlinge
(z.B. Rüsselkäfer, Speckkäfer)

Anmeldung:
DHBV-Geschäftsstelle in Köln

Pilz- und Insektenseminar
im Herbst 2004

Organisatorische Hinweise:

Lehrgangsinhalt: An Hand von
praktischen Übungen (auch am Mi-
kroskop) werden makroskopische und
mikroskopische Erkennungsmerkmale
von holzzerstörenden Pilzen, Insek-
ten erarbeitet und erläutert.
Anzahl der Teilnehmer: max. 15
Personen.
Lehrgangsort: BFH, Leuschnerstra-
ße 91, 21031 Hamburg-Lohbrügge
(Hörsaal der Holzbiologie)
Lehrgangsvoraussetzung: Vorkennt-
nisse und Tätigkeit auf dem Gebiet
des Holzschutzes (möglichst Sach-
kundenachweis)
Übernachtung: individuell Hof-Hotel
Restaurant Alt Lohbrügge, Leusch-
nerstraße 76, Tel. (0 40) 7 39 60 00
oder Privatzimmervermittlung Tel.
(0 40) 4 91 56 66; Hamburg Touris-
mus GmbH Tel. (0 40) 30 05 13 00
Verpflegung: individuell, in Lehr-
gangsgebühr nicht enthalten
Lehrgangsunterlagen: werden vom
Referenten zum käuflichen Erwerb
vor Ort angeboten
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